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Die hauswirtschaftliche und die
berufliche Ausbildung der schweizerischen weiblichen Jugend
in Fachschulen und -Kursen.

— Oy

Einleitung.

Die diesjahrige einleitende Arbeit diirfte im Jahre der
Saffa?!) von besonderer Aktualitit werden, da sie von den
Mbglichkeiten der beruflichen Ausbildung der weiblichen
Jugend in Fachschulen und Fachkursen handelt.

Heute besteht fiir das junge Midchen mannigfache Ge-
legenheit, seine Bildung iiber den Rahmen der Alltagsschul-
pflicht hinaus zu erweitern. Es kann den Anschlufl an das
Hochschulstudinm gewinnen durch Besuceh einer hoéhern
Mittelschule, oder es kann auch nur seine Kenntnisse im
allgemeinen erweitern durch Absolvierung der Fortbildungs-
abteilung einer hohern Midchenschule. Die Ausbildung nach
den verschiedenen Seiten des Lehrberufes hin wird ihm er-
moglicht durch Lehrerinnen- und Haushaltungslehrerinnen-
seminare, durch Arbeitslehrerinnen- und Kindergirtnerinnen-
kurse, die kaufminnische Berufsbildung durch Handels-
schulen.

An diese Anstalten, die entweder N ur- Midchenschulen
sind, oder solche, die auch Midchen aufnehmen, schlieflen
sich alle die Fachschulen hauswirtschaftlichen und heruflich-
praktischen Charakters an. HEs sind dies vor allem
die Haushaltungsschulen, die Frauenarbeits-
schulen und die Sozialen Frauenschulen, so
wie sie der Bericht des Schweizerischen Volkswirtschafts-
departements alljahrlich unter dem Stichwort ,Hauswirt-
schaftliche und berufliche Bildung des weiblichen Geschlechts®
zusammenfafBt. Diese Fachschulen werden Gegenstand der
vorliegenden Darstellung sein, mit Ausschlufl der hauswirt-
schaftlichen und beruflichen Fortbildungsschulen, die ihre
Schiilerinnen nur fiir wenige Wochenstunden festhalten. Zur
Vervollstindigung werden auch herangezogen die Ausbildungs-

®% 1) Erste schweizerische Ausstellung fiir Frauenarbeit in Bern, August und
September 1928.
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gelegenheiten fiir Siuglings-, Kinder- und Kranken-
pflegerinnen und fiir die Hebammen, sowie auch fiir
eventuelle andere praktische Berufe, in denen sich Frauen
betiatigen (Girtnerin ete.).

Die Beschrinkung unserer Arbeit auf die erwidhnten
Schultypen rechtfertigt sich um so mehr, als ein Teil des
weitschichtigen Themas, das die gesamten Ausbildungsmog-
lichkeiten des weiblichen Geschlechtes umfassen wiirde, be-
reits behandelt ist (Archiv 1924, Die Lehrerbildung in der
Schweiz) und andere Teile spiter, im Zusammenhang mit
andern Monographien ihre Darstellung erfahren werden
(Kaufminnische Berufshildung, Gymnasial- und allgemeine
Fortbildung). Die Abgrenzung wird sich jedoch nicht in allen
Fillen genau durchfithren lassen, da das Leben immer iiber
jedes Schema hinauswichst. Wo beispielsweise einer Anstalt
mit mehreren Abteiltngen auch eine solche fiir irgend einen
Lehrberuf angegliedert ist, muB das Thema weiter gespannt
werden. Im iibrigen will diese Arbeit klar veranschaulichen,
welche Bildungswege dem jungen Miadehen
in den Mittel- und Berufsschulen seines
Kantons iiberhaupt offen stehen, wenn es sich
theoretisech und praktisch fiir seinen Beruf tiichtig machen
will. Darum werden auch die auBerhalb des Rahmens dieser
Darstellung fallenden Moglichkeiten wenigstens angedeutet
werden, damit ein brauchbarer Uberblick entsteht fir alle
diejenigen, die sich besonders um die Aushildung der weib-
lichen Jugend miihen.

Wir habenr in unserer Arbeit in weitgehendem MafBl auch
die halboffentlichen und privaten Anstalten beriicksichtigt.
Die Kantone, die in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete
des allgemeinen offentlichen Unterrichts hocherfreuliche Arbeit
geleistet haben, unterstiitzen durch Subventionen eine ganze
Reihe blithender Anstalten, auf privater Grundlage errichtet,
die frith schon dem Zwecke beruflicher Tiichtigmachung der
heranwachsenden Jugend dienten.

Wie die iibrige Berufsbildung erfiahrt auch die hauswiri-
schaftliche und die berufliche Ausbildung des weiblichen Ge-
schlechts eine starke Forderung durch die finanzielle Mithilfe,
die der Bund auf Grund der nachfolgenden gesetzlichen Bestim-
mungen den Kantonen angedeihen I:iBt:

Bundesbeschluf3 betreffend die hauswirtschaftliche und be-

rufliche Bildung des weiblichen Geschlechts, vom 20.
Dezember 1895;
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Vollziehungsverordnung zu den Bundesbeschliissen betref-
fend die gewerbliche und industrielle Berufsbildung,
betreffend Forderung der kommerziellen Bildung und
betreffend die hauswirtschaftliche und bernfliche Bil-
dung des weiblichen Geschlechts, vom 7. Juni 1928.

Die statistischen Angaben zus den Bundesberichten, die
alljahrlich im Archiv erfolgen, orientieren iiber die sehr er-
heblichen Summen, die der Bund fiir die beruflichen Bildungs-
anstalten auswirft. Die Tabelle von 1927 iiber die Subven-
tionen an das hauswirtschaftliche und berufliche Bildungs-
wesen zeigt, daBl der groBere Teil der Summen zwar auf die
hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen und den hauswirt-
schaftlichen Unterricht an Klassen der Primar- und Mittel-
schulstufe fiallt, daB jedoch den Fachschulen (Haushaltungs-
schulen, Frauenarbeitsschulen und Sozialen Frauenschulen)
ebenfalls reiche Mittel zuflieBen.

Unsere Arbeit zeigt, daB in den letzten Jahren namentlich
zwel neue Frauenberufe sich herausgebildet haben. Im Zu-
sammenhang mit den Haushaltungsschulen begegnet uns die
Hausbeamtin Diese Benennung wird gebraucht fiir
Berufstitige, die in leitender oder doch verantwertungsvoller
Stellung der Hauswirtschaft groflen Stiles vorstehen. Sie ar-
beiten in Sanatorien, Kliniken, Asylen, Pensionen, kompli-
zierten Privathaushaltungen ete. Hausbeamtinnenkurse sind
den Haushaltungsschulen wvon Ziirich und St. Gallen ange-
gliedert, die den Absolventinnen ein Diplom als Fihigkeits-
zeugnis ausstellen. Wo die Kosten der Ausbildung nicht anf-
zubringen sind, ist die Erlangung der Fihigkeit méglich durch
Erlernung der Hauswirtschaft im Privathaushalt und darauf-
folgende Tatgkeit als Volontdrin oder Gehilfin in groBern
Betrieben.

Eine besondere Kategorie der Hausbeamtin sind die
Vorsteherinnen fiir alkoholfreie Wirtscechaf-
ten, die eine eigene Ausbildungsgelegenheit im Vorstehe-
rinnenkurs Ziirich haben (siehe Abschnitt: Die hauswirt-
schaftliche und berufliche Ausbildung der weiblichen Jugend
im Kanton Ziirich).

Der zweite neue Berufstypus ist die Fiirsorgerin. Sie
wird ausgebildet in den Sozialen Frauenschulen, deren es erst
drei gibt. Die in ihren Anfingen #lteste ist die Soziale
Frauenschule in Ziirich. 1908 wurden von Maria
Fierz und Mentona Moser zum erstenmal Kinderfiir-
sorgerinnenkurse veranstaltet. Die Lehrzeit er-
streckte sich damals auf sechs Monate und umfafite sowohl
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theoretischen Unterricht als praktische Tétigkeit in Kinder-
heimen und ihnlichen Fiirsorgeinstitutionen. 1914 wurden die
Kurse erweitert durch Einbeziehung der Fiirsorge fiir
Erwachsene in den Lehrgang, so daB sie schlieBlich die
Dauer von 14 Monaten erreichten. Die Kriegsjahre, in denen
vermehrte Fiirsorge notig wurde, brachten einen groflern
Arbeitskreis, durch den die 1921 erfolgte Umwandlung der
Kurse in eine ,Soziale Frauenschule* vorbereitet wurde. Die
Leiterin wurde Marta von Meyenburg, die schon seit 1910 an
die Stelle von Mentona Moser getreten war. Die zirka 280
Schiilerinnen, die bis 1928 die Soziale Frauenschule besuchten,
stehen, soweit sie nicht durch Heirat in einen andern
Pflichtenkreis eintraten, zumeist beruflich in sozialer Arbeit.
(Siehe Seite 22.)

Die schweizerische Sozial - caritative Frauen-
schule in Luzern wurde 1918 erioffnet. Im Herbst des
gleichen Jahres folgte die Ecole d’Etude sociale pour
Femmes in Genf und 1919 die Ecole catholique
d’Etudes sociales in Freiburg Die Luzerner und die
Freiburger Schule beruhen auf KEkonfessionell katholischer
Grundlage und wollen tiichtige geschulte Arbeitskrifte fir
die konfessionell geleiteten Fiirsorgewerke heranbilden. Die
so0enfer Hochscechule fiir soziale Frauen-
berufe®, wie sie meist genannt wird, dient neben der
beruflichen Schulung fiir soziale Frauenarbeit noch der
allgemeinen Fortbildung der Midchen wund Frauen. Die
Organisation dieser Schule ist hochschulmiBig. Den Schii-
lerinnen ist die Wahl der Ficher freigestellt, mit Aus-
nahme einer Anzahl von Vorlesungen und Ubungen, deren

Fe]such fiir die Zulassung zur AbschluBpriifung erforder-
ich ist.

In di.esem Zusammenhang mochten wir auch das Institut
des Ministéres Féminins in Genf erwihnen, das
Pfarrgehilfinnen ausbildet.

Ein Frauenberuf par excellence ist derjenige der
Wochen- und Siuglingspflegerin wund der
Krankenpflegerin. Die Lehrgelegenheiten fiir beide
Kateg_m'ien sind zahlreich. Der im Jahre 1925 gegriindete
schweizerische Wochen- und Séuglingspflegerinnenbund nimmt
nur Mitglieder auf, die in einer von ihm anerkannten Aus-
bildungsstitte gelernt haben. Anerkannt werden nur An-
stalten mit zweijiihriger Lehrzeit und solche. die fiir ‘Wochen-
und Siduglingspflege zugleich ausbilden.
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Die Lehrmoglichkeiten fiir Krankenschwestern bestehen
in einer grofern Anzahl von Pflegerinnenschnlen und Spi-
tilern. Wer in einem religios gerichteten Milien leben und
den Verfiigungen eines Mutterhauses sich unterordnen will,
lernt in den Diakonissenhiusern Neumiinster-Ziirich oder
Riehen-Basel, im Schwesternhaus zum Roten Kreuz Ziirich
oder im Krankenhaus Bethanien Ziirich. Katholische Aspi-
rantinnen bilden sich etwa in Ingenbohl aus. Andere finden
Ausbildung in der Schweizerischen Pflegerinnenschule Ziirich-
oder in der Rotkreuz-Pflegerinnenschule Bern. Dauer der
Lehrzeit drei Jahre.

Hebammenkurse. Von den 25 Xantonen veran-
stalten nur neun eigene Hebammenkurse:

Bern, Genf, Waadt . . . . mit Kursdauer von 2 Jahren
Freiburg, St. Gallen, Ziirich . ., i von 1 Jahr
Baselstadt =0 .. . . b o 2 von 10 Monaten
Aargau, Graubiinden S o von 9 Monaten

Ein Patent zur Ausiibung des Berufes wird in allen
Kantonen verlangt. In der Regel muB im eigenen Kanton
auch, wenn der Kurs nicht dort absolviert wurde, vor der
Sanitatskommission eine Priifung, oft verbunden mit einem
kurzen Wiederholungskurs, abgelegt werden.

Seit 1927 gibt es zwei Schulen zur Ausbildung von La-
borantinnen; die Laborantinnenschule Bern, Kngeried-
Spital (Dauer des Kurses ein Jahr) und die Laborantinnen-
schule in Genf, die der Sozialen Frauenschule angegliedert ist
(Dauer zwei Jahre).

Unmoglich, alle die Berufe zu nennen, die von Frauen in
besondern Berufsschulen erlernt werden konnen und die zu-
gleich vom minnlichen Geschlecht ausgeiibt werden. Abge-
sehen davon, daf zum Beispiel der Lehrberuf fast auf allen
Stufen und auch der Krankenpflegeberuf beiden Geschlechtern
eignet, gibt es wohl jetzt kein Berufsgebiet mehr, das sich
die Frau nicht miterobert hat. Das sehr reichhaltige Material,
das die Schweizerische Zentralstelle fiir Frauenberufe in Zii-
rich hieriiber gesammelt und verarbeitet hat, gibt davon
Kunde. Dieser Institution haben wir denn auch ganz be-
sonders dafiir zu danken, daB sie uns ihr Archiv geodffnet und
uns wertvolle Auskiinfte vermittelt hat. Wie immer haben
wir unsern groBen Dank abzustatten den kantonalen Erzie-
hungsdirektionen, die uns die gesetzlichen Grundlagen zur
Verfiigung stellten, auf denen wir unsere Darstellung auf-
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bauen konnten, und die die Miihe nicht scheu_ten, .:‘:mch. pri.vate
Auskiinfte fiir uns zu sammeln, was namenthch"f.ur die v1ellen
halbéffentlichen und privaten Anstalten etwa notig wurde. )

Die hauswirtschaftliche und die berufliche_Apsbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Ziirich.

Allgemeines. Die Ausbildungsgelegenheiten fir die
Miidechen im Kanton Ziirich sind sehr zahlreich.

Eine allgemeine Fortbildung in drei Jahren
vermitteln die Fortbildungsklassen der Hohern Toéchterschule
in Ziirich (Altere Abteilung) und die Hohere Midchenschule
der Stadt Winterthur (zwei Jahreskurse, anschlieBend an die
dritte Sekundarklasse).

Ein Midehengymnasium besteht an der Hohern
Tochterschule in Ziirich (Altere Ableilung). Auch am Gym-
nasinm der Kantonsschule Winterthur und am Freien Gym-
nasinm in Ziirich werden Midchen aufgenommen.

Fin Lehrerinnenseminar ist der Altern Abteilung
der Hohern Tochterschule in Ziirich angeschlossen. Den Mid-
chen stehen iiberdies offen das Lehrerseminar in Kiisnacht
und die Industrieschule Winterthur.

Die Kindergirtnerinnen werden ausgebildet in
kurzfristicgen Kursen, die nach Bedarf im Anschlufl an die
Fortbildungsklassen der Hohern Tochterschule in Ziirieh ab-
gehalten werden (siehe Lehrerbildung, Unterrichts-Archiv
1924, Seite 21 f.).

Ein Haushaltungslehrerinnenseminar ist
der Haushaltungsschule Ziirich angegliedert. Zwei Jahres-
kurse (siehe Haushaltungsschulen).

Fiir die Arbeitslehrerinnen bestehen Kurse von
zweijihriger Dauer (Unterrichts-Archiv 1924, Seite 20 f.).

Die Ausbildung fiir den kaufm#nnischen Beruf vermittelt
die Handelsabteilung der Hohern Toehterschule der
Stadt Ziirich. Drei Jahreskurse. Auch die Handelsabteilung
des Technikums in Winterthur ist den Midchen zuganglich.

_ Aus' den in der Einleitung erwihnten Griinden fallen alle
diese B11dungsgelegenheiten fir die vorliegende Arbeit auBer
Ee_t-l_"acht, mit Ausnahme der -Haushaltungs- und ' Arbeits-

') Seither sind bei Anlal der Saffa eine Anzahl von M ien i

1 ono h
Frauenarbeit und Frauenberunfe erschienen, denen wir auch dasg?illllle 1;1];du1;§1_.‘
dere entnehmen konnten. (Verlag Orell Fibli, Ziirich.)
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lehrerinnenkurse, die im Zusammenhang mit den Lehran-
stalten, denen sie angegliedert sind, eine kurze Charakteri-
sierung finden.

Unsere Darstellung hat sich auf die nachfolgenden Bil-
dungsanstalten fiir die weibliche Jugend zu erstrecken:

A. Die Haushaltungsschulen.

B. Die Schweizerische Frauenfachschule fiir das Be-
kleidungsgewerbe in Ziirich.
C. Die Soziale Frauenschule in Ziirich.
D. Die Ausbildungsstitten von Sduglings-, Kinder- und
Krankenpflegerinnen und der Hebammen.
Auch der weiblichen Berufsbildung kommt zugute das am

18. April 1926 durch die Volksabstimmung angenommene
Gesetz iiber die Forderung der Berufshildung, wonach der
Kanton Beitrige gewihrt an:

1. Gewerbemuseum, Fachscechulen uwund Fach-
kurse.
Gewerbliche Fortbildungsschulen.
Kaufminnische Fortbildungsschulen.
Landwirtschaftliche Fortbildungsschulen.
Hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen.
Bediirftige Lehrlinge.
Bediirftige Sechiiler von Berufsbildungs-
anstalten.
I.ehrer an Berufsbildungsanstalten fir
Studienreisen und Teilnahme an Fortbildungskursen.

NS YU o 10

@0

A. Die Haushaltungsschulen.
1. Haushaltungsschule Ziirich.

Diese von der Sektion Ziirich des Schweizerischen Gemein-
niitzigen Frauvenvereins Dbetriebene, von Stadt, Kanton und
Bund subventionierte Schule unterhilt:

a) Koch- und Haushaltungskurse von Halbjahresdauer
fiir Interne und Externe.

Aufnahmebedingungen: Zuriickgelegtes 17. Al-
tersjahr, geniigende Schulbildung, gute Gesundheit. — Kurs-
beginn: je Ende April und Ende Oktober; Schlufi: Mitte Ok-
tober, respektive Mitte April. — Dauer der Unterrichtszeit
inklusive Mahlzeiten und Erholungspausen von morgens 8 Uhr
bis abends 6 Uhr. — XKursgeld (Wische nicht inbegriffen):
a) fiir in der Anstalt wohnende Schiilerinnen Fr. 850.—;
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y) fiir auBer der Anstalt wohnende Schiilerinnen Fr. 500.—.
Ausliinderinnen und im Ausland niedergelassene Schwei-
gerinnen bezahlen iiberdies ein Unterrichtsgeld von F'r. }00.—.
er Kurs endigt mit einer theoretischen und praktischen
g in Gegenwart der Aufsichtskommission.
Unterrichtsprogramm: a) Praktische Facher:
hen mit einschligiger Arbeit, Hausarbeit, Behandlung
. Wiische, Handarbeit, Garterbau (im Sommerkurs). —
Theoretische Ficher: Haushaltungskunde, Nahrungsmittel-
Gesundheitslehre, Rechnen und Buchfithrung, Garten-
kunde (Sommerkurs), Kinderpflege (im Winterkurs).

b) Jahreskurse.

" Zulassungsbedingungen: Zuriickgelegtes 18. Al-
sjahr, Ausweis iiber mindestens neun mit Erfolg absolvierte
chuljahre, gute Gesundheit. — Kursbeginn: Ende Oktober;
Sehluf Mitte Oktober des folgenden Jahres. — TUnterrichts-
zeit von morgens 8 Uhr bis abends 6 Uhr. — Kursgeld
- (Wiische nicht inbegriffen): a) fiir in der Amnstalt wohnende
- Schiilerinnen Fr. 1500.—; b) fiir Externe Fr. 950.—. Aus-
linderinnen und im Ausland niedergelassene Schweizerinnen
bezahlen iiberdies ein Unterrichtsgeld von Fr. 150.—. Bei
Bedarf werden Stipendien bewilligt, deren Hohe die Auf-
sichtskommission bestimmt. — Der Kurs endigt mit einer
Priifung, welche von einer eigens hiefiir angesetzten Kommis-
sion abgenommen wird. Zeugnis.

Der Jahreskurs bildet auch den ersten Teil des Haus-
beamtinnenkurses. Der Zutritt zum IL Teil kann erst nach
zuriickgelegtem 21. Altersjahr unter Ausweis geniigender
Zwischenpraxis auf hauswirtschaftlichem Gebiete erfolgen.

Unterrichtsprogramm: A. Praktischer Teil:
Kochen, Hausarbeit, Waschen und Glitten, Handarbeiten,
Gartenbau, Kinderpflege; B. Theoretischer Teil: Nahrungs-
mittellehre, Haushaltungskunde, Behandlung der Waische,
Handarbeit, Gartenbau, Kinderpflege. Dazu: Turnspiele
(So_mmer), Singen, einfache Choriibungen (Winter). — Theo-
retische Ficher: Gesundheitslehre und Krankenpflege, Chemie,

Rechnen und Buchfiihrung, Erziehungslehre, deutsche Sprache,
Franzosisch.

¢) Bildungskurse von Hausbeamtinnen.
II. Teil.

:& u_fnahme. In den Hausbeamtinnenkurs werden nur
Schiilerinnen aufgenommen, die das 21, Altersjahr iiber-
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schritten und nebst einem einjihrigen vorbereitenden Haus-
haltungskurs in der Haushaltungsschule Ziirich ein liingeres
hauswirtschaftliches Praktikum in Privathaushalt mit Erfolg
absolviert haben. — Kursdauer: ein Jahr; Beginn Mitte
November, Schluf8 Ende Oktober. Die Kursteilnehmerin tritt
wihrend dieser Zeit nach bestimmter Ordnung als Hausglied
in drei verschiedenen Amnstalten ein. Jeder Wechsel bedingt
einen Kursunterbruch wvon 14 Tagen.

Programm. Die Kursteilnehmerin stellt der Anstalt
ihre Arbeitskraft zur Verfiigung und wird unter zustindiger
Leitung in den verschiedenen Zweigen der Hausfithrung oder
eventuellen Fiirsorgetiitickeit zweckdienlich betitigt. Die tiag-
liche Prisenzzeit richtet sich naech den Erfordernissen der
entsprechenden Anstalt, soll aber nicht ohne zwingende Ans-
nahmefille zehn Stunden iiberschreiten. — Die Betitigung
an Sonntagen paBt sich den jeweiligen Bediirfnissen der ent-
sprechenden Anstalt an und griindet sich auf spezielle Ver-
einbarung. An drei Halbtagen wochentlich finden sich
samtliche Kursteilnehmerinnen in der Haushaltungsschule
zusammen zur Weiterbildung in verschiedenen, dem kiinftigen
Berufe dienenden Gebieten. TUnterrichtsficher sind: Wirt-
schaftslehre, Anstaltsbuchfithrung, Rechtslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Deutsech, Krankenpflege, Krankenkiiche, Koch-
demonstrationen, hauswirtschaftliche Methodik, Handarbeiten.
In Referaten, Diskussionen oder schriftlichen Berichten geben
die Praktikantinnen der Kursleitung und sich untereinander
Einblick in ihre Tétigkeit und besichtigen zur fernern Erwei-
terung ihres Verstindnisses fiir den Anstaltshaushalt ver-
schiedenerlei Etablissemente.

Kursgeld. Als Entschadigung fiir die Verpflegungs-
kosten und die Miithe der Anleitung entrichtet die Praktikan-
tin der jeweiligen Anstalt nebst jhrer Arbeitsleistung eine
Barbezahlung von Fr. 160.— pro Trimester. Thr Kursgeld an
die Haushaltungsschule betrigt Fr. 480.— pro Jahr.

Der Kurs endigt mit der Diplomierung der befihig-
ten Schiilerinnen zu Hausbeamtinnen auf Grund der von den
Anstalten und der Kursleilung auvsgestellten Antriige und
Zeugnisse.

d) Bildungskurse fiir Haushaltungs-
- lehrerinnen.

Die Kurse stehen unter staatlicher Aufsicht und werden
von der Stadt Ziirich in der Weise unterstiitzt. daB die
naturkundlichen Ficher von der Hohern Tochterschule iiber-
nommen und durch ihre Lehrerschaft erteilt werden. Ferner
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stellt die Stadt den Lehramtskandidatinnen ihre Schulkiichen
zu Ubungszwecken zur Verfiigung.

Kursbeginn im April. Dauer zwei, eventuell zweinhalb
Jahre.

Aufnahmebedingung ist die erfolgreiche Absol-
vierung der speziell hiefiir ecingesetzten Aufnahmepriifung,
die je im Januar oder Februar stattfindet und sich anf
folgende TFicher erstreckt: Deutsche Sprache, Rechnen,
Naturkunde (Botanik, Zoologie, Physik, Chemie), Haushal-
tungskunde, Kochkunde, Handarbeit. Beilagen zum Aufnahme-
gesuch: Ausweis iiber das zuriickgelegte 18. Altersjahr (Ge-
burtsschein); Ausweis iiber erfolgreiche Absolvierung von min-
destens zwei Klassen Mittelschule oder entsprechende Vorbil-
dung (was eine elfjihrige Schulzeit bedingt); Ausweis iiber
gute, praktische Vorkenntnisse (Kurse im Kochen, WeiBnéhen,
Pliatten, Hauswirtschaft); Gesundheitsattest.

Das Kursprogramm erstreckt sich im ersten Jahre
neben dem Hauptfache Kochen und einigen anderen hauswirt-
schaftlichen Disziplinen auf eine groflere Anzahl theoretischer
Ficher, die teils der Haushaltungskunde als Grundlage, teils
der Forderung der Allgemeinbildung oder zur Vorbereitung
auf den Lehrberuf dienen. Das zweite Jahr gibt dem haus-
wirtschaftlichen Konnen Erweiterung und Vertiefung und
fithrt die Teilnehmerinnen in die Praxis der Unterrichtslehre
ein. a) Praktische Ficher: Kochen, hiusliche Arbeiten, Wa-
schen und Gliatten, Handarbeit, Gartenarbeit, Turnen, Probe-
lektionen. — b) Theoretische Ficher: Nahrungsmittellehre,
Haushaltungskunde, deutsche Sprache, Verfassungskunde, Na-
turgeschichte, Chemie, Physik, Pidagogik und Methodik.
Hygiene, Rechnen und Buchfithrung.

Die Kurse schlieffen mit der Patentpriifung, die auf
verschiedene Termine verteilt wird. Die staatlichen Fihig-
keitszeugnisse werden gestiitzt auf die Resultate der Priifung
unter Beriicksichtigung der Jahresnoten ausgestellt. Sie be-
rechtigen zur Erteilung von hauswirtschaftlichem Unterricht
an Volks- und Forthildungssechulen, sowie an selbstindigen
Haushaltungsschulen.

Kursgeld ete. Die Kursteilnehmerinnen wohnen in der
Anstalt und bezahlen fiir die Verpflegung (ohne Wische) F'r.
1500.— pro Jahr. Der Unterricht ist fiir Schweizerinnen und
mindestens zehn Jahre in der Schweiz Niedergelassene unent-
geltlich. Auslinderinnen bezahlen ein Schulgeld von Fr. 150.—
im Jahr. Fiir Lehrmittel und Exkursionen zirka Fr. 200.—.
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An diirftige Schiilerinnen konnen Stipendien verabfelgt, re-
spektive es kann ihnen ein Nachlafl am Verpflegungsgeld ge-
wahrt werden.

2. Haushaltungsschule des Frauenbundes Winterthur.

Die Haushaltungsschule des Frauenbundes Winterthur be-
zweekt die Ausbildung von Schiilerinnen hauptsichlich aus
landwirtschaftlichen und Arbeiterkreisen. Der Unterricht
umfafBt folgende Gebicte: Alle Reinigungsarbeiten des
Hauses, Kochen, Waschen, Biigeln, Flicken, Anfertigung
neuer Waische, Fithrung eines einfachen Haushaltungsbuches,
hauswirtschaftliche Kostenberechnungen, praktischen Sprach-
unterricht, elementare Gesundheitslehre, Gemiiseban- und
Gartenbaukunde.

Aufnahmebedingung: Sittlichkeits- und Gesund-
heitszeugnis. Alter: 16—24 Jahre. Kursdauer: sechs Monate.
Kursgeld: Sommer: Fr. 300.—, Winter Fr. 320.— Auf Ge-
such werden Unbemittelten Stipendien gewihrt. AbschluB-
priiffung mit Verabreichung eines Zeugnisses.

Neben der eigentlichen Haushaltungsschule bestehen be-
sondere Glatte- und Kochkurse.

3. Hauswirtschaftliche Schule SchloB Uster.

Es werden vollstindige theoretisch-praktische Haushal-
tungskurse durchgefiihrt von fiinfmonatlicher Dauer.

Aufnabhmebedingungen: Zuriickgelegtes 17. Al-
tersjahr, Sittlichkeitszeugnis, befriedigende Schulzeugnisse. Die
Schiilerinnen werden im Schlofl verpflegt. Der Unterricht
ist unentgeltlich. Fiir die Verpflegung miissen bezahlt werden:
Fiir Schiilerinnen aus der Gemeinde Uster Fr. 500—, fur
Schiilerinnen aus dem iibrigen Gebiet der Schweiz Fr. 600.—,
fiir Schiilerinnen aus dem Ausland besondere Vereinbarung.

Lehrplan: Praktischer Teil: FEinfache, sowie feine
Kiiche, Haus- und Zimmerbesorgung, Handarbeiten, Waschen
und Biigeln, Garten- und Gemiisebau, Konservieren von Friich-
ten und Gemiisen. b) Theoretischer Teil: Erndhrungs- und
Nahrungsmittellehre, Kochtheorie, Haushaltungskunde, Gar-
ten- und Gemiisebau, Gefliigelzucht, Buchhaltung (Haushal-
tungsbuch und schriftliche Arbeiten einer Hausfrau), Gesund-
heits- und Kinderpflege, Gesang.

2L
w
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Eine besondere Art Hausbeamtinnen bildet aus:

Die Vorsteherinnenschule des Ziircher Frauenvereins
fiur alkoholfreie Wirtschaften.

Aufnahme. Es werden interne und externe Schii-
lerinnen vom 25. bis 35. Altersjahr aufgenommen. Diese
miissen schon in der Fiihrung von Haushalt und Kiiche gut
bewandert sein und sich iiber eine praktische Tiatigkeit aus-
weisen konnen. FEine gute Schulbildung, mindestens neun
Jahre, ist unbedingt notwendig. Umfassende Kenntnisse in der
biirgerlichen und feinen Kiiche werden verlangt. Bevorzugt
werden Bewerberinnen, die eine Haushaltungsschule oder einen
Hausbeamtinnenkurs absolviert haben.

Kursdauer und Lehrplan. Der Kurs beginnt je-
weilen im Friithjahr und umfaBt elf Monate griindlicher prak-
tischer und theoretischer Schulung, von denen die fiinf ersten
ausschlieBlich der praktischen Ausbildung gewidmet sind. Die
vorgesehenen Unterrichtsstunden, die zum Teil durch be-
sonders hiefiir bestellte Fachlehrer oder -lehrerinnen, zum
Teil durch Mitglieder des Vorstandes des Ziircher Frauen-
vereins wihrend des Winters zwei- bis dreimal wochentlich
erteilt werden, umfassen folgenden Lehrstoff:

1. Begriindung und Ziel der Wirtshaus-
reform.

1. Einfithrung; Wirtshausreform als Teilforderung einer
Lebensreform. — 2. Alkoholismus und Volksleben. — 3. Der
Alkohol als chemischer Stoff. — 4. Der Obstbau und die
garungsfreie Obstverwertung. — 5. Die Wirkung des Alko-
hols auf den Korper. — 6. Alkohol und Seelenleben. — 7. Die
Uberwindung des Alkoholismus.

2. Praktische Wirtschaftsfiithrung.
1. Einfiihrung in die Grundsitze des Rechnungswesens der

alkoholfreien Wirtschaften. — 2. Praktische Ubermittlung
von Kiichenkenntnissen. — 3. Anleitung zur Fiihrung eines
Betriebes. — 4. Die erste Hilfe bei Ungliicksfiallen. — 5. Die

Einrichtung eines Betriebes.

Kein Kursgeld. Die Schiilerin hat Anspruch auf freie
Kost, Logis und Besorgung der Wische. Kleines Taschen-
geld.

Ausweis. Nach beendetem Kurs erhilt die Schiilerin
einen Ausweis {iber ihre Lehrzeit. Das Fiahigkeits-
zeugnis als Vorsteherin wird ihr hingegen erst nach
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cinem weitern Jahr praktischer Titigkeit als Gehilfin und
Vorsteherin-Stellvertreterin ausgehindigt. Waiahrend dieses
zweiten Jahres erhilt die Gehilfin ein festes Gehalt.

Die Leitung von Betrieben des Ziircher Frauenvereins fiir
alkoholfreie Wirtschaften wird nur Anwéirterinnen iibertragen,
die diese Vorsteherinnenschule absolviert haben. Das Fihig-
keitszeugnis als Vorsteherin schafft seiner Inhaberin auch
Aussicht auf andere ihrer Vorbildung entsprechende Stellungen
(Leitung anderer alkoholfreier Betriebe, von Gemeinde-
stuben ete.).

B. Die Schweizerische Frauenfachschule fiir das
Bekleidungsgewerbe in Ziirich.

Die Schweizerische Frauenfachschule fiir das Bekleidungs-
gewerbe wurde im Jahre 1889 gegriindet. Sie wird von Stadt,
Kanton und Bund unterstiitzt und steht unter der Leitung
einer vom Regierungsrat des Kantons und vom Stadtrat der
Stadt Ziirich gewihlten Aufsichtskommission.

Die Schule bietet Gelegenheit:

I.Zur Erlernung eines Berufes (Damen-
schneiderin, WeiBniherin, Maintel- und KXostim-
schneiderin).

Il. Zuar weiteren Aunsbildung und Fort-
bildung im bereits erlernten Berufe.

i Zar Aashildong Yals Fachlehrerin in
einem der unter I. erwihnten Berufe, oder zur Fort-
bildung fiir bereits im Amte stehende Lehrerinnen.

IV.Zur Erlernung der Handarbeiten fiir
den Hausbedarf (Weinidhen, Kleidermachen,
Flicken, Anfertigen von Knabenkleidern, Stricken).

V.Zur Vorbereitung (in Handarbeiten) auf
den kantonalen ziircherischen Arbeitslehrerin-
nenkurs.

Wi Zar oA niohylidong = von  Konfektions-
niherinnen fiir Damenkleider.

1. Die Erlernung eines Berufes.

1. Es bestehen an der Schule Lehrwerkstdatten mit
Kundenarbeit zur vollstindigen Ausbildung von Lehr-
tochtern:
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a) Als Damenschneiderinnen in drei Jahren, Ein
tritt mit 15 Jahren; -

b) als WeiBndherinnen in zweieinhalb Jahren, Ein-
tritt mit 15 Jahren (vergleiche die Fachkurse fiir WeiB3-
nahen unter 2.);

¢) als Mintel- und Kostimschneiderinnen
in zwei Jahren, Eintritt mit 16 Jahren.

Die Aufnahmen in die Lehre finden in der Regel nur zu
Beginn des Schuljahres statt. Lehrgeld: Schweizerinnen
Fr. 50—, Auslinderinnen Fr. 200.—; es kann auf schriftliches
Gesuch hin teilweise oder ganz erlassen werden. Auch konnen
unbemittelten Schiilerinnen Stipendien ausgerichtet werden.
Bei guter Vorbildung konnen Midchen reiferen Alters unter
besonderen Bedingungen in obere Klassen aufgenommen
werden.

In der wochentlichen Arbeitszeit von 44 Stunden sind 7T—S
Stunden Unterricht in Hilfsfichern (Musterzeichnen, Hand-
zeichnen, Deutsch, Buchfithrung, Gesundheitslehre, Franzosisch
und Turnen) inbegriffen. Die Ferien dauern im Jahr 7—S8
Wochen. Am SchluB der Lehre obligatorische Lehrlingsprii-
fung, beziehungsweise Abgangspriifung der Schule.

2. Fiir die Erlernung des WeiBBnihens bieten
neben den Lehrwerkstitten auch die Facechkurse fiir
WeiBBndhen Gelegenheit.

Es sind dies fiinf aufeinanderfolgende Kurse von je 15
Wochen zu 36—38 Stunden. Obligatorische Hilfsficher:
Deutsch, Zeichnen und Buchfithrung; fakultativ Gesundheits-
lehre. Die Schiilerinnen arbeiten nach einem genauen Pro-
gramm auf eigene Rechnung; nach jedem Kurse Priifung auf
selbstindiges Arbeiten; am Schlusse Zutritt zur kantonalen
Lehrlingspriifung. Kursgeld fiir jeden Kurs Fr. 70.— (Aus-
Iinderinnen Fr. 100.—). Eintritt mit 16 Jahren.

I1. Berufliche Fortbildung.

Arbeiterinnen und Meisterinnen der unter I erwihnten
Berufe finden Gelegenheit zur Weiterbildung in beson-
deren Kursen oder durch Eintritt in die

Werkstiatten.
I11. Ausbildung von Fachlehrerinnen.

1. Fortbildung von bereits im Amte ste-
henden Lehrerinnen. Sie erfolgt durch Hospitieren in
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den Lehrwerkstiatten oder Kursen, durch Besuch der Zu-
schneidekurse oder besonderer I‘ortblldunffskulse, die je nach
Bediirfnis eingerichtet werden.

2. Die Ausbildung von Schneiderinnen,
WeiBlndherinnen und Knabenschneiderinnen
Zello achlehrerinnen = an Gewerbeschulen,
Frauenarbeitsschulen und Fortbildungs-
schulen.

Dauver der Kurse: fiinf Vierteljahre. Sije beginnen nach
Neujahr und endigen mit Ende Mi#rz des folgenden Jahres.

Aufnahmebedingungen Zum Eintritt in die
Kurse sind erforderlich: 1. Das erreichte Lehrziel der dritten
Klasse Sekundarschule oder eine entsprechende Vorbildung. —
2. Abgeschlossene Lehrzeit mit Lehrlingspriifung. — 3. Ge-
niigende Ausweise iiber mindestens zweijihrige praktische
Tatigkeit nach absolvierter Lehrzeit im erlernten Beruf. —
4. Zuriickgelegtes 21. Altersjahr.

Die Angemeldeten haben eine Aufnahme-Priifung zu be-
stehen, die sich auf folgende Ficher erstreckt: Deutsch
sehriftlich, Beispiel aus der einfachen Buchhaltung (z. B. Rech-
nungsstellung), Probe im Abformen, Schnittmusterzeichnen,
Anfertigung einer Kundenarbeit. AuBerdem sind eine oder
mehrere im letzten Halbjahr ausgefiihrte Berufsarbeiten vor-
zuweisen. :

Uber die Aufnahme entscheidet endgiiltig die Aufsichts-
kommission.

Lehrplan. I Ausbildung im Hauptfach. a) Praktische
Facher: 1. Zuschneidekurs im Hauptfach: Damenschneiderei
5> Wochen, Weilndhen 9 Wochen, Knabenschneiderei 4 Wochen.
— 2. Durcharbeiten eines Unterrichtsprogramms fiir hauswirt-
schaftliche Fortbildungsschulen und Kurse fiir den Hausge-
brauch: WeiBnidhen, Damenschneiderei und Knabenschneiderei.
— b) Nebenfiacher: 1. Flicken: 2 Stunden pro Woche. Total
50 Stunden. — 2. Knabenschneiderei: 3—4 Stunden pro Woche.
Total 130 Stunden (100 Stunden fiir Ubungsstiicke und Nutz-
gegenstiande, 30 Stunden fiir Schnittmusterzeichnen). — 3. Glat-
ten (fiir WeiBniaherinnen): 3 Stunden pro Woche. Total 50
Stunden. — 4. WeiBnihen fiir Damenschneiderinnen: Total

100 Stunden. — 5. Kleidermachen fiir WeiBniherinnen: zirka
100 Stunden.

II. Ausbildung im Nebenfach. 1. Fiir Damenschnei-
derinnen: Zuschneidekurs im WeiBnihen 9 Wochen; dazu
praktische Arbeiten 5 Wochen. — 2. Fiir WeiBndherinnen:

P
1
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Zuschneidekurs im Kleidermachen 5 Wochen; dazu praktische
Arbeiten 9 Wochen.

III. Theoretische Ficher. 1. Deutsch und Staatskunde:
2—3 Stunden pro Woche. Total 160 Stunden. — 2. Er-
ziehungslehre: 1 Stunde pro Woche. Total 44 Stunden. — 3. Me-
thodik und Lehriibungen: 2 Stunden pro Woche. Total 70

Stunden. — 4. Gesundheitslehre: 1—2 Stunden pro Woche.
Total 40 Stunden. — 5. Materialkunde inklusive Exkursionen:

1—2 Stunden pro Woche. Total 50 Stunden. — 6. Angewandtes
Zeichnen: 3 Stunden pro Woeche. Total 170 Stunden.

IV. Ubungsschule. 1. Selbstiindige Fiihrung eines Kurses
im Hauptfach mit zirka zehn Sechiilerinnen wihrend
10—12 Wochen a 3 Stunden. — 2. Mithilfe in Lehrwerk-
statten und Kursen.

Prifungen. Es finden folgende Priifungen statt:
1. Teilpriifung am Schlusse des ersten Jahres (vor Neujahr):
Lehriibungen und praktische Arbeiten im Hauptfach. Miind-
liche Priifung in Erziehungslehre und Gesundheitslehre. —
2. SchluBpriifung Ende Mirz: Lehrprobe im Nebenfach und
~angewandtes Zeichnen, miindliche und schriftliche Priifung in
Deutsch, miindliche Priifung in Materialkunde. —

Den Kandidatinnen wird von der Volkswirtschaftsdirektion
des Kantons Ziirich iiher das Resultat der abgelegten Priifung
ein Diplom ausgehindigt.

Sehulgeld: Fr. 100.—, Auslinderinnen Fr. 300.—.

1V. Kurzfristige Kurse in Handarbeiten fiir den
Hausbedarf.

WeiBnihen; Kleidermachen; Anferticung von Knabeﬁ-
kleidern; Flicken; Stricken und Hikeln.

V. Vorbereitung fiir den kantonalen ziircherischen
Arbeitslehrerinnenkurs.

Uber die Aufnahme in den Arbeitslehrerinnen-
kurs, der mit der Anstalt nur in losem Zusammenhang steht,
entscheidet die ziircherische Erziehungsdirektion, die
nach Bedarf Kurse veranstaltet. Jeder Kurs dauert 24 Monate.
Bedingungen fiir die Zulassung zur Aufnahmepriifung: 1S.
Altersjahr, drei Jahre Sekundarschule, gute Vorbildung in
Handarbeiten.

Die verlangte Vorbildung in Handarbeiten kann an der

Fachschule auf verschiedene Weise erworben werden: Durch
Besuch einiger der unter IV. genannten Kurse, speziell Weil}-
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nihen und Flicken; durch Besuch der Fachkurse fiir Weil}-
nihen; durch Eintritt in eine Lehrwerkstatt zur vollstindigen
Berufslehre.

VI. Industrieklasse.

Die Industrieklasse verfolgt den Zweck, Midechen von 14
Jahren an im Niahen, speziell im Maschinennihen fiir Damen-
kleider in der Weise zu unterrichten, daB sie spiter in Fa-
briken oder als Heimarbeiterinnen Verdienst finden kénnen.
Daneben erhalten sie wochentlich 4—5 Stunden Unterricht im
Kochen und in der Hauswirtschaft. Kursdauwer 24 Schul-
wochen. AuBerdem finden kiirzere Kurse statt fiir Fraven und
Miadchen im Maschinennihen, sowie zur Einfiithrung von ge-
lernten Arbeiterinnen in die bhesondere Arheitsweise der
Damenkonfektion. Der TUnterricht ist in allen Kursen un-
entgeltlich.

C. Die soziale Frauenschule Ziirich.

Die Soziale Frauenschule Ziirich hesteht seit 1920 und ist
heraunsgewachsen aus den Kursen zur Einfithrung in weibliche
Hilfstiatigkeit fiir soziale Aufgaben; der erste fand 1908 statt.?)
Sie will dem wachsenden Bediirfnis nach tiichtigen, besoldeten
und freiwilligen Hilfskraften fiir die sozialen Aufgaben ent-
gegenkommen und junge Midchen theoretisch und praktisch fiir
diese Arbeit vorbereiten.

Die Schule steht unter der Aufsicht der kantonalen KEr-
ziehungsdirektion; sie wird von Stadt und Kanton Ziirich und
vom eidgenossischen Volkswirtschaftsdepartement subven-
tioniert.

Organisation. Die Schule nmfaBt eine untere und
eine obere Stufe. Die Absolvierung beider Stufen beansprucht
zwei Jahre. Die ersten sechs Wochen gelten in Unter- und
Oberstufe als Probezeit. Die Unterstufe kann auch allein,
mit einem abgeschlossenen Lehrplan, absolviert werden. Der
Besuch der Oberstufe hingt in der Regel von dem erfolgreichen
Besuch der Unterstufe ab; insbesondere haben sich die Schii-
lerinnen, nebst guten Leistungen im theoretischen Unterrichte,
auch in der praktischen Tiatigkeit dariiber auszuweisen, daf
sie die notige Eignung und Reife fiir die soziale Arbeit be-
sitzen. Der Entscheid iiber die Zulassung zur Oberstufe steht
beim Vorstande. Ein direkter Eintritt in die Oberstufe kann
im allgemeinen nur erfolgen, wenn die Bewerberinnen sich

1) Siehe Einleitung.
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iiber mehrjidhrige, erfolgreiche Arbeit auf pflegerischem und
sozialem Gebiete ausweisen konnen und iiber die entsprechen-
den theoretischen Kenntnisse verfiigen. Der Besuch der Ober-
stufe allein beansprucht fiinf Vierteljahre. Beide Stufen um-
fassen je am Anfang und am SchluBl einige Monate theore-
tischen Unterrichtes, dazwischen liegt eine lingere Zeit prak-
tischer Betitigung. Die Theoriestunden hahen die Aufgabe,
auf die praktische Lehrzeit in Anstalten und Fiirsorgeimtern
vorzubereiten, die dort gewonnenen Erfahrungen nachher zu
vertiefen und die Einzelarbeit in die groBern geistigen Zu-
sammenhinge einzustellen. Fiir die praktische Ausbildung
stehen die meisten Wohlfahrtseinrichtungen Ziirichs zur Ver-
fiigung. Schiilerinnen der Unterstufe absolvieren ihre Lehr-
zeit vorwiegend in Anstalten fiir Kinderpflege und -erziehung,
wie Krippen, Kindergirten, Heimen fiir Sidvglinge und kranke
oder kriippelhafte Kinder. Schiilerinnern der Oberstufe ar-
beiten hauptsichlich in Institutionen. welche der offenen Fiir-
sorge dienen, wie staatliche und private Fiirsorgestellen, Se-
kretariate, Gemeindepflegen ete.

Diplome. Nach erfolgreich absolviertem Kurs der Ober-
stufe erhalten die Schiilerinnen ein von der kantonalen Er-
ziehungsdirektion mitunterzeichnetes Diplom, die Schiilerinnen
der Unterstufe ein Zeugnis. Diplome und Zeugnisse werden
individuell, je nach den Leistungen der einzelnen Schiilerin
und deren Eignung fiir die soziale Arbeit, ausgestellt.

Aufnahmebedingungen. Fiir die Aufnahme in die
Soziale Frauenschule sind in erster Linie die personliche Eig-
nung und die innere Reife mafgebend, sowie der ernste Wille
zu sozialer Arbeit nach dem Besuceh der Schule (Gesundheits-
attest).

Alter. Schiilerinnen, die den zweijihrigen Kurs zu ab-
solvieren gedenken, sollen das 21. Lebensjahr vollendet haben.
Fiir die Unterstufe allein wird das vollendete 19. Jahr wver-
langt, fiir den direkten Eintritt in die Oberstufe das vollendete
23 Jahr.

Vorkenntnisse. FEine umfassende, iiber die Sekun-
darschule hinausreichende Schulbildung ist erwiinscht und
wird fiir die Arbeit von groflem Werte sein, besonders fiir die
Absolvierung des zweijahrigen Kurses. Immerhin konnen
auch Bewerberinnen, die mit gutem Erfolge eine Berufslehre
durchgemacht und sich im Berufe oder sonst im praktischen
Leben bewihrt haben, ohne hdhere Schulbildung Aufnahme
finden. Alle Schiilerinnen haben sich iiber gute hauswirt-
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schaftliche Kenntnisse auszuweisen. Fiir den direkten Ein-
tritt in die Oberstufe sind praktische und theoretische Kennt-
nisse in Kinderpflege, Krankenpflege, Hygiene, Piadagogik,
Psychologie und Maschinenschreiben erforderlich.

Schulgeld. Das Schulgeld betriagt fiir das erste Jahr
Fr. 400.—, fiir das zweite Jahr Fr. 300.—, fiir die fiinfviertel-
jahrige Oberstufe allein Fr. 450—. Wo die Verhiltnisse es
rechtfertigen, kann das Schulgeld ermiBigt, eventuell auch
ganz erlassen werden. Die Schiilerinnen sind extern.

Horerinnen. Einzelne Vortridge oder Vortragsserien
konnen auch von Hospitantinnen besucht werden. Einschreibe-
gebiithr Fr. 10.— fiir eine Vortragsserie von 10 bis 12 Stunden.
50 % ErmiaBigung fiir ehemalige Schiilerinnen der Fiirsorge-
kurse und der Sozialen Frauenschule Ziirich, sowie fiir Mit-
arbeiter von sozialen Institutionen, in welchen die Schiilerin-
nen das Praktikum absolvieren.

Lehrplan.

a) Unterstufe: Die Unterstufe vermittelt die Ausbildung
fiir die Arbeit an Kindern in Anstalten, Heimen, Horten und
in der Familie und dient als Vorbereitung fiir die Oberstufe.

Unterricht: Ostern bis Mitte Juli. Gesundheits-
lehre: Bau, Funktionen und Pflege des menschlichen Koérpers.
Pflege und Ernidhrung des Sduglings und Kleinkindes. Kinder-
krankheiten. Psychologie. Piadagogik. Kinderfiirsorge. Biir-
gerkunde. Ubungen in Kranken- und /Kinderpflege. Hand-
fertigkeit. Turnen. Jugendspiele. Singen. Referate und
schriftliche Arbeiten der Schiilerinnen. Anstaltshesichti-
gungen.

Praktische Arbeit: Mitte August bis Weihnachten.
Praktikum in zwei Anstalten fiir Kinder oder Kranke (Wahl
der Anstalten soweit moglich nach Wunsch der Schiilerinnen).
Wachentliche Zusammenkiinfte der Schiilerinnen.

Unterricht: Januar bis Ostern. Pidagogik. Be-
handlung anormaler Kinder. Jugendfiirsorge. Stellung des
Kindes im Recht. Sozialhygiene. Alkoholfrage. Religiose
Fragen. Frauenfrage. Einfiihrung in die Jugendliteratur.
Einfithrung in den Anstaltsbetrieb. Buchfithrung in Anstalten.
Anstaltsbesichtigungen. = Handfertigkeit. = Turnen. Jugend-
spiele. Singen. FEinzelvortrige. Schriftliche Arbeiten der
Schiilerinnen. Zwei Halbtage Praktikum.

b) Oberstufe: Die Oberstufe dient der Ausbildung von
Fiirsorgerinnen, Sekretidrinnen und andern Sozialarbeiterinnen,
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sowie von freiwilligen Mitarbeiterinnen an den sozialen Auf-
gaben. -

Unterricht: Anfang Januar bis Ostern. Pidagogik.
Behandlung anormaler Kinder. Volkswirtschaft. Personen-
und Familienrecht. Soziale Firsorge. Sozialhygiene. Alkohol-
frage.  Volksliteratur. Religiose Fragen. Aktenfithrung.
Turnen. Jugendspiele. Singen. FKinzelvortrige. Referate und
schriftliche Arbeiten der Schiilerinnen. Anstaltsbesichti-
gungen.

Praktische Arbeit: April bis Anfang November
(exklusive vier Wochen Sommerferien). Praktikum in zwei
offentlichen oder privaten Firsorgeinstitutionen und Sekreta-
riaten nach Wahl der Schiilerinnen, in Vereinbarung mit der
Schulleitung.

Unterrieht: November bis Ostern. Volkswirtschaft.
Soziale Gesetzgebung. FHinfithrung in das Jugendstrafrecht.
Einfithrung in die Sozialpolitik. Arbeiterfrage. Sozialhygiene.
Frauvenhygiene. Kampf gegen den AlkoholmiBbraunch. Be-
rufsberatung.  Jugendpflege. Frauenfrage. Religiose und
ethische Fragen. Armenpflege. Einfiithrung in Sekretariats-
betrieb. Vereinsleitung. Tuberkulosefiirsorge. Altersfiir-
sorge. Kinzelvortrige und Vortragsserien iiber Spezialgebiete
der Fiirsorge. Besichtigungen sozialer Institutionen. Ab-

schluBarbeit.
*

Sehr interessant ist die Zusammenstellung der Arbeits-
gebiete, in denen ehemalige Schiilerinnen der Sozialen Frauen-
schule Ziirich titig sind.!) Es arbeiten als Heimleiterinnen 16,
Hortleiterinnen 3, Pfarrhelferinnen 4, Jugendpflegerinnen 1,
Fiirsorgerinnen fiir Arbeitslose 4, Fabrikfiirsorgerinnen 5.
Tuberkulosefiirsorgerinnen 6, Leiterinnen hauswirtschaftlicher
Kurse 1, Sekretirinnen (Frauenzentrale, Blaukreuz, Stellen-
vermittlung) 4, Sekretiirin des Schweizerischen Frauenberufs-
amtes 1, Pro Juventute-Sekretiarinnen und Gehilfinnen 5, En-
quete Heimarbeit 1, Gehilfinnen auf Amtsvormundschaften 2,
in der Gemeindepflege 1, auf Gesundheitsimtern 1, in Ferien-
heimen 11, in Kinderheimen 12, in Krippen 2, in Arbeiterinnen-
heimen 2, in Anstalten 2, in Polikliniken 1, in orthopidischen
Instituten 6, in Sanatorien und Spitilern 3, in Kinderbewahr-
anstalten 2, in Privatstellen 4.

Aus der Tabelle geht hervor, daB sich allmihlich aus
der freien Hilfsarbeit viele selbstindige Berufe entwickelt

1) Alice Nobs, Die soziale Frauenschule Ziirich, Bern 1926.
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haben, die unter sich dureh ihren sozialen Charakter ver-
bunden sind. AuBerdem betitigt sich eine groBe Anzahl ehe-
maliger Schiilerinnen als freiwillige Mitarbeiterinnen in den
verschiedensten Zweigen sozialer Tatigkeit.

D. Ausbildung zur Wochen-, Sduglings- und Krankenpflege.
Hebammenkurse.

1. Kantonale Frauenklinik Ziirich.

Es bestehen an ihr folgende Ausbildungsmoglichkeiten:

a) Ausbildung von Pflegerinnen kranker Kinder
im ersten Lebensjahr.

Aufnahmebedingungen. Alter der Bewerberin:
Nicht unter 20 und nicht iiber 35 Jahren: Sekundarschulbildung.
— Kursdauer: 1 Jahr. — Xursgeld: Im Internat
betriagt es Fr. 200.— fiir Kantonsbiirgerinnen, Fr. 300.— fur
Biirgerinnen anderer Kantone, Fr. 500.— fiir Auslinderinnen,
bei freier Verpflegung, Wohnung und Wische; im Externat
Fr. 50.— bei freiem Mittagessen. Im zweiten Unterrichtshalb-
jahr Monatsbesoldung von Fr. 15.— (Regulativ vom 2. Sep-
tember 1926).

b) Hebammenschule des Kantons Ziirich.

Der Hebammen-Lehrkurs wird jeweilen nach Bedarf an
der Frauenklinik unter der Leitung der Direktion derselben
abgehalten. Dauer: 1 Jahr. — Kosten: Fiir Kantons-
biirgerinnen Fr. 1000.—, fiir Kantonsfremde Fr. 1400.—. Auf-
genommen werden in erster Linie die Frauen, die von den
ziircherischen Gemeinden fiir die Hebammenkurse angemeldet
werden und die fir die Ausiibung des Hebammenberufes in
der betreffenden Gemeinde in Aussicht genommen sind. —
Alter der Bewerberin: Nicht unter 20 und nicht iiber 35 Jahren.
— Von ziircherischen Gemeinden abgeordnete Schiilerinnen
beziehen wihrend der Dauer des Unterrichts einen wochent-
lichen Beitrag von Fr. 5— aus der Staatskasse. Nach Ab-
schluB des Kurses Patentierung. (Verordnung iiber die
Hebammen vom 4. April 1907 mit Abinderungen vom 15. Sep-
tember 1923 und 22. Juli 1926.)

2. Kinderspital (Universitatskinderklinik) in Zirich.

Ausbildung in Sduglings- und Kinderpflege.

- Aufnahmebedingungen: Alter nicht unter 20 und
nicht iiber 30 Jahren. Gute Schulbildung (Sekundarschule). —
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Kursdauer: 1 Jahr., — Kursgeld: Fr. 900.— wenn
die Schiilerin ein eigenes Schlafzimmer beansprucht, Fr. 700.—,
wenn sie das Schlafzimmer mit einer andern Schiilerin teilt.
Freie Bekostigung, Wohnung, Wische. (Bestimmungen iiber
die Aufnahme von jungen Madchen und Frauen zur Aus-
bildung in Siuglings- und Kinderpflege).

3. Schweizerische Pflegerinnenschule in Zirich.

Die 1901 vom Schweizerischen gemeinniitzigen Frauen-
verein eroffnete Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Ziirich
ist eine vom Schweizerischen Krankenpflegebund und vom
Schweizerischen Wochen- und Siuglingspflegerinnenbund an-
erkannte und vom Schweizerischen Roten Kreuz subventio-
nierte freie Pflegerinnenschule. Sie vermittelt:

a) Die berufliche Ausbildung in
Krankenpflege fiir Spital-, Privat- und
Gemeindedienst.

Aufnahme: 20. bis 30. Jahr. Keine Auslinderinnen.
— Kursdauer: 3 Jahre, davon ein halbes Jahr Probezeit.
— Diplom nach drei Jahren. Berechtigt zum Eintritt in
den Schweizerischen Krankenpflegebund. — Lehrgeld:
Fr. 600.— und Auslagen fiir Dienstkleid =zirka Fr. 320.—
(kleiner Stipendienfonds fiir den Bediirfnisfall). Im ersten
Jahr freie Station, im zweiten Jahr Besoldung von Fr. 480.—,
im dritten Jahr von Fr. 600.—.

b) Die berufliche Ausbildung in Wochen-
und Sduglingspflege fiir Spital-, Privat- und
Gemeindedienst.

Aunfnahme wie oben. — XKursdauner: 2 Jahre,
wovon ein halbes Jahr Probezeit.

Der AbschluB des zweiten Lehrjahres berechtigt zum
Eintritt in den Schweizerischen Wochen- und S#uglings-
pflegerinnenbund.

Lehrgeld wie oben. Im ersten Jahr freie Station, im
zweiten Jahr Besoldung von Fr. 480.—. Nach Abschluff der
zweijahrigen Lehrzeit haben die Schiilerinnen noch zwei Mo-
nate im Kinderspital Ziirich als Volontirinnen zu verbringen
(keine Besoldung).

¢) Die Ausbildung von Hauspflegerinnen.

Die Ausbildungszeit soll nicht weniger als acht Monate
dauvern. — Lehrgeld bei freier Station Fr.500.— bis Fr. 600.—.
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d) Sechsmonatliche Kurse in Kranken- oder
Wochen-Sdauglingspflege fiir die hduslichen
Bediirfnisse.

Kursgeld (inklusive Lehrgeld, Logis, Pension, mit
Ausnahme der Leibwische): Fr. 1200.— (Bestimmungen und
Lehrplan vom Januar 192S).

4. Schwesternhaus vom Roten Kreuz in Ziirich.

Das vom Ziircher Verein fiir freies Christentum errichtete
Schwesternhaus vom Roten Kreuz bildet Kranken-
pflegerinnen aus (vom Schweizerischen Kranken-
pflegebund anerkannt).

Aufnahme: 20. bis 30. Altersjahr. Ausbildungszeit drei
Jahre, wovon Probe- und Lernzeit anderthalb Jahre, dann
weitere anderthalb Jahre im Schwesternhaus oder auf dessen
AuBenstationen als eigentliche Xrankenpflegerinnen unter
Aufsicht diplomierter Schwestern. — Die Diplomierung
nach drei Jahren macht die Schiilerinnen zum vollberechtigten
Mitglied der Schwestern-Genossenschaft. Verpflichtung zu
zwel weitern Jahren Dienst im Schwesternhaus, sonst nach
dreijahriger Ausbildungszeit nur Fihigkeitszeugnis statt Di-
plom. — XKXKein Lehrgeld, nur Ersatz eines Teils der
Kosten bei vorzeitigem Austritt. Kleines Gehalt vom dritten
Monat an. (Schwesternordnang vom 16. Mai 1923.)

5. Kranken- und Diakonissenanstalt Neumiinster-Ziirich.
(Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Ziirich.)

a) Heranbildung von Diakonissen
zur Krankenpflege.

Aufnahmealter: Nicht unter 20, nicht iiber 36 Jahre.
Ausbildungszeit: ein Jahr Vorprobezeit in der Anstalt selbst,
drei bis vier Jahre Ausbildung in andern Anstalten. — Kein
Lehrgeld. Besorgung der Kleider fiir die Vorprobezeit. Nach-
her iibernimmt das Mutterhaus alle Auslagen. Die Diakonissen
verzichten auf Lohn; sie erhalten nur ein kleines Taschengeld.
(Statuten vom 5. November 1912.)

b) Heranbildung von Lehritochtern.

Kursdauer: Ein Jahr fir solche, die sich zur Aus-
itbung der h#uslichen Krankenpflege heranbilden wollen; drei
Jahre fiir die, die sich zur Ablegung des Schweizerischen
Krankenpflegebund-Examens vorbereiten. — Aufnahmeal-
ter: 20. bis 32. Altersjahr. — Kursgeld: Lehrtéchter mit ein-
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jahrigem Kurs Fr. 600.—, jedoch freie Station, inklusive
Wische. Lehrtochter mit dreijahrigem Kurs bezahlen kein
Lehrgeld und erhalten im ersten Jahr freie Station, inklusive
Wiscehe; im zweiten und dritten Jahr tiberdies eine monat-
liche Vergiitung. -

6. Diakonissenverein des Bethanienheim Ziirich-Fluntern.
(Diakonissenhaus der Bischdflichen Methodistenkirche.)

Ausbildungsstiatte fiir Diakonissen. Aufnahme: 20. bis

35. Altersjahr. — Ausbildunegszeit: ein Jahr. Nach vier bis
finf Jahren Kinsegnung. — Anuslagen: Keine.
*

7. Weitere Bildungsgelegenheiten.?)

Fiir die Berufshildung der Wochen- und Sduglings-
pflegerinnen kommt neben den erwihnten Moglichkeiten
ir. Betracht:

Das stiadtiseche Jugendheim Flor-
hofgasse Ziurich.

Ausbildungszeit zwei Jahre, wovon ein Jahr S#uglings-
und Kinderpflege im Jugendheim, sechs Monate Wochenpflege
in der Pflegerinnenschule Ziirich, sechs Monate in andern
Anstalten oder bei Privaten. (Anerkannt vom Schweizerischen
Wochen- und Siuglingspflegerinnenbund.)

*

Daneben veranstalten Kurse:

Das Kinderheim ,Werdgarten* in Zirich:
Kinderpflege: ein Jahr (kein offizielles Diplom).

Das Mitter- und Sduglingsheim ,Insel-
h o £, MiihlebachstraBle, Ziirich: Sauglings- und Wochen-
pflege: drei, sechs und zwolf Monate.

Das Kinderheim Dr. Hoppeler, Ziiricech: Siug-
lings- und Kinderpflege: drei Monate.

Das Sduglingsheim SchanzackerstraBe,
Zirich: Sauglingspflege sechs Monate.

Die orthopadische Kinderklinik von Dr
Hallauer, Ziirich: Siuglings- und Kinderpflege ein Jahr.

*

Interessante Mitteilungen iiber weitere in diesen Zusam-
menhang gehorige Ausbildungsgelegenheiten macht die Schwei-
zerische Zentralstelle fiir Frauenberufe.

1) Auf Grund der Aufstellung der schweizerischen Zentralstelle fiir Frauen-
berufe.
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Danach kommt fiir die Aushildung der Irrenpfle-
gerin zunichst die Anstalt Hohenegg Meilen in Betracht,
die eine geregelte Lehrzeit mit theoretischem Unterricht in
dreijahrigen Lehrgang bietet. Seit 1927 werden auch in der
kantonalen Anstalt Burgholzli Kurse erteilt.

Die Masseusen des Kantons Ziirich erlernen ihren Be-
ruf in einem staatlichen Ausbildungskurs von sechs Monaten
im Institut fiir physikalisch-therapeutische Heilmethoden
(Kursgeld Fr. 200.—), mit anschlieBendem Praktikum von
sechs Monaten. Nachher erfolgt die Diplomierung als
Masseuse-Badewirterinnen. Andere Kantone kennen bis jetzt
eine so griindliche Ausbildung der Masseuse nicht.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Bern.

Allgemeines. a) Ausbildung in Mddchenschulen.

Eine allgemeine Fortbildung der Midchen ver-
mitteln die Fortbildungsklassen der Oberabteilung der stiad-
tischen Midchenschule in Bern (zwei Jahreskurse) und die
Fortbildungsschule der (privaten) neuen Midchenschule Bern.

Der fiinfklassigen Sekundarschule der stadtischen Mid-
chenschule ist eine Lateinklasse mit zwei Jahreskursen
angegliedert. Eintritt nach dem dritten Sekundarschuljahr.
Von da aus Moglichkeit des Ubertritts an das humanistische
. G'ymnasium.

Die Primarlehrerinnen erhalten ihre Ausbildung
in drei Jahreskursen. a) Fiir den deutschsprechenden Kan-
tonsteil: 1m staatlichen Lehrerinnenseminar Thun, 1im
Lehrerinnenseminar der stidtischen Midchenschule Bern, im
Lehrerinnenseminar der privaten neuen Midchenschule in
Bern; b) fiir den franzidsischsprechenden Kantonsteil: im
staatlichen Lehrerinnenseminar in Delémont.

Die Arbeitslehrerinnen werden in Spezialkursen
ausgebildet. Die Kindergidrtnerinnen besuchen die
Abteilung fiir Kindergirtnerinnen der stidtischen Midchen-
sekundarschule Bern (zwei Jahre), das private Kindergart-
nerinnenseminar der neuen Midchenschule in Bern und das
Kindergirtnerinnenseminar in Miinsingen (anderthalb Jahre).

Ein Haushaltungslehrerinnenseminar mit

zwei Jahreskursen ist der Haushaltungsschule Bern angeglie-
dert (siehe dort).
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Die Ausbildung fiir den kaufminnischen Beruf
geschieht in der Handelsschule der stidtischen MiAdchenschule
Bern (drei Jahre).

b) Ausbildung in gemischten Schulen.

Die Gymnasialbildung kann von den M#adchen auch er-
worben werden: An der Kantonsschule Pruntrut (Pregymna-
sium und Gymnasium); am stidtischen Gymnasium in Bern
(vergleiche Lateinklasse der stidtischen M#dchenschule); am
stidtischen Gymnasium in Biel (Progymnasium und Gymna-
sium); am stiadtischen Gymnasium in Burgdorf (Progymnasium
und Gymnasium), und am freilen Gymnasium in Bern (Pro-
gymnasium und Gymnasium).

Fiir die kanfminnische Ausbildung kommen in Betracht:
Die Handelsabteilungen an der Kantonsschule Pruntrut, am
stidtischen Gymnasinm Bern und am stiddtischen Gymnasium
Burgdorf, die Handelsschulen Biel, Delsberg, Neuenstadt und
die Handelsschule der Sekundarschule St. Immer.

Die Kandidatinnen fiir das Sekundarlehramt holen sich
ihre Ausbildung mit den méannlichen Kollegen an der der
philosophischen Fakultiat der Universitat angegliederten Lehr-
amtsschule in Bern.

A. Die Haushaltungsschulen.

Die Haushaltungsschulen des Kantons Bern stehen teils
unter dem Gesetz iiber das landwirtschaftliche Unterrichts-
wesen vom 28. Mai 1911, teils unter dem \Gesetz iiber die
Fortbildungsschule fiir Jiinglinge und das hauswirtschaftliche
Bildungswesen vom 6. Dezember 1925.

a) Die landwirtschaftlichen Haushaltungsschulen.

Die auf Grund des landwirtschaftlichen Gesetzes einge-
richteten Schulen sind biuerliche Haushaltungsschulen und
stehen in engster Verbindung mit den staatlichen landwirt-
schaftlichen Winterschulen, deren zur Sommerszeit nicht be-
niitzten Lehrkréifte und Einrichtung so Verwendung finden
(Art. 31). Sie sind kantonale Anstalten.

Kantonale Haushaltungsschule in Schwand
bei Miinsingen.
Die 1914 eriffnete kantonale Haushaltungsschule Schwand-

Miinsingen ist der kantonalen landwirtschaftlichen Schule an-
gegliedert und umfaBt:
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a) Kinen Sommerkurs mit einer Dauer von funfeinhalb
bis sechs Monaten, beginnend Mitte April und endigend Mitte
Oktober. Der Sommerkurs wird mit zwei Parallelkursen
durchgefithrt; b) einen Winterkurs mit einer Dauer von
zirka vier Monaten, beginnend anfangs Dezember und dauernd
bis Ende Mirz. Der Winterkurs wird nur einklassig durch-
gefiihrt.

Aufnahmebedingungen. Zuriickgelegtes 17. Alters-
jahr, gute Gesundheit, geniigende Schulbildung. SchluBpriifung
mit Zeugnis.

Verpflegung und Kostgeld. Der Unterricht ist
unentgeltlich. Die Verpflegung erfolgt im Konvikt. Fiir Kost
und Logis betrigt der Beitrag: 1. fiir den Sommerkurs
Fr. 400.—, 2. fiir den Winterkurs Fr. 350.—.

Stipendien. — Wenig bemittelten, aber tiichtigen ber-
nischen Schiilerinnen oder andern Schweizerbiirgerinnen, die
im Kanton Bern wohnhaft sind, kann das Kursgeld teilweise,
in Ausnahmefillen ganz erlassen werden.

Unterrichtsprogramm. Die  Unterrichtsficher
sind folgende: a) Praktischer Unterricht: Kochen mit ein-
schlagiger Arbeit, Hausarbeit, Behandlung der Wische, Hand-
arbeit, Gartenbau; b) theoretischer Unterricht: Haushaltungs-
kunde, Ernihrungslehre, Kochtheorie, Gesundheitslehre und
Krankenpflege, Kleinkinderpflege, Gartenbau, Buchfithrung,
Schweinehaltung, Gefliigelhaltung, Gesang.

Der praktische und theoretische Unterricht wird durch pa-
tentierte Lehrkriafte (Haushaltungslehrerin, Arbeitslehrerin,
Landwirtschaftslehrer, Gemiisebaulehrer) erteilt. (Grundlage:
Reglement vom 5. September 1916.)

Kantonale hauswirtschaftliche Schule Waldhof,
Langenthal.

Sie ist der kantonalen landwirtschaftlichen Schule ange-
gliedert. Halbjahreskurse von Mitte April bis Mitte Oktober.

Aufnahme: Zuriickgelegtes 17. Altersjahr, gute Primar-
scehulbildung.

Fiir die im Konvikt erfolgende Verpflegung sind Fr. 400.—
pro Kurs zu entrichten. ErlaB des Kostgeldes in Notfillen, wie
in Schwand.

Unterricht: a) Der praktische Unterricht umfa8t:
1. Kochen und dazu gehorende Arbeiten; 2. Brotbacken: 3. Haus-
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molkerei; 4. Hausarbeit; 5. Waschen; 6. Glitten; 7. Handarbeit;
8. Gartenarbeit:; 9. Tierhaltung; 10. Feldarbeiten. — b) Theorie:
1. Nahrungsmittellehre; 2. Kochtheorie; 3. Haushaltungskunde;
4. Kleinkinderpflege; 5. Gesundheitslehre nund Krankenpflege;
6. Schweinehaltung; 7. Gefliigelhaltung; 8. Gartenbau; 9. Buch-
fithrung; 10. Biirgerkunde; 11. Gesetzeskunde; 12. Gesang;
13. Exkursionen.

Kantonale Haushaltungsschule in Brienz.')

Sie wurde am 10. Mai 1920 mit 26 Schiilerinnen eroffnet
und ist namentlich fiir Schiilerinnen aus dem Bergland be-
stimmt. Die Kurse finden im Sommer statt und danern fiinf
Monate (zweite Hilfte April bis anfangs Oktober). Sie sind
einklassig. Es konnen 20—24 Schiilerincen aufgenommen
werden. ;

Aufnahme und SchluB8prifung. Wie hauswirt-
schaftliche Schule Schwand.

Verpflegung und Kostgeld. Der Unterricht ist
unentgeltlich. Die Unterbringung und Verpflegung der Schii-
lerinnen erfolgt im Konvikt der Lehranstalt. Fir Kost und
Logis haben sie einen Beitrag von Fr. 400.— zu entrichten.

Stipendien. Wie iibrige Schulen.

Das Unterrichtsprogramm umfaBt dieselben Fa-
cher, wie die Haushaltungsschule Schwand, nur daB es noch
durch das Fach Biirgerkunde erginzt ist.

Kantonale landwirtschaftliche Haushaltungsschule
in Courtemelon-Delémont.

Der landwirtschaftlichen Schule angegliedert: Zwei Winter-
kurse mit theoretischem und praktischem Unterricht. Auf-
nahmebedingungen: Zurtickgelegtes 17. Altersjahr, gute Pri-
marschulbildung. — Haushaltungskurse vom 15. April bis
15. Oktcber.

b) Die dem Gesetz fiir das hauswirtschaftliche Bildungswesen
untersteliten Haushaltungsschulen.

Allgemeines. Durch das Gesetz iiber das hauswirt-
schaftliche Bildungswesen vom 6. Dezember 1925 wird zunichst
festgelegt, daBl in den Staatsbeitrag an das hauswirtschaftliche
Bildungswesen auch die Haushaltungsschulen und andere der
hauswirtsehaftlichen Bildung dienende Anstalten hineingezogen

1) Das Nachfolgende nach Prospekt und Unterrichtsplan von 1926.
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werden konnen, die von gemeinniitzigen Vereinen unterhalten
werden (Art. 23). — Artikel 29 fiithrt aus: Der Staat kann
sich an der Ausbildung von Haushaltungslehrerinnen durch
Beitrdge an private Haushaltungsseminarien beteiligen. Der
Regierungsrat stellt die Bedingungen fest, denen diese Semi-
narien hinsichtlich Organisation, Lehrplan und SchluBprii-
fungen zu geniigen haben. Im Bediirfnisfall ist der GroBe Rat
befugt, die Errichtung von staatlichen Haushaltungsseminarien
oder hauswirtschaftlichen Seminarabteilungen zu beschlieBen.
Den Schiilerinnen der Haushaltungsseminarien konnen vom
Staate Stipendien ausgerichtet werden. Der Regierungsrat
wird hieriiber nihere Bestimmungen aufsteilen. — Das Re-
glement iiber das hauswirtschaftliche Bildungswesen vom 23.
April 1926 schreibt fiir die Hauvshaltungsschulen vor, daB sie
neben den fiir alle hauswirtschaftlichen Schulen verbindlichen
Unterrichtsfichern: Haushaltungskunde (Ern#ihrung, Beklei-
dung, Wohnung, Kochen, Konservieren), Handarbeiten, Gesund-
heitslehre und h#dusliche Krankenpflege in das Pensum hinein-
zubeziehen haben: Waschen und Plitten, Gartenbaun, haus-
wirtschaftliches Rechnen, Erziehungslehre, Siuglings- und
Kinderpflege, Wirtschaftslehre und Biirgerkunde (8§ 3 und 4).
FEbenso gilt § 6 des Reglements auch fiir die Haushaltungs-
schulen, der fordert, dafl aller Unterricht so zu gestalten sei,
daB neben der technisch-wirtschaftlichen Bildung auch Gemiit
und Willen beeinflufit werden. Wenn besondere lebenskund-
liche Lektionen gegeben werden, so sollen sich theoretische Er-
orterungen eng an praktische Fragen aus der Lebensfithrung
und auch an passende wertvolle Literatur anschlieBen. Im
iibrigen sind die Haushaltungsschulen in der Organisation des
Unterrichts frei (§ 16).

Haushaltungslehrerinnenseminar und Haushaltungs-
schule Bern.

Diese von der Sektion Bern des Schweizerischen Gemein-
niitzigen Frauenvereins betriebene Schule umfafBt:

a) Das Haushaltungslehrerinnen-
seminar.

Aufnahmebedingungen: Zuriickgelegtes 18. Alters-
jahr; Absclvierung einer bernischen Sekundarschule oder einer
andern Anstalt mit gleichwertigem ILehrplan; Ausweis iiber
den Besuch eines dreimonatlichen Kurses fiir WeiBnihen an
elner staatlich anerkannten Frauenarbeitsschule; gute Ge-
sundheit. Die abzulegende Aufnahmepriifung umfaBt folgende
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Ficher: Deutsch, Franzosisch, Rechnen, Vaterlandskunde,
Handarbeit fiir Bewerberinnen, die in der Schule von diesem
Fache befreit waren. Der Priifung wird der Lehrstoff einer
zweiklassigen Dbernischen Sekundarschule zugrunde gelegt
(Reglement vom 21. Oktober 1924).

Kursdauer: Zweieinhalb Jahre. Aufnahme nur alle
zweieinhalb Jahre. Beginn des nidchsten Kurses Herbst 1930,
Dauer bis Friithjahr 1933.

Unterrichtsplan: a) Theoretische Fiacher: Pida-
gogik, Deutsch, Franzosisch, hauswirtschaftliche Naturkunde,
Buehhaltung, Haushaltungskunde und Nahrungsmittellehre,
Gartenbau, Handarbeiten, hauswirtschaftliche Methodik, Zeich-
nen, Gesundheitslehre, Gesetzeskunde, Gesang, Methodik des
Handarbeitsunterrichts; b) praktische Fiacher: Kochen, Haus-
und Zimmmerdienst, Wische und Biigeln, Gartenbau. — Dazu
Kurs iiber einfache hiusliche Krankenpflege. Exkursionen.
(Unterrichtsplan vom 21. Oktober 1924.)

Patentpriifung Die Schiilerinnen des Haushaltungs-
lehrerinnenseminars, die sich um das Patent einer Lehrerin
fiir den Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht an Haus-
haltungs-, Sekundar-, Primar- und Midchenforthildungsschulen
bewerben, haben sich einer Patentnriifung zu unterziehen, die
in eine Vorpriifung in der Mitte des Kurses nund eine SchluB-
priifung nach Beendigung des ganzen Kurses zerfiillt. Die Vor-
priifung nmfafit: Pidagogik, Naturkunde und Nahrungsmittel-
lehre, die SchluBpriifung: Haushaltungskunde, Methodik des
Hauswirtschaftsunterrichts mit Probelektion, Gartenbau,
Deutsch und Buchhaltung. Fiir Franzosisch, Gesundheits-
lehre und Gesetzeskunde gelten die Erfahrungsnoten der letzten
Zeugnisperiode. Die Direktion des Unterrichtswesens erteilt,
gestiitzt auf die Antrige der Priifungskommission, die Patente
(Reglement vom 1. Dezember 1926).

Kursgeld: Das Haushaltungslehrerinnenseminar ist
ein Internat. Das Kursgeld betriigt Fr. 1400.— pro Jahr.

b) Die Haushaltungsschule

zur Ausbildung fiir den hauswirtschaftlichen Beruf: Dauer des
Kurses sechs Monate. Der Eintritt erfolgt jeweilen am 1.
Februar, 1. Mai, 1. Aungust und 1. November. Kursgeld
Fr. 300.—. An mittellose, gut empfohlene Midchen werden
Stipendien erteilt. — Der praktische Unterricht umfaBt:
Kochen, Waschen, Biigeln, Servieren, Handarbeiten und Gar-
tenbau. — Der theoretische Unterricht umfaft: Nahrungs-
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mittellehre, Hauswirtschaft, Gesundheitslehre, Kinderpflege,
Buchhaltung, Biirgerkunde und Singen.
.}\'.

An der Haushaltungsschule Bern werden iiberdies kurz-
fristige Winterkurse fiir feine Kiiche und Abendkurse fiir ge-
wohnliche Kiiche und Handarbeit abgehalten.

Bernische Haushaltungsschule
in Worb
(Gemeinniitzige Genossenschaft, unter dem Protek-
torat der oOkonomisch-gemeinniitzigen Gesellschaft
des Kantons Bern stehend und von ihr, sowie
von Staat und Bund unterstiitzt).

Die Teilnehmerinnen erhalten Unterricht: 1. In
Haushaltungskunde, als: Kochen, Backen, Konservieren von
Friichten, Fleisch und Gemiisen, Behandlung der Betten, Wa-
schen und Biigeln, iiberhaupt in allen in die Haushaltung ein-
schlagenden Arheiten. — 2. In Garten- und Gemiisebau. —
3. In Blumenzucht. — 4. In den vorkommenden Handarbeiten,
wobei aber auf Luxusarbeiten keine Riicksicht genommen
wird. — 3. In Kinder- und Mutterpflege, durch eine Arztin.
— 6. In Gesundheitslehre und Krankenpflege. — 7. In ein-
fachen Belehrungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften,
soweit sie zur Fiihrung des Haushaltes unentbehrlich sind. —
8. In hauswirtschaftlicher Buchhaltung. — 9. In Gesang. —
10. In Hiihnerhaltung.

Die Schule steht unter spezieller Leitung einer Vorsteherin
und einer Hilfslehrerin und unter unmittelbarer Kontrolle
einer Direktion von fiinf Mitgliedern und eines dreigliedrigen
Frauenkomitees, welche von den Garanten der Schule, vom
Vorstand der okonomischen und gemeinniitzigen Gesellschaft
des Kantons Bern und vom Regierungsrat des Kantons Bern
gewihlt werden.

Zum Eintritt in die Anstalt wird die Kenntnis der deut-
schen Sprache verlangt.

Es werden abgehalten: Friihlingskurse (von Anfang
Januar bis zirka 20. Mirz). — Sommerkurse (von Mitte
April bis zirka 5. September). — Herbstkurse (von An-
fang Oktober bis gegen Weihnachten).

Haushaltungsschule St-Imier.

Die Haushaltungsschule ,,LLe Printemps® in St-Imier wurde
im Jahre 1895 von der 6konomischen und gemeinniitzigen Ge-

3



34 Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung der
schweizerischen weiblichen Jugend in Fachschulen und -Kursen.

sellschaft des Kantons Bern gegriindet und unter die Ober-
aufsicht der kantonalen Erziehungsdirektion gestellt. Die
Schule bezweckt, Tochtern der deutschen Schweiz_ die Kennt-
nisse der franzosischen Sprache zu vermitteln und sie gleich-
zeitig mit der Fiihrung eines biirgerlichen Haushaltes vertraut
Zul machen.,

Die Schule erteilt Jahreskurse mit folgenden Unter-
richtszweilgen:

A. Theoretische Fiacher: Franzosische Sprache; Nahrungs-
mittellehre; Haushaltungskunde; Buechhaltung; Gesundheits-
lehre. — B. Praktische Fiacher: Kochunterricht: biirgerliche
und feine Kiiche, Konservieren von Friichten und Gemiisen;
Haus- und Zimmerdienst; Biigeln; Waschen (nur auf Wunsch);
Handarbeiten: Anfertigung der im Lehrplan vorgesehenen
Wische- und Kleidungsstiicke; Gartenbau: Anpflanzen und
Instandhalten des Schulgartens.

Lehrprogramm und Lebenshaltung der Schule sind so ge-
staltet, daB auch die korperliche Entwicklung der Zoglinge zu
ihrem vollen Rechte gelangt.

Das Schuljahr beginnt Anfang Mai und dauert bis Mitte
April. Die Schiilerinnen werden vom 16. Altersjahr an auf-
genommen; sie miissen sich tiber gute Gesundheit und Vor-
kenntnisse in der franzosischen Sprache ausweisen.

Das Kost- und Schulgeld betrigt jihrlich Fr. 1600.—.

Haushaltungsschule mit Fachkursen
in Herzogenbuchsee.

I. Haushaltungsschule.

Die Haushaltungsschule hat fortlaufende halbjdhrliche
Kurse mit Eintritt auf den 8. Januar, 1. April, 1. Juli, 1.
Oktober.

Die Haushaltungsschiilerinnen sind interne Sechiilerinnen,
die sich der Hausordnung zu fiigen haben, die bezweckt, die
Midchen an strenge, regelmiiBige, praktisch hiusliche Arbeit
zu gewohnen. Der Unterricht erstreckt sich auf Anleitung im
Kochen, Zimmerordnen, Handarbeiten, Waschen, Biigeln,
Putzen und im Sommer Gartenarbeit; Theorie: Haushaltungs-
kunde, Erndhrungs- und Nahrungsmittellehre, Gartenban,
Buchhaltung, Siuglingspflege.

Das Kursgeld betrigt Fr. 250.—. Xost und Logis inbe-
griffen.
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II. Fachkurse.

Die Schiilerinnen der Fachkurse sind externe Schiilerinnen.
Enfernt wohnende Schiilerinnen finden nach Wunsch Zimmer
und Pension im Hause.

Unterricht wird in folgenden Fichern erteilt: 1. Weil3-

nihen und Maschinenndhen. — 2. Kleidermachen. — 3. Jacke,
Kleider und Mintel. — 4. Knabenkleider. — 5. Flicken. —
6. Sticken. — 7. Biigeln. — 8a. Kochen fiir gut biirgerliche

Kiiche; b) Kochen fiir vegetarische Kiiche; ¢) Backkurs.

*

Im Winter werden je nach Bediirfnis kurzfristige Abend-
und Nachmittagskurse abgehalten, mit Arbeiten nach freier
Wahl in Kleidermachen, WeiBinihen, Flicken, sowie Kurse fiir
Sauglingspflege, Turnen ete.

B. Die Frauenarbeitsschulen.
Die Frauenarbeitsschule Bern.

Die Frauenarbeitsschule wurde 1888 vom gemeinniitzigen
Verein der Stadt Bern gegriindet. Sie erhilt von diesem
Verein, sowie von der Einwohnergemeinde Bern, den Kantons-
und Bundesbehorden alljihrlich Subventionen und ist dadurch
imstande, die Schulgelder niedrig zu stellen. Die Schule steht
unter der Aufsicht einer vom Vorstand des gemeinniitzigen
Vereins gewiihlten Kommission. Die unmittelbare Leitung
liegt der Vorsteherin ob.

Die Schule bildet in den Handarbeiten aus: a) Fiir den
allgemeinen Hausbedarf; b) zur beruflichen Ausbildung; ¢) zur
Weiterbildung von Fortbildungs- und Gewerbkeschullehrerinnen
in den Féchern WeiBnihen, Damenschneiderei und Knaben-
schneiderei.

1. Ausbildung fiir den allgemeinen Hausbedarf
(in jahrlich vier Kursen von 9 und 12 Wochen)

a) Ganztagskurse fiir die Fidcher: 1. WeiBniihen;
2. Kleidermachen; 3. Sticken und feine Handarbeiten. —
b) Halbtagskurse: 1. WeiBBnihen (vormittags) fiir Frauen
und Tochter; 2. Kleidermachen (nachmittags) fiir Frauen und
Tochter; 3. Sticken und feine Handarbeiten einzelne Halbtage,
fiir Neueintretende im Minimum zwei Halbtage: 4. Glitten
(Mittwoch- und Samstagnachmittag); 5. Knabenkleider zwei
Nachmittage (Montag und Donnerstag); 6. Putzfach, Dauer
sieben Wochen (Mittwoch- und Samstagnachmittag); 7. Ma-
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schinenstopfen und Flicken (Mittwochnachmittag). — ¢) Abend-
kurse: 1. WeiBnihen; 2. Kleidermachen; 3. Sticken und

feine Handarbeiten. — d) Hilfsfdcher, 2—4 Stunden
wochentlich: 1. Musterschnitt; 2. gewerbliches Zeichnen fiir
Stickerinnen. — e) Kochkurse von sieben Wochen:

1. Tageskurse von 9—3 Uhr tiglich (Sonntag ausgenommen);
2. Abendkurse von halb 7 bis halb 10 Uhr, drei Mal wo-
chentlich.
Zur Aufnahme ist das zuriickgelegte 15. Altersjahr er-
forderlich.
11. Berufliche Ausbildung.

Die Lehrzeit dauert: Fiir Weilnidhen zweieinhalb
Jahre; fiir Damenschneiderei drei Jahre; fiir Sticken und feine
Handarbeiten zweieinhalb Jahre. :

Lehrgeld: Fir Weindhen Fr. 60.—; fir Damen-
schneiderei Fr. 100.—; fiir Sticken und feine Handarbeiten
Fr.150.—. — Bei Fleil und guter Auffiihrung wird das Lehr-
geld fiir WeiBnihen und Damenschneiderei nach Abschluf3 der
Lehrzeit, je nach den Leistungen, ganz oder teilweise zuriick-
vergiitet. — Die Lehrtochter haben im Jahr acht Wochen
Ferien, zudem wochentlich einen Nachmittag frei.

Die Lehrzeit schlieft ab mit der staatlich organisierten
Lehrlingspriifung. Auf Grund dieser Priifung wird
der staatliche Lehrbrief ausgestellt.

Wer die Lehrtochterpriifung mit Erfolg bestanden und sich
wahrend der ganzen ILehrzeit die volle Zufriedenheit der

Lehrerschaft erworben hat, erhilt beim Austritt das Diplom
der Schule.

Fiir die an der staatlichen Lehrlingspriifung verlangten
Hilfsfacher, Buchhaltung, gewerbliches Rechnen, Geschifts-
aufsatz, geometrisches und Freihandzeichnen sind von der Ge-
werbeschule Kurse eingerichtet, je Mittwochnachmittag. Diese
sind fiir die Lehrtochter cbligatorisch. — Im letzten Semester
erhalten die Lehrtochter wochentlich eine Stunde Unterricht
in Textil- und Materialkunde.

I11. Weiterbildungskurse fiir Fortbildungs- und
Gewerbeschullehrerinnen in Theorie und Praxis in Weifndhen,
Damenschneiderei und Knabenschneiderei.

Kursdauer und Kursgeld nach Ubereinkunft.

Griindlicher Unterricht in den vom staatlichen Lehrplan
geforderten Kenntnissen in Musterzeichnen, Zuschneiden,
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Moulage, Anprobieren und eventuell praktischen Arbeiten in
WeibBnihen, Damenschneiderei und Knabenschneiderei.

-
w

Allgemeines. Unbemittelten Schiilerinnen konnen aut
schrifliches Gesuch hin halbe oder ganze Freistellen gewihrt
werden.

Die Frauenarbeitsschule Thun.

Unter dem Protektorat des Frauenvereins Thun wurde im
Mai 1918 eine Frauenarbeitsschule in Thun errichtet, welche
Frauen und To6chtern jeden Standes Gelegenheit bietet, sich im
WeiBndhen und Kleidermachen fiir den Hausbedarf theoretisch
und praktisch auszubilden, wie auch zur beruflichen Ausbhildung
im WeiBlnihen. Die Schule steht unter der Fithrung einer
Kommission des Frauenvereins Thun. Sie geniefBt jdhrliche
Subventionen von der Gemeinde Thun, vom Kanton und vom
Bund.

I. Kurse fiir den allgemeinen Hausbedarf.

Es finden jidhrlich vier Kurse statt; zwei von neun Wochen
und zwei von zwolf Wochen., — Zur Aufnahme sind alle
Bewerberinnen berechtigt, die das 15. Altersjahr zuriickgelegt
und den Handarbeitsunterricht einer guten Volksschule be-
sucht haben.

I1. Berufliche Ausbildung im Weifndhen.

Der Schule ist eine Abteilung fiir Berufslehre im WeiB-
niahen angegliedert.

Die Berufslehrzeit dauert zwei Jahre. — Lehrgeld Fr.
70.— fiir die ganze Lehrzeit. Nach Bediirfnis werden halbe
oder ganze Freistellen gewdahrt. — Tigliche Arbeitszeit: acht

Stunden. Sechs Wochen Ferien im Minimum per Jahr. Die
Lehrzeit schliefit ab mit der staatlich organisierten Lehrlings-
priifung. Fiir die Lehrtochter ist der Besuch der Handwerker-
schule obligatorisch (ein- bis zweimal wochentlich).

C. Die Aushildungsstitten von S#uglings-, Kinder- und Kranken-
pflegerinnen und der Hebammen.

Hebammenschule im kantonalen Frauenspital in Bern.

Die Schule steht unter der Oberaufsicht der Sanitiits-
direktion und wird vom Direktor des kantonalen Frauenspitals
geleitet. Kandidatinnen, die der deutschen Sprache nicht
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michtig sind, konnen bestimmten, als gleichwertig betrachteten
Hebammenschulen der franzosischen Schweiz zur Ausbildung
zugewiesen werden.

Dauer des Kurses zwei Jahre. Die Kurse finden alljahr-
lich statt. Beginn im Oktober.

Aufnahmealter: Zuriickgelegtes 20. Altersjahr bis
32. Altersjahr. Bei der Aufnahme werden vor allem Kantons-
biirgerinnen und Bewerberinnen aus Ortschaften, wo sich noch
keine Hebammen befinden, beriicksichtigt. Maximalzahl der
Schiilerinnen eines Kurses: zehn.

Kursgeld: Fiir Kantonsangehorige F'r. 700.——, fiir
Kantonsfremde Fr. 800.—. Dazu fiir Lehrmittel und Heb-
ammenausriistung zirka Fr. 100.— bis Fr. 130.—. Wohnung und

Bekostigung sind frei. Im zweiten Jahre wird den Schii-
lerinnen eine Entschidigung ausgerichtet.

Am Ende des ersten Kursjahres Vorpriifung und am
Schlusse des Kurses Patentprifung. Die Vorpriifung
besteht aus einem miindlichen Examen; die Patentpriifung zer-
fallt in eine praktische und miindliche Abteilung.

Die patentierten Hebammen sind verpflichtet, alle fiinf
Jahre einen Wiederholungskurs im Frauenspital Bern
zu absolvieren. (Reglement fiir die Hebammenschule im kan-
tonalen Frauenspital in Bern vom 21. September 1920.)

Das kantonal-bernische Sauglings- und Miitterheim Bern.?!)

Ausbildung fiir Siuglings- und Wochenpflegerinnen und
fir Sauglingsfiirsorgerinnen.

Ausbildungszeit fiir Sduglings- und Woechen-
pflegerinnen zwei Jahre. Erstes Jahr im Heim, zweites
Jahr in der geburtshilflichen Klinik und im Privathause. —
Ausbildungszeit fiir Sauglingsfiirsorgerinnen zwel-
einhalb Jahre. Im ersten Jahr im Heim, im dritten Halb-
jahr in der geburtshilflichen Klinik, letztes Jahr in der Milech-
kiiche, Amtsvormundschaft und in offener Siuglingsfiirsorge.
Eintritt nach zuriickgelegtem 20. Altersjahr.

Kursgeld: im ersten und zweiten Semester Fr. 80.— pro
Monat, im dritten Semester Fr. 50.— pro Monat; im vierten
Semester sind die Schiilerinnen in andern Anstalten oder in
Familien tidtig und erhalten monatlich Fr. 50.— Gehalt.

e 1) Anerkannt vom Schweizerischen Wochen- und Sauglingspflegerinnen-
und.
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Die Bernische Pflegerinnenschule Engeried.1)

Die staatlich anerkannte, seit 1910 bestehende, freie Schule
des Bernischen Pflegerinnenschulwesens Engeried bildet Kran-
kenpflegerinnen fiir Spital-, Gemeinde- und Privatpflege und
Laborantinnen und medizinische Gehilfinnen aus.

a) Ausbildung von Krankenpflegerinnen.

Aufnahme: 20—32. Altersjahr. — Lehr- und Ausbil-
dungszeit drei Jahre. Das erste Lehrjahr wird in der Regel
vollstindig in der Pflegerinnenschule Engeried absolviert.
Am Ende desselben theoretische und praktische Priifung. Im
zweiten und dritten Jahr Arbeit in Spital oder Privatpflege.

Schulgeld: Hir das Lehrjahr Fr. 450.—; wihrend den
beiden Ausbildungsjahren kleines Saldr. Diplomierung nach er-
folgreicher Absolvierung der ganzen Lehr-und Aushildungszeit
(Reglement fiir die Bernische Pflegerinnenschule KEngeried
vom Oktober 1922).

b) Ausbildung von Laborantinnen und medizinischen
Gehilfinnen.

Der Bernischen Pflegerinnenschule Engeried ist seit 1. Mai
1927 die Erste schweizerische Schule fiir Laborantinnen und
medizinische Gehilfinnen angegliedert. Die Schiilerinnen der
Laborantinnenschule sollen zur wissenschaftlich-medizinischen
Hilfsarbeit, fiir die Titigkeit an o6ffentlichen und privaten
Laboratorien, Krankenhauslaboratorien, Rontgen- und #hn-
lichen Instituten, als Gehilfinnen der praktizierenden Arzte
und fiir Bureaux des Gesundheitsdienstes ausgebildet werden.

Bedingung fiir die Aufnahme ist das zuriickg®legte 18.
Altersjahr. Als Vorbildungsausweis wird das Abgangszeugnis
einer Sekundarschule oder einer mindestens gleichwertigen
Bildungsanstalt verlangt, aulerdem Kenntnis in Stenographie,
Maschinenschreiben und Buechfithrung. Ferner ist ein kurzer
Lebenslauf, sowle ein #Arztliches Zeugnis iiber den Gesundheits-
zustand vorzulegen.

Die Kurse danern ein Jahr. Die Ausbildung ist zum Teil
theoretisch, vorwiegend aber praktisch.

Der Unterricht umfafit folgende Ficher:

1. Anatomie und Physiologie des Menschen:; der mikrosko-
pische Aufbau der Zellen und Organe. — 2. Mikroskopisch-
anatomische Untersuchungsmethoden. — 3. Grundziige der
Verbreitung und Bekimpfung iibertragbarer Krankheiten,

1) Anerkannt vom Schweizerischen Krankenpflegebund.
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Bakterienkunde, verbunden mit mikroskopischen Ubungen. —
4. Chemische und mikroskopische Untersuchungen von Harn,

Auswurf, Magensaft, Blut u. s. w. — 5. Chemikalien-, Arznei-
und Lebensmittelkunde. — 6. Anatomisches Zeichnen. Zeichnen
nach mikroskopischen Priparaten. — 7. Photographische

Technik; Reproduktionen von Zeichnungen aus wissenschaft-
lichen Werken; Anfertigung von Diapositiven fiir Lichtbilder-
vortrige, Farbenphotographie von anatomisch-pathologischen
Priaparaten; Kinematographie und Mikrokinematographie,
Mikrophotographie. — 8. Rontgenologie: Rontgeninstrumen-
tarium und Rontgentechnik (Quarzlampe, Diathermie u. s. w.)
— 9. Einfithrung in die Gesundheitsgesetzgebung.

Sechulgeld: Fr. 1800— fiir den ganzen Jahreskurs.

Nach Besuch eines vollen Lehrganges und erfolgreich abge-
legter Priifung erhilt jede Schiilerin ein auf die erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten eingehendes Diplom.

Mit der Schule ist eine Stellenvermittlung verbunden.

Rotkreuz-Pflegerinnenschule Bern (,,Lindenhof“).1)

Ausbildung von Krankenpflegerinnen. — Aufnahme:
20.—32. Altersjahr. Kursdauer fiir die ordentlichen Schiile-
rinnen drei Jahre; inbegriffen ein halbes Jahr Probezeit. Prii-
fung nach erstem Jahr und nach AbschluB der drei Jahre. —
Der Schulkurs fiir die externen Schiilerinnen dauert sechs
Monate.

Schulgeld: fiir die ordentlichen Schiilerinnen Fr. 600.—,
fiir die Egternen Fr. 400.—. Nach bestandener Probezeit Hono-
rierung der Schiilerinnen: Im zweiten Halbjahr Fr. 10.— pro
Monat; im zweiten Jahr Jahresgehalt von Fr. 480.—; im dritten
Jahr Fr. 600.— Jahresgehalt. Freie Wohnung, Verpflegung,
Wische, Lehrmittel wihrend der ganzen Zeit. (Reglement
fiir die Rotkreuz-Pflegerinnenschule Bern vom 7. M#rz 1922)

Diakonissenhaus Bern.

Ausbildung von Diakonissen, von Krankenpflegerinnen
und Schwestern fiir alle Gebiete des Haushalts. — Probezeit
dfar Diakonissen bis zur Einsegnung mit 1%jihrlichem Unter-
richt. Verpflichtung zu fiinf Jahren. — Lehrzeit der Kranken-
pflegerinnen vier Jahre. Sie ist unentgeltlich. — Eintritt nach
zuriickgelegtem 18. Altersjahr.

1) Anerkannt vom Schweizerischen Krankenpflegebund.

P~
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Diakonissenhaus Siloah in Gilimligen bei Bern.
(Freikirchlich.)

Sechsmonatlicher theoretischer Kurs im Mutterhaus zu
Giimligen. Technische Ausbildung auf den AuBenstationen.

Krankenpfiegeverband des bernischen Ausschusses
fir kirchliche Liebestatigkeit.

Eine nicht zu unterschitzende Bedeutung kemmt auch dem
Krankenpflegeverband des bernischen Ausschusses fiir kirch-
liche Liebestitigkeit zu, der seine Mitglieder zur Kranken-
pflege ausbildet. Aufgenommen in den Verband werden An-
gehorige der evangelisch-reformierten Landeskirche. Anuf-
nahmealter in der Regel zwischen 20 und 30 Jahren. Das
Komitee des Verbandes bestimmt das Spital, in dem die Auf-
genommenen den Ausbildungskurs zu bestehen haben. Dauer
der Spitalkurse zwei Jahre, einschlieBlich drei Monate Probe-
zeit. Der Unterricht zerfidllt in einen theoretischen und einen
praktischen Teil. Nach Absolvierung des Kurses und einer
Priifung Ausweis der Befiahigung zur Krankenpflege. Zur Er-
langung des Diploms als vollstindig ausgebildete Pflegerin hat
die Aspirantin noch ein drittes, sogenanntes ., Ausbildungs-
jahr® in einem andern Spital des Kantons Bern zu bestehen.

Im ersten Jahr hat die Schiilerin Fr. 300.— fiir Verkosti-
gung und Wohnung im Spital zu entrichten. Im zweiten Jahr
erhilt sie einen Monatslohn von Fr. 30.— und im Ausbildungs-
jahr von Fr. 60.— (Reglement fiir den Krankenpflegeverband
des bernischen Ausschusses fiir kirechliche Liebestitigkeit vom
11. Oktober 1927).

*®

Kurse!) von kiirzerer Dauer fiir Wochen- und Siuglings-
pflege veranstalten:

Die Bildungsanstalt fiir Krippenpersonal und Kinderpflege-
rinnen in Bern (Kinderpflege) sechs Monate.

Das Aeschbacherheim Miinsingen (Siduglings- und Kinder-
pflege) sechs Monate.

ot 1) Auf Grund der Aufstellung der Schweizerischen Zentralstelle fiir Frauen-
erufe.
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Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Luzern.

Allgemeines: Die Ausbildungsgelegenheiten fiir M&d-
chen in héhern Mittel- nund Berufsschulen sind die nachfol-
genden:

Midehengymnasium bestehen an der hohern To6ch-
terschule in Luzern und im Tochterinstitut Baldegg. Auch ist
den Midchen das Lyzeum der Kantonsschule zuginglich.

Die Primarlehrerinnen werden ausgebildet: ent-
weder im Lehrerinnenseminar der hohern Tochterschule in
Luzern oder im Lehrerinnenseminar des Tochterinstituts
Baldegg.

Die Arbeitslehrerinnenausbildung und diejenige
der Kindergiartnerinnen geschieht im To6chterinstitut
Baldegg, die Ausbildung der Haushaltungslehrerin-
nen in dessen Filiale in Hertenstein -Weggis.

Die Ausbildung fiir den kaufmiannischen Beruf
vermitteln die Tochterhandelsschule der Stadt Luzern und die
Handelsschule des Tochterinstituts Baldegg in Baldegg selbst
und in seiner Filiale Hertenstein.

Unsere Darstellung hat sich auf die nachfolgenden Bil-
dungsgelegenheiten fiir die weibliche Jugend zu erstrecken.

Die Haushaltungsschule des Kantons Luzern in Sursee

ist der kantonalen landwirtschaftlichen Schule angegliedert:
Der Kanton Luzern hat durch seine erstmalige Durchfithrung
eines hauswirtschaftlichen Kurses an der landwirtschaftlichen
Schule im Jahre 1907 als erster deutschschweizerischer Kanton
die Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Winterschule
und Sommerhaushaltungsschule vollzogen, und seither hat sein
Beispiel auch in andern Kantonen Nachahmung gefunden.

Es finden jahrlich zwei Kurse von 10 Wochen statt, be-
ginnend Mitte April und Anfang Juli. Eintrittsalter: minde-
stens 17 Jahre.

Der Unterricht ist teils praktisch, teils theoretisch. Die
Unterrichtsficher sind: Kochtheorie und Konservieren, prak-
tischer Kochunterricht; Nahrungsmittellehre, Haushaltungs-
kunde, Musterzeichnen, Handarbeiten. Garten- und Gemiise-
bau (theoretisch und praktisch), Gefliigelzucht, Buchhaltung,
Ernidhrungslehre und Gesundheitspilege, h#usliche Kranken-
und Kinderpflege, Gesang, Lebenskunde (Freifach), — Auf
den theoretischen Unterricht entfallen 14 Tagesstunden pro
Woche und zwei Gesangstunden am Abend.

i
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Die Frauenarbeits- und Tochterfortbildungsschule Luzern.

Aufnahme erfolgt nach zuriickgelegtem 15. Altersjahr.
Halbjahreskurse, beginnend Ende April und September.

Die Ficher der TFrauenarbeitsschule sind: Flicken und
Handnihen, WeiBnihen, Kleidermachen, Putzmachen, Woll-
fach und Sticken, Knabenkleidermachen. Zuschneidekurs fiir
Lehrtochter, Zeichnen und Sticken fiir Lehrtochter. — Die
To6chterfortbildungsschule unterrichtet in: Rechnen, Korrespon-
denz wund Buchfiihrung, franzosische Sprache, englische
Sprache, italienische Sprache, Deutsch fiir Fremdsprachige,
Zeichnen, Berufs- und Warenkunde.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
im Tochterinstitut Baldegg.

Das private Tochterinstitut Baldegg fiihrt neben dem
Midchengymnasium, dem Lehrerinnenseminar, der Handels-
schule, der Realschule mit Vorkurs und dem Kindergirtnerin-
nenseminar (seit Oktober 1928 angegliedert) einen Haushal-
tungs- und Handarbeitskurs, ein Arbeitslehrerinnenseminar
und eine Pflegerinnenschule.

a) Haushaltungs- und Handarbeitskurs.

Dauer ein Jahr. — TFicher: Religionslehre. deutsche
Sprache, Erziehungslehre, Haushaltungskunde, Hausarbeit,
Nahrungsmittellehre, Anatomie und Gesundheitslehre, Kran-
kenpflege, Samariterkurs, Gartenkunde, Kochkunde (Theorie
und Praxis, Einmachen, Einkochen und Sterilisieren), Lingerie,
Buchhaltung, Kalligraphie, weibliche Arbeiten, Turnen.

b) Arbeitslehrerinnenseminar.

Zwei Jahreskurse. Ficher: Religion, Pidagogik, Hand-
arbeit, Methodik und Kochtechnik, deutsche Sprache, Gesund-
heitspflege, Haushaltungskunde, Warenkunde, Buchhaltung,
Nahrungsmittellehre, Chemie, Kalligraphie, Erziechungsgesetz,
Zeichnen, Turnen, Kochen, Gartenkunde, Waschen und Bii-
geln.

Der erste Kurs ist derjenige der Arbeitslehrerinnen (zehn
Monate), der zweite der Kurs der Fortbildungslehrerinnen.

c) Pflegerinnenschule.

Ausbildung in allgemeiner Kranken- und Kinderpflege. —
Vorausgesetzt wird gute Schulbildung; 20. Altersjahr. — Lehr-
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zeit: drei Jahre. Diplom. Examen in Anwesenheit eines
eidgendssischen Experten.

Der theoretische Unterricht dauert ungefihr sechs bis
sieben Monate und umfaBt folgende Ficher: Philosophie (ein-
schligige Materien), Theorie der Krankenpflege, praktische
Krankenpflege, Kinderpflege (theoretisch und praktisch). —
Kursgeld Fr. 750.—.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
im Pensionat ,,Stella Matutina“, Hertenstein.

Diese Filiale des Tochterinstituts Baldegg umfaBt: 1. eine
Realschule, einen Handelskurs und Sprachkurs fiir fremd-
sprachige Zoglinge; 2. in der hauswirtschaftlichen Abteilung
praktische Kurse und ein Haushaltungslehrerinnenseminar.

a) Haushaltungslehrerinnenseminar.

Dauer zwei Jahreskurse. — Lehrgegenstinde: a) Theo-
retische Ficher: Religion, Pidagogik und Psychologie,
deutsche Sprache, Methodik, Haushaltungskunde, Hauswirt-
schaftslehre, Nahrungsmittellehre, Kochtheorie, Naturkunde
des Haushzaltes, Gesetzeskunde, Gartenbotanik, Zeichnen. —
b) Praktische Ficher: Krankenpflege, Samariterlehre, Kochen,
Hausarbeit, Gartenbau, Waschen, Biigeln und Mangen, Hand-
arbeiten; im letzten Semester: Religion, Stricken, Flicken,
Abformen, Schnittmusterzeichnen, Weilnihen. Kleidermachen,
WeiBsticken, Buntsticken, Hikeln, Kniipfen, Methodik, Waren-
kunde, Zeichnen.

b) Hauswirtschaftliche Kurse.

Dauer drei Monate. — 1. Kurs fiir Kochen und Garten-
bau. — 2. Kurs fiir WeiBnihen, Waschen und Biigeln. —

3. Kurs fiir Kleidermachen.
*

Spezielle Ausbildungsstatten fiir Krankenpflege.

Die Krankenpflegerinnen machen ihr Praktikum zum Teil
in der kantonalen Krankenanstalt (Lehrzeit acht
Monate) oder in Kliniken. Eintritt erst nach zuriickgelegtem
18. Altersjahr. — Im Scechwesternhaus Baldegg, das
sich hauptsidchlich der FErziehung der weiblichen Jugend
widmet, iibt auch ein Teil der Schwestern die Krankenpflege
aus. Die Novizinnen, die zur Krankenpflege bestimmt sind,
werden durch die die Schule leitende Schwester in einen
sechsmonatigen theoretischen Kurs in die FElemente der
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Krankenpflege eingefithrt und erhalten im zweilen halben
Jahr im Mutterhaus praktischen Unterricht. Die Kon-
gregation der Baldegger Schwestern ist die einzige, die
eine freie Pflegerinnenschule unterhilt (siche Tochter-
institut Baldegg). — Eine Ausbildung in mindestens zwei
Jahren vermittelt die Pflegerinnenschule des St
Anna - Vereins in Luzern. Kursgeld fiir die ersten sechs
Monate Fr. 40— monatlich. Vom zweiten Jahr an erhalten
die Schiilerinnen ein Monatssaldr von Fr. 20.—. Eintritt nach
zuriickgelegtem 20. Altersjahr.

Die Kandidatinnen fiir den Hebammenberuf besuchen
die Bildungskurse in andern Kantonen und haben in Luzern
nur eine Priifung abzulegen.

Die Schweizerische Sozial-caritative Frauenschule in Luzern.

Die Schule wurde 1918 erdffnet und beruht auf christlicher
(konfessionell katholischer) Grundlage. Aufnahmebedingung:
Zuriickgelegtes 18. Altersjahr; abgeschlossene allgemeine Bil-
dung, auf die sich eine praktische Ausbildung aufgebaut hat,
sei es Kranken- oder Kinderpflege oder kaufminnische Aus-
bildung oder Titigkeit, Lehrerinnenexamen, Maturitit. Die
theoretische Ausbildung umfaBt zwei Studienjahre. — Die
praktische Arbeit erstreckt sich auf folgende Gebiete: Vor-
mundschaft, Armenpflege, Kranken- und Kinderpflege im Spi-
tal, Miitterberatungsstelle, Stellenvermittlung, Berufsheratung,
Kinderfiirsorge in Ferienunterbringung, Kinderhort, Kinder-
krippe, Wohlfahrtssekretariate der Frauenvereine, Sekretariat
der Schule des Caritasverbandes, Blindenheim, sidtisches Ar-
beitsamt, Redaktion. Dazu Ferienpraktikum von drei Monaten
wahrend der viersemestrigen Studienzeit und dreimonatliches
Praktikum nach dem AbschluBlexamen. 1927/28 wurden den
Schiilerinnen weitere Praktikumsplitze in der Jugend-, Ar-
beiter- und Tuberkulosefiirsorge zunginglich gemacht.?)

Unterricht durch akademisch gebildetes Lehrpersonal.
Internat unter Leitung von Menzinger Schwestern.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Schwyz.

Die allgemeine wund berufliche Ausbildung der jungen
Madchen erfolgt im Kanton Schwyz durch

1) Jahresberichte 1926/27 und 1927/28 der Schweizerischen Sozial-caritativen
Frauenschule Luzern.
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das Pensionat Theresianum in Ingenbohl (Privat).

Die Anstalt umfaft drei Unterrichtsabteilungen: A. Eine
hohere Tochterschule mit: 1. Vorbereitungskursen fiir fremd-
sprachige Zoglinge; 2. einer dreiklassigen Realschule; 3. einer
zweiklassigen Handelsschule; 4. zweiklassigen Kursen zur Er-
lernung der deutschen, franzosischen, englischen und italieni-
schen Sprache; 5. einer zweiklassigen Familienschule mit
hauswirtschaftlich theoretisch-praktischer Ausbildung im Ko-
chen, in den Hand- und Hausarbeiten, fiir hiusliche Kranken-
pflege ete.; 6. einem Handarbeitskurs. — B. Die Seminar-
abteilung, welche umfaBt: 1. fiinf Seminarkurse; 2. ein zwei-
klassiges Haushaltungslehrerinnen-Seminar; 3. ein zweiklas-
siges Handarbeitslehrerinnen-Seminar; 4. ein zweiklassiges
Kindergirtnerinnen-Seminar. — C. Ein sechsklassiges Mid-
chengymnasium.

Es kann somit an der Anstalt erworben werden: der Ma-
turitdtsausweis, das staatliche Lehrpatent fiir Primar- und
Sekundarschulen, Haushaltungs-, Handarbeitsschulen und Kin-
dergirten, fiir Fachlehrerinnen und das Handelsdiplom.

Fiir unsere Darstellung kommen in Betracht:

a) Die Haushaltungsschule und die Pflegerinnen-
schule.

Fiacher der Haushaltungsschule: Religions-
lehre, Lebenskunde, Erziehungskunde, deutsche Sprache, Buch-
fiihrung, franzosische Sprache, Haushaltungskunde, Lebens-
mittellehre, Gartenbaukunde, Pflanzenkunde, Gesundheitslehre,
Kinderpflege, Krankenpflege und Samariterdienst, Kochkunde,
Handarbeiten, Zeichnen, Musik und Gesang, Turnen.

Die Kinderpflegerinnenschule bildet heran fiir
die Tatigkeit in der Jugendfiirsorge. Die Ausbildungszeit, die
sich bisher auf sechs Monate erstreckte, wird kiinftig auf zwei
Semester ausgedehnt werden.

b) Der Handarbeitskurs

umfaBt die Ficher: Religionslehre, Handarbeit, Zeichnen,
franzosische Sprache, Rechnungsfithrung und Geschiiftsaufsatz,
Haushaltungskunde, Stoffkunde, Turnen, Musik und Gesang.

c¢) Das Kindergdrtnerinnenseminar.

Ficher: Religionslehre, Erziehungslehre, Methodik, deutsche
Sprache, Hygiene, Naturkunde, Zeichnen, Formenlehre, Hand-
arbeit, Gesang, Instrumentalmusik, Turnen.
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d) Das Handarbeitslehrerinnenseminar.

Fiacher: Religionslehre, pidagogische Fiacher, deutsche
Sprache, Handarbeit, Materialkunde, Haushaltungskunde, Fach-
zeichnen, Freihandzeichnen, Schonschreiben.

e) Das Haushaltungslehrerinnenseminar.

Facher: Religionslehre, padagogische Ficher, Lebens-
kunde, deutsche Sprache, Biirgerkunde, Rechnen und Buch-
haltung, Warenkunde, Chemie und Physik, Lebensmittellehre,
Gartenbaulehre, Kinderpflege, Hygiene, Krankenpflege und
Samariterdienst, Haushaltungskunde, Kochkunde, Handarbeit,

Zeichnen.
*

Pensionspreis inklusive Schulgeld, Bett und teilweise
auch Wische fiir das Schuljahr von zehn Monaten Fr. 800.—,
fiir fremdsprachige Zoglinge Fr. 850.—, sowie Fr. 40.— fiir
Licht und Heizung. Dazu fiir die Schiilerinnen des Haus-
haltungskurses Fr. 80.— fiir den Kochkurs.

*

Krankenpflege.

Das Mutterhaus Ingenbohl?!) der Schwestern vom heiligen
- Kreuz bildet fiir die Krankenpflege tauglich befundene
Schwestern wihrend ihres Noviziates in speziellem griind-
lichem Fachunterricht aus. Vorbereitungsjahr in einem Kran-
kenhaus, mit der Verpflichtung, alle verschiedenen Arbeiten
zu verrichten. Nachher ein theoretischer Kurs von gewohn-
lich acht Monaten. AnschlieBend noch ein Jahr Spitalpraxis.
Diplom. Auslagen keine.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Obwalden.

Die allgemeine und die berufliche Ausbildung dér jungen
Mi&dchen erfolgt im Kanton Obwalden durch

das Téchterpensionat St. Philomena in Melchthal (Privat).

Die Anstalt umfaBt: Einen Vorbereitungskurs fiir fremd-
sprachige Zoglinge, drei Realkurse, einen Haushaltungskurs
und einen Handelskurs.

') Anerkannt vom Schweizerischen Krankenpflegebund.
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Fiir unsere Darstellung in Betracht kommt nur
der Haushaltungskurs

mit den nachfolgenden Fiachern: Religion, deutsche Sprache,
Rechnen, Buchhaltung, Haushaltungskunde, Lebensmittellehre,
Gartenkunde, Gesundheitslehre, Krankenpflege, Samariterkurs.
— Praktische Arbeiten: Kochen, Hausarbeiten, Handarbeit,
Waschen, Biigeln, Gastireundschaft, Gartenarbeiten.

Pensionspreis Fr. 700.—, fiir fremdsprachige Zoglinge
HFr. 750.—.

*
Krankenpflegerinnen

bildet das Kantonsspital in Sarnen in einjdhriger Lehrzeit aus.
Eintrittsalter mindestens 18 Jahre. Lehrgeld Fr. 100.—.
— Daneben bestehen die alljihrlich im Herbst in Sarnen ab-
gehaltenen Pflegerinnenkurse des Schweizerischen katholischen
Frauenbundes.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Nidwalden.

Im Kanton Nidwalden besteht die Moglichkeit der allge-
meinen und beruflichen Ausbildung der jungen Midchen im

Tochterpensionat und Lehrerinnenseminar St. Klara in Stans (Privat).

Die Anstalt umfaBt: Eine Realschule, drei Klassen, mit
Vorbereitungskurs fiir fremdsprachige Zoglinge; eine Handels-
abteilung; einen Haushaltungskurs; eine Fachklasse fiir Hand-
arbeit; ein Lehrerinnenseminar; einen deutschen Sprachkurs
zur Erlangung des Lehrpatentes; Arbeitslehrerinnenkurse.

Fiir unsere Darstellung in Betracht kommen:

a) Der Haushaltungskurs.

Fiacher: Religionslehre, Erziehungslehre, deutsche Sprache,
franzosische Sprache, Rechnen und Buchhaltung, Kalligraphie,
Haushaltungskunde, Kochkunde, Handarbeit. Stoffkunde, Ge-
sang, Musik.

b) Die Fachklasse fiir Handarbeit
(fiir Damen und erwachsene Tochter).

Ein- und Austritt nach Belieben.

c) Die Arbeitslehrerinnenkurse.

Es werden zwei Kurse durchgefiihrt, einer fiir die Primar-
schulstufe und ein Kurs fiir die Sekundarschulstufe.
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Die Facher des Kurses fiir die Primarschulstufe sind: Re-
ligion, Piadagogik, Methodik, deutsche Sprache, Haushaltungs-
kunde, Zeichnen, Stoffkunde, Handarbeit, Zuschneiden.

Fiacher des Kurses fiir die Sekundarschulstufe: Religion,
Erziehungsficher, Methodik, deutsche Sprache, Haushaltungs-
kunde, Buchhaltung, Zeichnen, Handarbeit.

*

Kurziristige Kurse fiir Woehen- und Sduglings-
pflege veranstaltet das Fliirsorgeheim Alpenblick in Hergis-
wil.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Zug.

Fiir die allgemeine und die berufliche Ausbildung der
weiblichen Jugend bestehen im Kanton Zug ausschlieBlich
private Anstalten:

1. Das Tochterinstitut und Lehrerinnenseminar Maria Opferung in Zug.

Das Institut umfaBt: 1. Einen Vorbereitungskurs fiir
fremdsprachige Zoglinge; 2. eine Realschule mit drei Kursen;
3. eine Handelsschule mit zwei Kursen zur Erlangung eines
staatlichen Diploms; 4. einen Arbeitslehrerinnenkurs, ab-
schlieBend mit staatlicher Priifung; 5. einen Sprachkurs zur
Erwerbung eines staatlichen Diploms als Fachlehrerin im
Deutschen; 6. ein staatliches Seminar mit vier Kursen.

Fiir unsere Darstellung kommt in Betracht:

Der Arbeitslehrerinnenkurs.

Dauer des Kurses anderthalb bis zwei Jahre. Zulassung
nach vollendetem 16. Altersjahr. Pensionspreis fiir das Schul-
jahr Fr. 800.—.

Facher: Religion; alle Arten weibliche Handarbeiten in
Theorie und Praxis; Erziehungs- und Unterrichtslehre; deutsche
Sprache; Rechnen; Buchhaltung; Geschiftskunde; Haushal-
tungs- und Warenkunde; Zeichnen.

2. Das Tochterinstitut und Lehrerinnenseminar Heiligkreuz bei Cham.

Die Unterrichtsanstalt umfaBt: Einen Deutschkurs fiir
Fremdsprachige, zugleich Vorbereitungskurs aunf eine entspre-
chende Klasse der Realschule; — eine Realschule mit drei
Kursen, nach dem Unterrichtsprogramm der staatlichen Real-

4
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schulen; — eine Handelsschule mit zwei Kursen, zur Erwer-
bung des staatlichen Handelsdiploms; — ein Lehrerinnensemi-
nar mit vier beziehungsweise fiinf Kursen, zur Erlangung des
staatlichen Lehrpatentes fiir Primar- und Sekundarschulen; -—
einen Sprachkurs von zwei Jahren, zur Erwerbung eines staat-
lichen Diploms fiir die Erteilung des Sprachunterrichtes; —
eine Haushaltungsschule, seit 70 Jahren bestehend; — Spezial-
kurse fiir Kochen, WeiBniihen, Kleidermachen und Gartenbau;
— ein Haushaltungslehrerinnenseminar zur Erwerbung eines
staatlichen Lehrdiploms; — ein Arbeitslehrerinnenseminar mit
staatlicher Lehramtspriifung; — Kleinkiinste im Zeichnen,
Malen; Kunstarbeiten in Holz, Leder, Metall und Porzellan; —
Musik und Gesang: Musikunterricht auf Orgel, Klavier,
Streich- und Zupfinstrumenten; allgemeiner Gesang und spe-
zieller Kunstgesang.

Fiir unsere Darstellung sind herauszuheben:

a) Die Haushaltungsschule.

Abteilung A. Praktische Einfithrung in das Haus-
wesen.

Fiacher: Religionslehre; Erziehungslehre; schriftliche Ax-
beiten; Rechnen; Schonschreiben; Haushaltungskunde; Nah-
rungsmittellehre; Kochkunde; Gartenbau; Gastfreundschaft;
Krankenpflege; Kinderpflege; Handarbeit; Behandlung der
Wische; Instrumentalmusik; Fremdsprachen; Gesang.

Abteilung B. Jahreskurs zur Erwerbung des Haus-
wirtschaftsdiploms.

Facher: Religions- und Erziehungslehre; deutsche Sprache:
Rechnen; Gesetzeskunde; Buchhaltung; Kalligraphie; Zeichnen:
Haushaltungskunde; Nahrungsmittellehre; Koechkunde; Garten-
bau; Gastfreundschaft; Krankenpflege; Samariterkurs; Hand-
arbeit; Behandlung der Wische; Gefliigelzueht.

b) Das Haushaltungslehrerinnenseminar.

Zwei Jahreskurse zur Erwerbung des staatlichen Patentes.

Facher der ersten Abteilung: Religionslehre; Pidagogik;
deutsche Sprache; Kalligraphie; Rechnen und Buchfiihrung;
Gesundheits- und Krankenpflege; Physik; Chemie; Nahrungs-
mittellehre; Haushaltungskunde; Handarbeit; Warenkunde;
Schnittmusterzeichnen; Freihandzeichnen: Kochkunde; Gast-
freundschaft; Behandlung der Wische; Gartenbau; Gefliigel-
zucht.
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Fiacher der zweiten Abteilung: Religionslehre; Pidagogik
und Methodik; deutsche Sprache; Kalligraphie; Rechnen und
Buchfithrung; Gesetzeskunde; Gesundheits- und Kranken-
pflege; Kinderpflege; Physik; Chemie; Nahrungsmittellehre;
Haushaltungskunde; Handarbeit; Warenkunde; Schnittmuster-
zeichnen; Freihandzeichnen; Gartenbau.

¢) Der Arbeitslehrerinnenkurs.

Zur Erlangung eines Patentes fiir Primar- und Sekundar-
schulen.

Fiacher der ersten Abteilung: Religionslehre; Pidagogik;
Methodik; weibliche Handarbeiten; Schnittmusterzeichnen;
Warenkunde; Haushaltungskunde; deutsche Sprache; Rechnen
und Geschiftsaufsitze; Kalligraphie; Zeichnen; Turnen; Ge-
sang und Instrumentalmusik.

II. Abteilung zur Erlangung eines Patentes fiir Fortbil-
dungsschulen.

Fiacher: Religionslehre; Pidagogik; Methodik; weibliche
Handarbeiten; Schnittmusterzeichnen; Warenkunde; Haus-
haltungskunde; Kochen; Biigeln; Physik; Chemie; deutsche
Sprache; Buchhaltung; Kalligraphie; Freihandzeichnen; Tur-
nen; Gesang und Instrumentalmusik.

Pensionspreis pro Schuljahr Fr. 800.— (fiir alle Ab-
teilungen). Dazu fiir die Zoglinge des Haushaltungskurses
Fr. 15— pro Semester fiir den speziellen Kochkurs.

3. Die héhere Madchenschule mit Lehrerinnenseminar
des Lehrschwesterninstituts Menzingen.

Die Lehranstalt gliedert sich in zwei Hauptabteilungen
mit getrennter Direktion.

A. Die Abteilung Pensionat umfaBt folgende Kurse:
1. Einen Vobereitungskurs fiir fremdsprachige Zoglinge. —
2. Eine vierklassige Realschule. Sie schlieBt an die VI. even-
tuell VII. Primarklasse an. — 3. Eine Handelsabteilung mit
zwei Klassen. (Die Handelsschiilerinnen konnen nach Wunsch
das kantonale Diplom fiir das Handelsfach erwerben.) —4.Eine
Haushaltungsschule fiir solche Zoglinge, die zunichst eine Er-
weiterung ihrer bereits gewonnenen Schulkenntnisse, besonders
aber praktische Einfithrung in die verschiedenen weiblichen
Handarbeiten und Hausgeschifte anstreben.
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B. Die Abteilung Seminar umfaBt: 1. Einen Vorkurs fiir
solche Zoglinge, deren Vorbildung fiir den Eintritt in die erste
Seminarklasse ungeniigend ist. — 2. Vier eventuell fiinf Se-
minarklassen. — 3. Ein Haushaltungslehrerinnenseminar —
Kursdauer zweieinhalb Jahre. — 4. Ein Arbeitslehrerinnen-
seminar — Kursdauer zwei eventuell zweieinhalb Jahre. —
5. Ein Kindergirtnerinnenseminar — Kursdauer zwei Jahre.
— 6. Einen deutschen Sprachkurs — Kursdauer verschieden,
je nach Vorbildung.

Die Schiilerinnen der Seminarkurse konnen vorhereitet
werden zur Erwerbung eines staatlichen Patentes fiir Primar-
und Sekundarschulen oder auch eines solchen fiir Haushal-
tungs- und Arbeitsschulen (Primar eventuell Sekundar) und
Kindergarten.

Pensionspreis pro Schuljahr: Fiir Schweizerinnen
Fr. 800.—, fiir fremdsprachige Zoglinge und fiir Auslidnderinnen
Fr. 850.—.

Fiir unsere Darstellung kommen in Beracht:

a) Die Haushaltungsschule.

Fiacher: Religionslehre; deutsche Sprache; Arithmetik;
Buchhaltung; Kalligraphie; Haushaltungskunde; Erziehungs-
lehre; weibliche "Arbeiten; Zeichnen.

b) Das Haushaltungslehrerinnenseminar.

Zweieinhalb Jahreskurse. AbschluB mit Diplompriifung.

Zum Eintritt in das Haushaltungslehrerinnenseminar sind
erforderlich: 1. Das zuriickgelegte 17. Altersjahr. — 2. Ein
Ausweis iiber den Besuch einer drei-, wenigstens zweijdhrigen
Sekundar- oder Realschulee. — 3. Gute Vorbildung in den
weiblichen Handarbeiten, ein Ausweis iiher den Besuch von
Fachkursen, hauptsiichlich fiir WeiBnihen und Kleidermachen.
— 4. Gute Gesundheit (dirztliches Zeugnis) und guter Leu-
mund.

Facher: Religionslehre; P#dagogik; Unterrichtslehre;
deutsche Sprache; Rechnen mit Buchfiihrung; Staats- und
Wirtschaftskunde; hauswirtschaftliche Naturkunde; Garten-
bau; Gefliigelzucht; Haushaltungskunde; Lebensmittelkunde;
Fithrung der Kiiche; Gesundheitslehre; Krankenpflege und
Samariterdienste; Handarbeiten; Zeichnen.

¢) Das Arbeitslehrerinnenseminar.

Kursdauer: zwei bis zweieinhalb Jahre. — AbschluB mit

Diplompriifung. — Aufnahmebedingungen wie Haushaltungs-
seminar.
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Ficher: Religionslehre; Erziehungslehre; Unterrichts-
lehre; Deutseh; Rechnen und Buchhaltung; Formenlehre;
Biirger- und Wirtschaftskunde; Handarbeit; Warenkunde;
Haushaltungskunde und Gesundheitslehre; Zeichnen; Turnen.

d) Das Kindergdrtnerinnenseminar.

Kursdauer: zwei Jahre. — AbschluB mit Diplompriifung.
— Aufnahmebedingungen: erfiilltes 17. Altersjahr; vorheriger
Besuch von sechs Klassen Primar- und drei, wenigstens zwei
Klassen Sekundarschule. Nachgewiesen werden miissen ferner
elementare hauswirtschaftliche Kenntnisse durch das Zeugnis
einer hauswirtschaftlichen Schule (Ersatz: Praxis in der
eigenen Familie oder in einer Anstalt, Krippe. Hort oder
Kinderheim).

Lehrstoff: Religion; padagogische Ficher; Kindergarten-
lehre; praktische Ubungen im Kindergarten; deutsche Sprache:
Sachunterricht; Gesundheitslehre; Biirgerkunde; Zeichnen und
Modellieren; Beschiaftigungs- und Handfertigkeitsunterricht;
Nadelarbeit; Spiel- und Turnen; Gesang- und Musikpflege.

*

Der hauswirtschaftlichen Ausbildung dienen
tiberdies:
Die Haushaltungsschule ,,Salesianum* in Zug.

Geleitet von Schwestern des Instituts Menzingen.

Es werden jahrlich drei zwolfwochentliche Kurse mit je
35 bis 40 Schiilerinnen gehalten. — Lehr- und Kostgeld fiir
jeden Kurs: Fr. 400.—.

Ficher: Weibliche Handarbeiten; Besorgung der Zimmer;
Waschen und Glatten; Kochen; Haushaltungskunde: allgemeine
Lebenskunde.

Auf Wunsch kann die ganze Kurszeit dem Weillnihen
oder der Schneiderei ausschlieBlich zugewendet werden.

Die Haushaltungsschule Santa Maria in Zug.

Geleitet von Schwestern des Instituts Menzingen. Dauer:
ein Jahreskurs.

Fiacher: Weilnidhen; Flicken; Sticken; Kleidermachen;
Waschen; Biigeln; Haushaltungskunde; Nahrungsmittel-,
Erziehungs- und Anstandslehre; Buchhaltung; Rechnen und
deutsche Sprache.
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Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Freiburg.

Allgemeines. Die allgemeinen und beruflichen Aus-
bildungsgelegenheiten fiir die Midchen sind im Kanton Frei-
burg die folgenden:

Abteilungen fiir allgemeine Bildung bestehen an
der Ecole secondaire des jeunes filles und am Kkantonalen
Miidehengymrasium in Freiburg (Pensionat).

Die Maturitiat vermittelt das Lycée cantonale des
jeunes filles in Freiburg, das einzige staatliche humanistische
Midchengymnasium der katholischen Schweiz.

Primarlehrerinnen werden ausgebildet an der
Ecole secondaire des jeunes filles in Freiburg, der ein Lehrer-
innenseminar angegliedert ist. Private Ausbildungsanstalten
fiir Primarlehrerinnen sind: das Pensionnat de la Providence-
Freiburg, das Pensionnat de Ste Ursule-Freiburg, das Institut
du Sacré Coeur-Estavayer le Lae, das Pensionnat Ste Croix-
Bulle, das Pensionnat in Chéatel-St-Denis, das Pensionnat in
Orsonnens, das Pensionnat in Gauglera, das Institut Salve
Regina in Bourgillon, das Pensionnat international , La Chas-
sotte“ bei Freiburg.

Die Heranbildung von Arbeitslehrerinnen ge-
schieht in den offentlichen und privaten Lehrerinnenseminarien
und in periodischen Spezialkursen.

Die Ausbildung von Haushaltungslehrerinnen
erfolgt in einjahrigen Kursen an der Ecole ménagére normale
in Freiburg, die von Kochlehrerinnen an der Eccle
secondaire des jeunes filles in Freiburg (berufliche Abteilung).

Zum kaufmiannischen Beruf bilden aus die
Hohere kantonale Handelsschule fiir Midchen in Freiburg, die
Handelsschule des Tochterpensionats Sacré Coeur in Esta-
vayer-le-Lae, die Institute Salve Regina in Bourgillon, Ste-
Croix in Bulle, St-Francois de Sales in Chétel-St-Denis, La
Providence in Freiburg, St-Joseph in Gauglera, St-Vinecent in
Tafers.

A. Die Haushaltungs-, Frauenarbeits- und Gartenbauschulen.
Die landwirtschaftliche Haushaltungsschule St. Agnes in Freiburg

ist der kantonalen landwirtschaftlichen Schule angegliedert
und geleitet von Ursulinerinnen. Internat. Unterricht fran-
zosisch. Kursdauer fiinf Monate. Eintritt vom zuriickgelegten
16. Altersjahre an.
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Die Madchensekundarschule der Stadt Freiburg
(Berufliche Abteilung).

Die Schule erteilt eine Berufslehre mit dem kantonalen
Diplom fiir abgeschlossene Lehrzeit. Sie umfaft:

a) eine Zuschneide- und Damenschneidereischule.

Lehrzeit drei Jahre. Eintritt friithestens nach zuriickge-
legtem 14. Altersjahr. Dazu Kurse von abgekiirzter Dauer:

b) eine WeiBndhereischule.
Lehrzeit wie a).
c) eine Modeschule.

Lehrzeit zwei Jahre. Eintritt frithestens nach zuriickge-
legtem 14. Altersjahr. Dazu Kurse von abhgekiirzter Dauer.

d) eine Kochschule.

Fiir die auf das kantonale Lehrlingsdiplom sich vorberei-
tenden Schiilerinnen betrigt die Schulzeit ein Jahr; iiberdies
Aufnahme von regelmiBigen Schiilerinnen fiir die Kursdauer
von drei oder von sechs Monaten. Besonderer Kurs zur Aus-
bildung von Kochlehrerinnen (ein bis zwel Jahre). Kurse von
abgekiirzter Dauer.

Eintrittsalter fiir die ,éléves cuisinieres“: zuriickgelegtes
16. Jahr; fiir den Kochlehrerinnenkurs: zuriickgelegtes 18. Jahr.

*

Schulgeld: Freiburgerinnen Fr. 350.—; andere Schwei-

zerinnen Fr. 400.—; Auslinderinnen Fr. 500.—. Die Aspiran-

tinnen des Kochlehrerinnenkurses bezahlen iiherdies Fr. 50.—
pro Trimester fiir ihre Spezialkurse.

Die Ecole normale ménagére in Freiburg.

Gegriindet von der Freiburgischen gemeinniitzigen Gesell-
schaft, geleitet von Ursulinerinnen. Sie umfaBt:

a) Die Schule fiir Haushaltungslehrerinnen.

Dauer der Kurse zwei Jahre. Beginn Ende September.
Eintritt vom zuriickgelegten 18. Altersjahr an. Diplom als
Haushaltungslehrerin.

b) Die Haushaltungsschule.

Halbjahreskurse, beginnend im Mai und November. Auf-
nahmebedingung: zuriickgelegtes 15. Altersjahr. Abgangs-
zeugnis.
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Pensionspreis: Freiburgerinnen Fr. 50.— oder Fr. S0.-—
pro Monat; andere Schweizerinnen Fr. 70.— oder Fr. 100.—
pro Monat (je nach Verpflegung).

*

Private Haushaltungsschulen sind angegliedert dem
Tochterinstitut Sacré Coeur in Estavayer-le-Lac und den
Tochterpensionaten La Providence in Freiburg, Ste-Marie in
Orsonnens, St-Vincent in Tafers.

Die Ecole industrielle de jeunes filles in Freiburg.

Sie bildet eine Abteilung der Eecole d’Arts décoratifs am
Technikum und umfaBt:

a) die Ausbildung wvon ,maitresses d’atelier®:
Kurse von dreijiahriger Dauner. Kein Schulgeld.

b) Die Ausbildung wvon kunstgewerblichen
Arbeiterinnen:

Dreijahrige Lehrzeit. Kein Schulgeld. Kleines Salir.
Der Eintritt in beide Abteilungen kann erfolgen nach er-
folgtem PrimarschulabschluB.

Die Ecole d’horticulture pour jeunes filles ,,La Corbiére*
in Estavayer-le-Lac

ist eine Privatanstalt. Aufnahme vom zuriickgelegten 16.
Altersjahr an. Kurse von 18 Monaten. Erwerbung des
»Diplome de la Corbiére et du Lyceum Suisse”. Theoretisch
und praktisch.

B. Das Institut catholique de hautes Etudes pour femmes in Freiburg.
(Katholische Frauenhochschule.)

umfafBt zwei Abteilungen: a) die KEecole de formation aux
oeuvres sociales, der seit 1920 eine Sektion fiir Bibliothekarin-
nen angegliedert ist; b) die Ecole de formation religieuse.

a) Ecole de formation aux ceuvres sociales.

Sie ist eine Griindung des schweizerischen Verbandes der
katholischen Midchenschutzvereine und ist von der kantona-
len Erziehungsdirekticn anerkannt. Ihr Ziel ist dasjenige der
itbrigen sozialen Frauenschulen.

Das Programm der theoretisehen Kurse umfaBt die
nachfolgenden Ficher: Religion und theoretische Apologetik;
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Morallehre; Rechtsbelehrungen; politische und soziale Oko-
nomie; soziale Reformen und Werke; Sozialhygiene, berufliche
Orientierung; Sekretariatstiitigkeit; Buchhaltung; Stenogra-
phie und Maschinenschreiben; Haushaltungskunde; fakultative
Sprachkurse.

Daran schlieBen sich praktische Ubungen und Ti-
tigkeit von verschieden langer Dauer in sozialen Hilfs-
werken.

Die Abteilung fiir Bibliothekarinnen umfaBt die
nachfolgenden theoretischen Spezialkurse: Bibliothekkunde;
allgemeine und schweizerische Bibliographie. — Allgemeine
Kurse sind: Allgemeine Philosophie und Psychologie; prak-
tische Apologetik; das Buch und die Entwicklung der Ideen;
allgemeine Literatur; franzosische Literatur; Sekretariats-
tatigkeit; Sprachen (Franzosisch oder Deutsch, Englisch oder
Ttalienisch, Lateinisch [fiir gewisse Kategorien der Bibliothe-
karinnen]); allgemeine Geschichte; Stenographie und Maschi-
nenschreiben; Buchfiihrung. — Dazu kommen praktische
Kurse und periodische Titigkeit in der Kantonsbibliothek.

b) Die Ecole de formation religieuse

bildet freiwillige Katechetinnen und Hilfsarbeiterinnen fiir
die kirchliche Gemeindepflege aus. Thre theoretischen Lehr-
gegenstiande sind: Religion und theoretische Apologetik;
praktische Apologetik; allgemeine und spezielle Morallehre;
Bibelkunde; Liturgik; Verfassung und Einrichtungen der Kir-
che; allgemeine Geschichte und Kirchengeschichte; aligemeine
Philosophie und Psychologie; spezielle Piadagogik oder Kate-
chetik; pfarramtliche Tatigkeit; allgemeine Literatur (oder
franzosische Literatur); soziale Reform und Tiatigkeit: Sekre-
tariatstitigkeit; berufliche Orientierung. — Freiwillige
Kurse: Franzosische Literatur; Kunstgeschichte; liturgisches

Latein.
*

Beide Abteilungen nehmen regelmiBige Schiilerinnen und
Auditorinnen auf. Zur Immatrikulation als regelmiiBlige Schii-
lerin ist das zuriickgelegte 18. Altersjahr erforderlich. Die
Eecole sociale verabfolgt am Ende der Kurse das allgemeine
oder spezielle Diplom zur Leitung eines Werkes, die Abtei-
lung fiir Bibliothekarinnen das Bibliothekarinnen-Diplom; die
Eeole de formation religieuse das Diplom als Katechetin oder
ein Spezialzeugnis. (Dauer der Kurse 1 Jahr.)
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Schulgeld Fr. 250.— fiir den ganzen Kurs fiir die immatri-
kulierten Schiilerinnen. Die Auditorinnen bezahlen ein
Kollegiengeld von Fr. 10— pro Wochenstunde im Sommer,
Fr. 12— im Winter.

Ein Studienkrinzchen versammelt jede Woche die Sehii-
lerinnen der drei Schulen, sowie die Studentinnen der Uni-
versitit und der iibrigen hoheren Lehranstalten der Stadt
Freiburg zu freiwilligen Zusammenkiinften, die eine rasche
Orientierung iiber alle religiosen, moralischen und sozialen
Probleme bezwecken. Gelegenheit zur Diskussion.

Weitere Kurse am Institut: Franzosische Sprache;
deutsche Sprache; italienische Sprache; englische Sprache und
Literatur.

C. Die Bildungsgelegenheiten fiir Wochen-, Sduglings- und
Krankenpflege. Hebammenkurse.

Fiir die Sduglingspflege besteht:

Die Ecole Suisse de nurses ou gouvernantes d’enfants
in Bertigny (Freiburg). (Katholische Kinderpflegerinnenschule.)

Die Schule steht unter der Aufsicht der kantonalen Er-
ziehungsdirektion und unter dem Patronat des schweizerischen
katholischen Frauenbundes. Sie wird geleitet wvon Ursu-
linerinnen.

Eintritt vom zuriickgelegten 18. Altersjahr an bis zum
erfiillten 35. Altersjahr. Theoretische und praktische Ausbil-
dung. Alljdhrlich zwei Kurse: a) Kurs von sieben Monaten
fiir Berufspflegerinnen im Winter; b) kurzfristiger Kurs von
zwei bis drei Monaten im Sommer. Einschreibegebiihr
Fr. 200— fiir den Winterkurs, Fr. 100.— fiir den Sommer-
kurs. Pensionspreis Fr. 120.— his Fr. 160.— pro Monat.

*

Fiir die Ausbildung in Siuglings- und Kinderpflege
kommt auBerdem in Betracht:

Der Kinderhort (Foyer gardien) in Estavayer-le-Laec.
Aufnahmealter: 18 Jahre. Dauer des Kurses ein Jahr. Kein
Schulgeld.

Die Ausbildung von Krankenpflegerinnen ge-
schieht in der

i Ecole d’infirmiéres in Freiburg.
(Staatliche Anstalt unter Aufsicht der Erziehungsdirektion.)

. Inte.rnat und Externat. Dauer der Lehr- und Ausbildungs-
zeit zwei Jahre, wovon a) theoretischer Unterricht durch Arzte
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zwei Semester; b) praktischer Dienst in den Spitidlern. Diplom
als Krankenschwester. Aufnahme vom zuriickgelegten 18.
Altersjahr an bis zum zuriickgelegten 40. Altersjahr. Schul-
geld.

Die Hebammen werden ausgebildet in der kantonalen
Gebiranstalt (Maternité). Aufnahme der Schiilerinnen vom
zuriickgelegten 20. Altersjahr an. ILehrzeit ein Jahr. Lehr-
geld Fr. 1200.—.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Solothurn.

Allgemeines. Die allgzemeine und die bherufliche Aus-
bildung der jungen Midchen im Kanton Solothurn geschieht
zunichst an der Kantonsschule in Solothurn. deren samtliche
Abteilungen dem weiblichen Geschlecht offen stehen: a) das
Gymnasium, b) die Realschule, ¢) die Lehrerbil-
dungsanstalt; d) die Handelsschule. TFiir den
kaufminnischen Beruf kommt iiberdies in Betracht: die
Verkehrs- und Handelsschule in Olten.

Die Ausbildung von Arbeitslehrerinnen geschieht
in besonderen Lehrkursen.

Die kantonale hauswirtschaftliche Schule in Solothurn.

Sie wurde 1921 eroffnet.!) Die Hauptbestimmungen des
vom Regierungsrat unterm 25. Februar 1921 genehmigten Re-
glementes lauten:

Die kantonale hauswirtschaftliche Schule Solothurn hat
die Aufgabe, Franen und To6chtern aller Stinde in kurzfristi-
gen, nicht teuren Kursen die Kenntnisse zu vermitteln, wie
sie fiir die Fiihrung eines einfachen biuerlichen oder biirger-
lichen Haushaltes notwendig sind. — Die Kurse dauern vier-
einhalb bis fiinf Monate und beginnen in der Regel Mitte
April. AuBerdem konnen an der Schule je nach Bediirfnis
kurzfristige Kurse iiber aktuelle hauswirtschaftliche Gebiete
abgehalten werden. (Art. 1.)

Aufnahmebedingungen. Aufgenommen werden
nur Frauen und T6chter, die mindestens 17 Jahre alt, gut

1) Geschichtliches iiber diese Schule im Archiv 1922, Einleitende Arbeit:
Der landwirtschaftliche Unterricht in der Schweiz, Seite 65 f.
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beleumdet und befihigt sind, dem Unterricht zu folgen. Ver-
langt wird eine gute Primarschulbildung.

Verpflegung und Kostgeld. Die Schiilerinnen
werden in der Lehranstalt verpflegt und bilden mit der Familie
des Vorstehers und den Hauptlehrerinnen einen gemeinsamen
Haushalt. Fir Kost und Logis haben sie einen vom Regie-
rungsrat zu bestimmenden Betrag zu entrichten.

Stipendien. Stipendien werden verabfolgt in der
Form von Kostgelderlassen. Das Kostgeld kann unbemittel-
ten, tiichtigen Schiilerinnen ganz oder teilweise erlassen wer-
den. Regel soll sein, daBl die erste Rate des Kostgeldes
immer entrichtet wird. Im iibrigen erfolgt die Ausrichtung von
Stipendien unter den gleichen Bedingungen wie die Stipendien-
gewdhrung bei der landwirtschaftlichen Winterschule.

SchluBpriifung und Zeugnisse. Am Schlasse
jedes Kurses findet eine offentliche praktische und theoretische
Priifung statt. (Art. 3.)

Aufsicht. Die kantonale hauswirtschaftliche Schule
steht unter der Oberaufsicht des Regierungsrates. Geschifts-
leitendes Organ ist das Erziehungsdepartement. Die n#here
Uberwachung der Schule untersteht einer Aufsichtskommission
von fiinf Mitgliedern zuziiglich eines Priasidenten. Das In-
spektorat wird durch eine eidgendssische und eine kantonale
Expertin ausgeiibt. (Art. 4) — Die unmittelbare Leitung
der Schule liegt dem Vorsteher der landwirtschaftlichen
Schule ob. (Art. 5.)

Das Unterrichtsprogramm, das frither ausschlieB-
lich auf die in Art. 1 des Reglements umschriebene Aufgabe
eingestellt war, hat neuerdings (1925) eine Abinderung er-
fahren, die zum Teil notwendig wurde infolge Aufnahme von
patentierten Lehrerinnen als Kursteilnehmerinnen, die bei der
herrschenden Stellenlosigkeit dazu befihigt werden sollten,
einen Haushalt richtig zu fitlhren und die in die Methodik
des hauswirtschaftlichen Unterrichts eingefiithrt werden soll-
ten zu spiterer aushilfsweiser Erteilung des Unterrichts fiir
Midchen des achten Primarschuljahres oder an #hnlichen
Fortbildungskursen. Es umfaBt jetzt die nachfolgenden Lehr-
gegenstidnde: a) Theoretischer Unterricht: 1. Koehkunde
(1 Stunde); 2. Ernihrungs- und Nahrungsmittellehre (2 Stun-
den); 3. Haushaltungskunde (2 Stunden); 4. hauswirtschaft-
liche Naturkunde (1 Stunde); 5. Anstandslehre: 6. hauswirt-
schaftliche Tiernutzung (2 Stunden); 7. Korrespondenz und
Buchhaltung (1 Stunde); 8. literarische Erbauung und Gesang
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(1 Stunde); 9. Gesundheitspflege (1 Stunde); 10. Siuglings- und
Kleinkinderpflege (1 Stunde). — b) Praktischer Unterricht:
1. Kochen und Kiichendienst; 2. Haushaltungsarbeiten (Haus-
arbeit, Behandlung von Xleidern, Wische und Schuhwerk,
griindliches Erlernen und Uben aller Arbeiten im Wasch-
haus); 3. Handarbeiten; 4. Gemiisebau; 5. Tierpflege; 6. Kinder-
pflege. — e¢) Exkursionen.

Die berufliche und die hauswirtschaftliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Baselstadt.

Allgemeines. Die hohere Midchenbildung im Kanton
Baselstadt vollzieht sich an der Obern To6chterschule, die
folgende Bildungsgelegenheiten aufweist:

1. Die allgemeine Abteilung, die die allgemeine
Grundlage fiir eine fachliche Ausbildung fiir Frauen-
berufe vermittelt.

2. Die Handelsabteilung mit Diplom fiir kauf-
miannische Tatigkeit.

3. Die Gymnasialabteilung mit Maturitit, die
den eidgenossischen Maturitidtsverordnungen entspricht.

4. Die Realabteilung, die als Ersatz fiir die aufge-
hobene pidagogische Abteilung geschaffen wurde, und
die die Vorbildung zum Lehrerinnenberuf bietet und mit
einem Maturititsexamen abschlieBt, das den Zutritt zum
kantonalen Lehrerseminar eroffnet und die Berechtigung
zur Immatrikulation an der I. und II. Abteilung ' der
philosophischen Fakultit der Universitit Basel gibt.

Die Lehrerschaft samtlicher Schulstufen erhiilt ihre theo-
retisch-pidagogische Ausbildung am Lehrerseminar, ihre prak-
tische Ausbildung an der Ubungsschule. Die Seminarkurse fiir
Kindergirtnerinnen umfassen vier Semester, fiir Primar-
lehrer und -lehrerinnen drei Semester, fiir Lehrkrifte an
mittleren und oberen Schulen und fiir Fachlehrer zwei Se-
mester, wozu die wissenschaftliche Ausbildung an der Uni-
versitat fir Kandidaten des Lehramtes an mittleren oder an
oberen Schulen kommt.

Kandidaten, die sich fiir den Gesang-, Zeichen-, Koch- und
Haushaltungsunterricht, fiir Unterricht in weiblichen Hand-
arbeiten, Schreiben, Stenographie, Turnen oder Knabenhand-
arbeit oder in Fiachern der beruflichen Bildungsanstalten vor-
bereiten, erhalten ihre besondere Fachausbildung an der All-
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gemeinen Gewerbeschule, an der Frauenarbeitsschule, an
offentlichen oder privaten, vom Erziehungsdepartement als
Lehrerbildungsanstalten anerkannten Fachbildungsanstalten,
am Seminar oder an der Universitit in besondern Kursen.

A. Die Basler Frauenarbeitsschule.?)

Am 31. Miarz 1879 von der Gesellschaft zur Beforderung
des Guten und Gemeinniitzigen gegriindet, am 14. Oktober 1894
dureh den Staat {ibernommen.

I. Entstehung und Entwicklung.

Die Frauenarbeitsschule wurde am 21. August 1879 im
Schulhaus an der Kanonengasse eroffnet, nachdem die Gemein-
niitzige Gesellschaft einen Anfangskredit und regelmiiflige
Jahresbeitrige bewilligt hatte, mit der Aufgabe, die weib-
lichen Angehorigen der mittleren Bevilkerungsklassen auf die
Fiithrung eines Haushaltes vorzubereiten und sie zu lehren,
durch eigene Arbeit moglichst viele Ausgaben zu ersparen.
Es wurden Kurse abgehalten fiir WeiBnidhen,
Gliatten, Rechnen und " "B'wuweh¥Tidiihiran g.
Die Dauer der Kurse war auf vier Monate beschrinkt. Die
Schiilerinnen bezahlten ein Schulgeld von Fr. 5— bis Fr. 50.—.
Im Dezember wurde der zweite Kurs eroffnet mit einer KEr-
weiterung des Unterrichtsprogramms durch Maschinen-
nihen und Putzmachen. Fiir den im April 1880 be-
gonnenen dritten Kurs wurde noch das Fach Kleider-
machen aufgenommen. Insgesamt zihlte die Schule im er-
sten Jahr 188 Schiilerinnen.

1880 schon erfolgte die Ubersiedlung ins Schulhaus Stapfel-
berg 7. Trotzdem die Schiilerzahl nach dem zweiten Schul-
jahr von 629 in allen Trimesterklassen auf 434 sank, wurde
am Ausbau weiter gearbeitet durch Einfiihrung von Flicken,
Wollfach, WeiBsticken, Buntsticken und Zeich-
nen. 1884 begann die Schule mit der Ausbildung von Ar-
beitslehrerinnen. Vom Jahre 1885 an erhielt sie eine
Bundessubvention. Diese betrug 1885 Fr. 2800.—, 1914/15
Pr. 51,545—, 1926 Fr.. 100,772—

Die Frauenarbeitsschule steht heute in bezug auf die
Bundessubvention an der Spitze der schweizerischen Frauen-
arbeitsschulen.

" 1) Auf Wunsch des Erziehungsdepartements des Kantons Baselstadt ver-
offentlichen wir im nachfolgenden mit einigen Kiirzungen den Bericht von
Herrn Dr. Fluri, Direktor der Frauenarbeitsschule.
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Am 1. September 1889 wurde eine Koch- und Haus-
haltungsschule angegliedert mit viermonatigen Kursen.
Der erste Kurs zihlte zwolf Schiilerinnen, die fiir die Kost
pro Monat Fr. 20.— zahlten.

Im Jahre 1892 sprach sich der Grofle Rat fiir die Verstaat-
lichung der Frauenarbeitsschule aus. Er genehmigte am 11.
Oktober 1894 den Gesetzesentwurf zur Errichtung einer Frauen-
arbeitsschule mit unentgeltlichem Unterricht.

Der Ubergang der Frauenarbeitsschule an
den Staat vollzog sich am 1. Januar 1895. Die Kurse wur-
den von vier Monaten auf sechs Monate verlingert. Der Besuch
stieg in diesem Jahre um 280 Schiilerinnen wohl infolge der
Einfithrung der Unentgeltlichkeit. Der Staat stellte auch das
Schulhaus zum ,Sessel* zur Verfiigung. Es wurden nun zu
den Tageskursen noch Abendkurse fiir Lingerie, Kleider-
machen und Glitten eingerichtet. Die beiden Schulgebiude
reichten aber bald nicht mehr aus. Im Herbst 1897 wurde das
fiir die Zwecke der Frauenarbeitsschule umgebaute Haus
Stapfelberg 9 bezogen.

Neue Aufgaben traten an die Schule heran. Es folgte die
Errichtung von Kursen zur Ausbildung von Koeh- und
Haushaltungslehrerinnen, sowie von Zuschneide-
kursen fiir Damenschneiderinnen und Weiflndherinnen und
die Ubernahme der obligatorischen Kurse fiir Lehr-
toehter (1912). Die stetig zunehmende Schiilerzahl erforderte
auch die Schaffung von Parallelklassen.

Seit dem Jahre 1903 war die Schule gendétigt, wegen Platz-
mangel Anmeldungen in groBlerer Zahl abzuweisen. Im
Wintersemester 1915/16, also kurz vor dem Bezug des neuen
Schulhauses, zihlte die Schule in 140 Klassen 2657 Schiilerin-
nen, die von zehn Lehrern und 51 Lehrerinnen unterrichtet
'wurden.

Durch die Raumnot veranlaBt, stellte die Inspektion be-
reits 1903 ein Bediirfnisprogramm fiir einen Neubau auf und
reichte dem FErziehungsdepartement Bericht und Antrag fiir
Erstellung eines neuen Schulhauses ein. Am 23. Oktober 1913
wurde . von der Behorde die Errichtung des neuen Schul-
gebdudes auf der Liegenschaft Kanonengasse 11 beschlossen,
in das dann die Schule auf Beginn des Jahres 1916/17 iiber-
siedeln konnte.

Der weitere Aushbau der Schule moge durch die nach-
stehenden Daten angedeutet werden:
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1916/17:

1917/18:

1918/19:

1920/21:

1919/20:

1925/26:

1926:

1926/27:

1927/28:

Unterricht in Gemiiseban und Blumenpflege fiir die
Lehramtskandidatinnen; Fachkurse fiir Coiffeusen-
lehrtochter.

Elementarer Zeichenunterricht fiir die Schiilerinnen
der Fiacher WeiBnihen, Kleidermachen, Durchbruch-
und Filetarbeiten, WeiB- und Buntsticken wihrend
ein bis zweli Semestern wochentlich 2 Stunden;
hauswirtschaftliche Beratungsstelle und tempordre
hauswirtschaftliche Volkskurse.

Fachkurse fiir Lehrtochter des Glitterinnenberufes
und der Knabenschneiderei.

Kurse fiir weibliche minderjihrige Arbeitslose.

Kurs fiir Damenschneiderinnen: Schnittmusterzeich-
nen, Zuschneiden und Anfertigen von Damen-Jaquets
und -Mianteln. ;

Kurs im Nidhen und Flicken fiir 14jahrige, nicht
mehr schulpflichtige M#dchen.

Teilweiser Ubergang der Lehrerinnenbhildungskurse
an das kantonale Lehrerseminar.

RegelmiBige Volkskochkurse fiir Midehen und
Frauen, die mit moglichst bescheidenen Mitteln gut
und rationell haushalten lernen mochten;

sechsstiindiger Tageskurs im Maschinennihen fiir
Frauen, die bloB iiber eine stark beschrinkte Zeit
fiir die Frauenarbeitsschule verfiigen, mit Anleitung
zur Anfertigung neuer und Modernisierung #lterer
Waischestiicke;

Kurs fiir Hausdiensttochter mit Unterricht im
Flicken, Stricken und Nihen;

Erweiterung des Unterrichtsprogramms fiir die
Damenschneiderinnen- und Coiffeusenlehrtochter:
Die Kurse Zuschneiden und Berufskunde der erste-
ren wurden von drei Semestern auf fiinf Semester,
die Kurse praktische Arbeit und Theorie fiir letztere
von vier Semestern auf sechs Semester verlidngert;
aulerdem wurde fiir die Damenschneiderinnenlehr-
tochter Modezeichnen und Kostiimkunde neu auf-
genommen; fiir beide Abteilungen erfuhr der
Deutschunterricht eine Vermehrung um einen Se-
mesterkurs.

Reorganisation der Unterrichtspline fiir die Aus-
bildungskurse der Haushaltungs- und Arbeits-
lehrerinnen.
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Einfithrung des Stick- und Putzmachunterrichts
in den Abendkursen.

Il. Gegenwartige Organisation.

Die Frauenarbeitsschule hat den Zweck, Frauen und Mid-
chen durech theoretischen und praktischen Unterricht in den
weiblichen Handarbeiten und in der Fihrung eines Haus-
wesens fiir den hiuslichen Beruf oder fiir den Erwerb vorzu-
bereiten. Sie z#hlt ferner gewerblich-berufliche Kurse fiir
Lehrtochter und Ausgelernte und bildet Arbeitslehrerinnen,
Koch- und Haushaltungslehrerinnen, sowie Fachlehrerinnen fir
Frauenarbeitsschulen aus.

Der Unterricht wird in halbjahrigen, im April und Oktober
beginnenden Kursen erteilt. Zur Aufnahme als Schiilerin der
Tagesklassen gilt als unterste Altersgrenze das erfiillte 15.
Altersjahr und der Besitz der Kenntnisse, die in einer guten
Volksschule erworben werden konnen. In einen Tageskurs
Weillndhen, sowie in die Abteilung fiir Lehrtochter werden
auch jiingere schulentlassene Midchen aufgenommen. Fiir den
Eintritt in die Abendkurse ist ein Alter von mindestens 17
Jahren erforderlich.

Der Unterricht ist unentgeltlich. Die Schiilerinnen der
Koch- und Haushaltungskurse zahlen jedoch fiir die Kost eine
angemessene Vergiitung, und die Schiilerinnen der Glittekurse
haben fiir Material Fr. 5— 1im Semester zu entrichten. Die
Kosten fiir die Arbeits-, Schreib- und Zeichenmaterialien, fiir
Beniitzung der Niahmaschinen u. s. w. sind von den Schiilerin-
nen zu tragen, konnen jedoch Unhemittelten ganz oder teil-
weise erlassen werden.

Die Frauenarbeitsschule gliedert sich in die hauswirt-
schaftliche Abteilung, die gewerblich-berufliche Abteilung und
die Abteilung fiir Lehrerinnenausbildung. Im Wintersemester
1927/28 zidhlte erstere 2801, die zweite 1013 und letztere 28
Schiilerinnen, total 3842 Schiilerinnen in 214 Klassen mit
73 Lehrkriften.

1. Hauswirtschaftliche Abteilung.

Sie umfaBt:

a) Kochen und Haushalten, und zwar: 1. Tages-
kurse zu 30, 18 oder 12 Stunden wochentlich fiir biirgerliche
und feine Kiiche; 2. Abendkurse zu 8 Stunden woéchentlich fiir

biirgerliche Kiiche; 3. Volkskochkurse zu 5 Stunden wo-
chentlich.
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Im Wintersemester 1927/28 wurden im ganzen zwolf Koch-
klassen gefiihrt, wovon drei Klassen Volkskochkurse. Letztere
sind bestimmt fiir Bureaulistinnen, Ladenangestellte, Arbei-
terinnen und Hausfrauen, die erst um 7 Uhr abends frei sind,
und die sich darauf einiiben wollen, behend, billig und doch
gut zu kochen. Der Semesterkurs kostet etwa Fr. 40.—. Diese
einfachen Kochkurse wurden erst vor einem Jahr eingefiihrt.

b) Handarbeitskurse. Auch dieser Unterricht ist
so organisiert, daB er allen Schichten der Bevolkerung zu-
ginglich ist, also solchen, denen der Besuch tagsiiher moglich
ist, oder andern, die nur die Abendstunden hierfiir reservieren
konnen. Gegenwirtig sind folegende T a ge s kur s e ein-
gerichtet:

In den Abendkursen
Handarbeiten:

WeiBnihen zu 6, 14 oder 28 Stunden wo-
chentlich J

Flicken, Verstechen, %topfen ALl 4 6 OdEl
8 Stunden %

Kleidermachen: Frauenkleider zZn 6 S-tun-
den oder 28 Stunden . .

Knabenkleider zu 4 Stunden

Durchbrucharbeiten wund Ziernahte zu 4
Stunden

Strick- und Hakelarbelten ALl 4 oder 6
Stunden

Filet-, Kniipf- und Kloppelarbelten Zl 4
oder 6 Stunden

Weillsticken (Lemenstlckerel) Flachstik*
ken, Hochsticken, Monogramme, Tiill-
sticken zu 6 oder 8 Stunden wochentlich

Buntsticken (Leinen- und Wollstickerei) zu
4 oder 8 Stunden

Putzmachen (Hiite und andele Nutz und
Ziergegenstiande) zu 4 Stunden

Glatten zu 4 Stunden

Flicken zu 4 Stunden .

WeiBnihen zu 4 Stunden . .
Einfache Kleider zu 2 oder 4 Stunden
Gliatten zu 4 Stunden

Sticken zu 2 Stunden

Putzmachen zu 2 Stunden

(10 Klassen)
( 9 Klassen)

(15 Klassen)
( 4 Klassen)

( 1 Klasse)
(14 Klassen)

( 2 Klassen)

( 4 Klassen)
( 3 Klassen)

(16 Klassen)
(11 Klassen).

(28—'10 Uhr) figurieren die

( 2 Klassen)
(26 Klassen)
(24 Klassen)
( 4 Klassen)
( 1 Klasse)

( 1 Klasse).
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Zum Pensum der hauswirtschaftlichen Abteilung gehoren
endlich folgende allgemein bildende Facher:

Rechnen und Buchfithrung zu 4 Stunden (1 Klasse)
Gesundheitslehre und Krankenpflege zu 4

Stunden S e o S s T e S (2 K lassen)
Zeichnen, Entwerfen zu 2 Stunden . . . (7 Klassen).

Die im vorhergehenden aufgezihlten Kurse koénnen nach
freiem Ermessen der Schiilerin ausgewihlt werden, soweit dies
die Frequenz der Klassen gestattet. Immerhin wird darauf
gehalten, dafl der Besuch der Weillnihkurse demjenigen der
Kleidermachkurse vorangeht. Die beinahe ungebundene
Facherauslese kommt den besonderen Wiinschen und
Bediirfnissen der einzelnen Schiilerin entgegen.

Die Frauenarbeitsschule beteiligt sich seit einem Jahre
auch an der Ausbildung der Hausdienstlehrtochter.
Nach den vom Basler Frauenverein ausgehenden Bestrebungen
soll der Hausdienstarbeit mehr und mehr der Charakter einer
Berufsarbeit verliehen. die Berufsbildung planmiBig gestaltet
und damit der Stand sozial und wirtschaftlich gehoben werden.
Die Ausbildung der Diensttochter sei im wesentlichen Aufgabe
der Hausfrau. Die Unterweisung in der Haushaltung miisse
jedoch erginzt werden durch einen ,Nihnachmittag®, an dem
die Miadchen unter Anleitung flicken, stricken und nihen. —

Die Nihnachmittage wurden anfianglich vom Frauenverein,
gspiter von der Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung or-
ganisiert. Auf deren Anregung ist nun seit Herbst 1926 diese
Klasse der Frauenarbeitsschule angegliedert. Auf Grund der
seitherigen Erfahrungen hat die Frauenarbeitsschule kiirzlich
bei den Behorden das Gesuch gestellt, das Programm zu er-
weitern durch Lebenskunde, sowie Kochen und Haushalten.

Da inzwischen die Genehmigung erfolgt ist, werden voraus-
sichtlich in Zukunft die Hausdienstlehrtochter an der Frauen-
arbeitsschule im ersten Semester in Handarbeiten, im zweiten
in Kochen, Haushalten und Lebenskunde unterrichtet, und zwar
jede Woche an einem Nachmittag von 2 bis 6 Uhr.

2. Gewerblich-berufliche Abteilung.

Die Basler Frauenarbeitsschule hat weder Vorlehrklassen,
noch Lehrwerkstitten eingerichtet. Wenn sie gleichwohl an
der Ausbildung fiir die gewerblichen Berufe teilnimmt, so ge-
schieht das im Sinne einer Erginzung der Lehre im Atelier,
teils durch den theoretischen Unterricht in den sogenannten
Schulfichern Deutsch, Rechnen und Buchfiihrung, teils durch
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praktischen Unterricht im Zuschneiden und in den Fachkursen.
So umfassen diec obligatorischen Lehrtochterkurse
an der Frauenarbeitsschule folgende Fidcher:

Deutsch I;

Deutsch II1;

berufliches Rechnen;:

gewerbliche Buchfiihrung;

Zuschneiden und Berufskunde fiir Damen-
schneiderinnen;

Zuschneiden und Berufskunde fiir Knaben-
schneiderinnen;

Zuschneiden und Berufskunde fiir WeiBndherinnen;
Fachkurse und Berufskunde fiir Coiffeusen;
Fachkurse und Berufskunde fiir Glitterinnen;
10. Fachkurse und Berufskunde fiir Modistinnen.

Im Kurs Deutsch I werden vorwiegend Geschiftsaufsitze
geiibt. Deutsech I soll also die Lehrtochter in einen saubern
und korrekten schriftlichen Geschiftsverkehr einfiihren, wih-
rend Deutsch II die miindliche und schriftliche Ausdrucks-
fihigkeit in der deutschen Sprache noeh weiter fordern und
auch erzieherisech einwirken soll zur Erleichterung des Uber-
ganges von der Schule und Lehrzeit zum Leben. Daher bildet
die Lebenskunde einen wesentlichen Bestandteil dieses Unter-
richts.

Die Berufskunde schlieBt Werkzeug-, Maschinen-, Stoff-
und Materialkunde, fiir die Damenschneiderinnen noch Mode-
zeichnen und Kostiimkunde ein. Die beiden letzten Ficher
insbesondere mochter die Fiahigkeit des freien Gestaltens
fordern und zu einem guten Geschmack in Materialauswahl
und Formgebung erziehen.

Die Zuschneidekurse der Schneiderinnen und die Fach-
kurse der Coiffeusen, Glitterinnen und Modistinnen bilden eine
Vervollstindigung der praktischen Anlernung durch die
Meisterin.

Im Mittel besuchen die Lehrtochter die Frauenarbeitsschule
vier Stunden, hochstens sechs Stunden wochentlich. Dieser
Besuch dehnt sich gewohnlich iiber die ganze Lehrzeit aus, fiir
die gesetzlich folgende Dauer festgesetzt ist: Coiffensen drei,
Damenschneiderinnen zweineinhalb, Modistinnen und WeiB-
niaherinnen zwei, Glitterinnen anderthalb Jahre.

Die 508 Lehrtochter, die zurzeit die Schule besuchen, ver-
teilen sich folgendermaBen auf die einzelnen Berufe: Damen-
schneiderinnen 306, Coiffeusen 62, Modistinnen 35, WeiBniherin-
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nen und Glatterinnen je 32, KEinlegerinnen 15, Blumenbin-
derinnen 5, Stickerinnen 4, Herrenschneiderinnen und Tape-
ziererinnen je 3, Knabenschneiderinnen, Ladentochter und
Krawattenniherinnen je 2, Photographinnen, Posamenterinnen,
Korsettmacherinnen, Posticheusen und Vorhangniherinnen je 1.

Die Frauenarbeitsschule steht mit den im vorhergehenden
erwihnten Lehrtochterkursen im Dienst der Ausbildung des
weiblichen Geschlechts fiir die gewerblichen Berufe. Daneben
widmet sie sich aber auch der beruflichen Fortbildung
der Ausgelernten. So bestehen fiir bereits im Berufe téitige
Damenschneiderinnen Kurse mit Schnittmusterzeichnen und
Zuschneiden fiir einfache Frauenkleider und fiir Konfektion
von Minteln und Jacketten. Diese Klassen werden von Damen-
schneiderinnen und Damenschneidern geleitet.

3. Ausbildung von Lehrerinnen.

Die dritte Hauptabteilung der Frauenarbeitsschule dient
der Ausbildung von 1. Koch- und Haushaltungslehrerinnen.
2. Arbeitslehrerinnen, 3. Fachlehrerinnen oder Gewerbe-
lehrerinnen.

Fiir die Aufnahme in die Kurse der beiden ersten Kate-
gorien gilt die Vorbedingung, dafl die Kandidatinnen wenigstens
zehn Schuljahre mit Erfolg absolviert und das 17. Altersjahr
zuriickgelegt haben. Die Aufnahme erfolgt auf Grund der
Schulzeugnisse, einer Priifung in Deutseh, Rechnen, Natur-
kunde, Handarbeit und Zeichnen und eines #irztlichen Gesund-
heitsscheines durch das kantonale Lehrerseminar. Es wird nur
eine beschriankte Zahl von Lehramtskandidatinnen aufgenom-
men, in den Kurs fiir Haushaltungslehrerinnen hochstens zwolf,
fiir Handarbeitslehrerinnen fiinfzehn. Die Kurse folgen sich
in einem Turnus von drei Jahren. Mit dem Schuljahr 1928/29
beginnt ein dreijiahriger Kurs fiir Arbeitslehrerinnen. Der
gegenwiartige Kurs fiir Haushaltungslehrerinnen endigt im
Friithjahr 1930. In diesem Kurs belaufen sich die Barauslagen
der Schiilerin fiir Kost, Arbeitsmaterial und Lehrmittel auf
etwa Fr. 1000.— fiir alle drei Jahre. Bei den Arbeitslehrerinnen
reduziert sich der Betrag auf einige hundert Franken.

Nach der im Laufe des letzten Jahres durchgefiihrten
Reorganisation der Ausbildungskurse weisen die Lehrpline
folgende Ficher auf:

a) Fiirdie Koch-und Haushaltungslehrerinnen:
1. Piadagogische Ficher: Psychologie und allgemeine
Piadagogik, Methodik, Lehriibungen. — 2. Allgemein



70 Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung der
schweizerischen weiblichen Jugend in Fachschulen und -Kursen.

bildende Ficher: Deutsch, Rechnen und Buchfiihrung,
Biirgerkunde, Gesundheitslehre, Zeichnen, Singen, Turnen.
— 3. Speziell berufliche Fiacher: Kochen, Hausarbeiten
und Theorie, Naturkunde, Nahrungsmittellehre, Garten-
baun und Blumenpflege. — 4. Hauswirtschaftliche Facher:
WeiBnihen, Kleidermachen, Flicken, Glitten.

b) Fiir die Arbeitslehrerinnen: 1. Piddagogische
Fiacher: Psyvchologie und allgemeine Piadagogik, Metho-
dik und praktische Schularbeiten, Lehriibungen. — 2. All-
gemein bildende Ficher: Deutsch, Rechnen und Buch-
fithrung, Biirgerkunde, Gesundheitslehre, Singen, Turnen.
— 3. Speziell berufliche Facher: Warenkunde, Zeichnen,
Niahen und Flicken, WeiBlndhen, Kleidermachen, Hikeln
und Stricken, Sticken, Durchbruch-, Filet- und Kniipf-
arbeiten. — 4. Hauswirtschaftliche Ficher: Kochen und
Haushalten, Glatten.

Die Lehrpline wurden nach dem Grundsatz neu aufgestellt,
daB die Haushaltungs- und Arbeitslehrerinnen sich nicht nur
iilber eine umfassende speziell berufliche Ausbildung, sondern
auch iiber eine angemessene Allgemeinbildung und iiber Kennt-
nisse fiir die Fithrung eines einfachen Haushaltes ausweisen
miissen.

Das Wochenpensum der Haushaltungslehrerinnen zidhlt
hochstens 40, mindestens 37 Stunden, dasjenige der Arbeits-
lehrerinnen 37 beziehungsweise 32 Stunden. In beiden Abhtei-
lungen werden die hauswirtschaftlichen Ficher nur in dem fiir
den Hausbedarf notwendigen Umfang gelehrt. So erhalten dic
Kandidatinnen des Kurses fiir Arbeitslehrerinnen nur in den
beiden ersten Semestern je einen Halbtag in der Woche Koch-
unterricht, und anderseits sind die Kurse WeiBnihen, Kleider-
machen, Flicken und Glitten fiir die angehenden Haushaltungs-
lehrerinnen anf nur ein Semester beschrinkt.

Die Ausbildung der Gewerbelehrerinnen findet vor-
laufig noch auf Grund eines Reglementes vom Jahre 1909 statt.
Als Vorbedingung gilt auch fiir diese Lehrerinnen die Absol-
vierung von mindestens zehn Schuljahren. Die Ausbildung von
Gewerbelehrerinnen variiert naturgemiB mit dem Fach, fiir
das sich die Kandidatin auszubilden gedenkt.

Die Fahigkeitspriifung fiir eine Lehrerin fiir Weif-
nahen setzt eine griindliche Ausbildung an der Frauen-
arbeitsschule wihrend mindestens vier Semestern in nachste-
henden Fiachern voraus: Hand- und Maschinennihen (drei
Semester); Flicken, Verstechen, Stopfen; WeiBsticken; Glitten:
Putzmachen; Zeichnen.
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Ferner mufl die Kandidatin ein Jahr in einem WeiBwaren-
geschift sich praktisch weiter ausgebildet haben. Total drei
Jahre.

Lehrerin fiir Kleidermachen: Ausbildung wih-
rend mindestens sechs Semestern an der Frauenarbeitsschule
in Handnihen und Flicken; Maschinennihen: Kleidermachen
(vier Semester); Knabenkleider: Glatten; Putzmachen; Bunt-
sticken; Zeichnen.

Zudem wenigstens zwel Jahre Titigkeit in einem Damen-
konfektionsgeschift. Total finf Jahre.

Lehrerin in den Kunsthandarbeiten: Wenig-
stens sechs Semester an der Frauenarbeitsschule und Allge-
meinen Gewerbeschule Basel oder an einer Kunstgewerbe-
schule.

Die Fédhigkeitspriifung in den Kunsthandarbeiten kann
anch geteilt werden:

1. In eine Priifung von Lehrerinnen fiir Weil- und Bunt-
sticken;

2. in eine Priifung von Lehrerinnen fiir das Wollfach.

Lehrerin fiilr Putzmachen: Die Kandidatin mulB3
eine griindliche Lehre in einem Modegeschift, ferner eine
weitere Ausbildung wiahrend mindestens einer Saison in einem
auswartigen grofleren Modemagazin und wihrend mindestens
zwel Semestern an der Frauenarbeitsschule genossen haben.

Die Ausbildung in der Frauenarbeitsschule umfaBt die
Facher Putzmachen, Maschinennihen, Glitten, Zeichnen. Total
dreieinhalb Jahre.

Alle Fachlehrerinnen miissen sich noch ausweisen iiber den
Besuch folgender Ficher: Piadagogik, Methodik des Arbeits-
unterrichtes, Buch- und Rechnungsfithrung, sowie Gesundheits-
lehre und Krankenpflege.

Die Anforderungen an die Fachlehrerinnen
sind recht mannigfaltie. Das um so mehr, da in den zu unter-
richtenden Klassen die verschiedensten Altersstufen vertreten
sind: Ma&adchen, die erst kiirzlich die obligatorische Schulpflicht
absolviert haben; To6chter, die bereits beruflich titig sind:
Frauen und Miitter, die noch in vorgeriickten Jahren ihr prak-
tisches Konnen vertiefen oder erginzen.

Ahnliche Verhiltnisse bestehen fiir die Arbeitslehrer-

innen, jedoch mit dem Unterschied. dal in bezug auf die
Zusammensetzung der Klassen und die Unterrichtsziele im
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allgemeinen ziemliche Homogenitidt herrscht. Die Arbeits-
lehrerin unterrichtet in Klassen mit jiingern, gleichaltrigen und
gleich vorgebildeten Schiilerinnen; ihr Unterricht ist stabiler,
da er weniger auf die Ticken der Mode Riicksicht nehmen
muf.

Die Eignung als Haushaltungslehrerin setzt
auBler dem auch fiir die beiden andern Kategorien unerlif3-
lichen Lehrtalent Interesse und Freude fiir alle Hausarbeiten,
insbesondere auch fiir das Kochen voraus, ferner Neigung zum
elementaren Studium der Naturwissenschaft, Herz und Gemiit
fiir die Schaffung eines gunten Hausgeistes, Kraft und Wille,
sich nicht nur als Lehrerin, sondern ebensosehr als Erzieherin
in ethiseher Richtung einzusetzen.

Zusammenfassung.

Die Frauenarbeitsschule stellt sich in den Dienst der weib-
lichen Berufsausbildung durch das Mittel der hauswirtschaft-
lichen Abteilung, der gewerblich-beruflichen Kurse und der
Ausbildung von Arbeits-, Haushaltungs- und Gewerbelehrer-
innen. Die Zweckbestimmung der Griinder der Frauenarbeits-
schule, das ist die Vorbereitung auf die hauswirtschaftlichen
Arbeiten, herrseht in der gegenwirtigen Organisation noch stark
vor. Die gewerbliche Berufsbildung wird im wesentlichen in
der Meisterlehre durchgefithrt. Die Frauenarbeiisschule ist
daran nur soweit beteiligt, dafl ihr eine theoretische und
praktische Erginzung zukommt. Endlich bildet sie Fach-
lehrerinnen fiir Primar-, Mittel- und Oberschulen, sowie Frauen-
arbeits- und Gewerbeschulen aus.

Die Frauenarbeitsschule steht allen Kreisen unentgeltlich
offen. Sie wird tatsichlich auch aus allen Schichten besucht.
Die Zusammenfassung der verschiedensten gesellsechaftlichen
Stufen bedeutet einen Vorzug, mit dem die Schule eine soziale
Aufgabe erfillt.

In der Frauvenarbeitsschule lernen jihrlich Hunderte von
Frauven und Tochtern Wischestiicke, Kleider und andere Ge-
brauchsgegenstinde hersteilen. ferner rationell kochen und
haushalten, sparen. Die TiAtigkeit der Frauenarbeitsschule
wirkt sich in groBem Umfang wirtsehaftliceh in den Haus-
haltungen der Stadt und der Umgebung aus.

Indem die Schule ihre Schiilerinnen durch Selbsttitigkeit
zur Selbstindigkeit in den Handarbeiten und im Haushalten
fithrt, weckt sie Freude und Lust an der Arbeit und lehrt
diese als den wesentlichsten Faktor eines wahren und dauern-
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den Lebensgliickes schitzen. Das ist die ethische Mission
der Frauenarbeitsschule.

Die Erziehung der Schiilerinnen zu einem reifen, feinen
Empfinden, zu einem guten, geliduterten Geschmack ist die
Asthetische Aufgabe der Frauenarbeitsschule.

B. Die Ausbildung zur Wochen-. Sduglings- und Krankenpflege.
Hebammenkurs.

Das Frauen-Spital Baselstadt.?)
a) Wochen- und Sduglingspflege.

Kurs von zwei Jahren. 13 Monate Siuglingspflege im
Kinderheim Aarau oder Basel oder Kinderspital Basel, darauf
drei Monate Frauenspital Basel, Rest Privatpflege. Lehrgeld
zirka Fr. 1300.— bis Fr. 1500.—.

Ferner werden am Frauenspital durchgefiihrt
b) die Hebammenkurse.

Kursdauner zehn Monate. Alter der Schiilerinnen 20—35
Jahre. Lehrgeld Fr. 1500.—.

Fiir Krankenpflege kommen in Betracht:
Die Diakonissenanstalt Riehen-Basel.

Aufnahme: 20. bis 35. Altersjahr. Lehrzeit ein Jahr. Ein-
segnung nach einigen Jahren. Freie Kost und Logis.

Das Diakonat Bethesda.

Eintrittsalter mindestens 18 Jahre. Lehrzeit finf Jahre.
Kein Lehrgeld, doch Entrichtung einer Kleiderentschidigung.

Das Irrenpflegepersonal wird ausgebildet in der
Heil- und Pflegeanstalt ,, Friedmatt* in Basel. Einfithrungskurs
im Winter und Vorbereitungskurs auf das Examen des
Schweizerischen Vereins fiir Psychiatrie im Sommer. Kein
Lehrgeld, doch kleine Entschiidigung fiir das Mittagessen.

1) Anerkannt vom Schweizerischen Wochen- und Siuglingspflegerinnenbund.
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Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Baselland.

Die allgemeine und die beruflich-hauswirtschaftliche Aus-
bildung der jungen Midchen des Kantons Baselland geschieht
an den Mittel- und Berufsschulen in Basel (Vereinbarung zwi-
schen den Kantonen Baselstadt und Baselland vom 30. Novem-
ber 1923 /4. April 1924).7)

Eigene Arbeitslehrerinnen- und Haushaltungslehrerinnen-
kurse finden nach Bediirfnis statt (§ 17 des Gesetzes betreffend
die beruflichen und die hauswirtschaftlichen Forthildungsschulen
vom 5. Dezember 1925). Sie sollen ein halbes Jahr (Friihling
bis Herbst) dauern und sind je nach Bediirinis der Teilneh-
merinnen intern (in dern Riumen der landwirtschaftlichen
Winterschule) und extern.

Kurse fir Krankenpflege von kiirzerer Dauer (min-
destens sechs Monate) bestehen im Kantonsspital Liestal. Auf-
nahme nach zuriickgelegtem 19. Altersjahr. Kursgeld Fr. 400.—.

Die Ausbildung der Sauglingspflegerinnen ver-
mittelt die S#uglings- und Kinderpflegerinnenschule ,Auf
Berg®, Seltisberg bei Liestal. — Dauer des Kurses ein
Jahr. Eintrittsalter mindestens 17 Jahre. Staatliches
Examen, welches zur Aufnahme in die Fraunenklinik in Basel
zur Weiterbildung berechtigt. Kursgeld Fr. 1000.—, Kost und
Logis inbegriffen. — Abhaltung von Abendkursen zur Weiter-
bildung der Schiilerinnen.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Schaffhausen.

Allgemeines. Die allgemeine und die berufliche Aus-
bildung der jungen Midchen im Kanton Schaffhausen wird in
erster Linie vermittelt durch die Kantonsschule Schaffhausen,
die ein humanistisches Gymnasium, ein Real-
gymnasium und eine Seminarabteilung umfaBt.

Avuvch die Madchenrealschule Schaffhausen trigt teilweise
beruflichen Charakter, indem sie ihre zwei obern Klassen
in eine handelswissenschaftliche und eine hauswirtschaftliche
Abteilung zerlegt. ?)

1) Dazu Abkommen mit Baselstadt betreffend Lehrerbildung vom 26. Ok-
tober/13 November 1928.

%) Unter den 20 hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen ist speziell die
Tochterfortbildungsschule Schaffhausen zur Vermittlung allgemeiner und beruf-
licher Ausbildung in reichem MaBe geeignet.
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Eine abgeschlossene hauswirtschaftliche Bildung vermittelt

die kantonale landwirtschaftliche Haushaltungsschule ,,Charlottenfels”
in Neuhausen.

1922 eroffnet. Externat und Internat. — Die Schule ist
der Oberaufsicht des Regierungsrates beziehungsweise der
Landwirtschaftsdirektion unterstellt. Direkte Beaufsichtigung
durch die Aufsichtskommission der landwirtschaftlichen Win-
terschule, die zu diesem Zwecke durch Frauen erginzt wird.
Leitung und Verwaltung, wie Vertretung nach auBlen durch
den Direkicr der landwirtschaftlichen Winterschule.

Der Unterricht in den hauswirtschaftlichen Fiachern wird
von Haushaltungslehrerinnen, derjenige in den landwirtschaft-
lichen und girtunerischen Fiachern durch Lehrer der landwirt-
schaftlichen Winterschule erteilt.

Fiir den praktischern Unterricht werden die Schiilerinnen
in zwel Gruppen, die Koch- und Hausabteilung, eingeteilt. Am
Schlusse jedes Kurses (Dauer fiinf Monate, von Anfang Mai
bis Ende September) offentliche Priifung. — Aufnahme in
den Kurs nach zuriickgelegtem 18. Altersjahr.

Kostgeld: Fr. 280.— fiir Externe, Fr. 380. fiir In-
terne. — Unbemittelten jungen Midchen kann vom Staat
ein Stipendium ausgerichtet werden.

*

Volontiarinnen fir Sduglings- und Kinderpflege
nimmt auf das kantonale Kinderkeim in Lohningen. Dauer
des Kurses sechs Monate. Schulgeld Fr. 20— prc Monat. —
Eintrittsalter zuriickgelegtes 18. Jahr. — Abgangszeugnis.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Appenzell A.-Rh.

Allgemeines. Der allgemeinen und beruflichen Aus-
bildung der jungen Miadchen steht die Kantonssehule Trogen
offen, deren obere Stufe sich gliedert in: 1. Eine Gymnasial-
abteilung; 2. einetechnische Abteilung, und 3. eine
Handelsabteilung. Lehrerbildungsanstalten und offent-
liche Haushaltungsschulen besitzt der Kanton keine.

Krankenpflegerinnen werden ausgebildet im
Bezirkskrankenhaus Herisau.

Die Ausbildung ist praktisch und theoretisch. Der theo-
retische Unterricht erstreckt sich auf zirka 40 Unterrichts-
stunden. Dauer der Lehrzeit sechs Monate. — Kurstaxe fiir
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Bekostigung, Logis und Wische Fr. 400.— — Eintritt nicht
vor zuriickgelegtem 20. Altersjahr. (Vertrag iiber die Auf-
nahme von Krankenpflege-Schiilerinnen im Bezirkskranken-
haus in Herisau, vom 6. Februar 1918, mit Abinderung.)

B
w

Zur Pflege von Nerven- und Gemiitskranken
werden Kurse fiir das Wiarter-Personal abgehalten in der kan-
tonalen Irrenanstalt Herisaun.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton St. Gallen.

Allgemeines. Den jungen Midchen steht fiir die
allgemeine und die berufliche Ausbildung offen die Kantons-
schule St. Gallen mit den nachfolgenden Abteilungen: a) Das
Gymnasium; b) die technische Abteilung; ¢) die
merkantile (Handels-)Abteilung; d) die Sekundar-
lehramtsschule.

Die Primarlehrerinnen werden im staatlichen
Lehrerseminar in Rorschach ausgebildet; ein Kindergiart-
nerinnenseminar (1% Jahre) besteht in St. Gallen;
ein Arbeitslehrerinnen- und Haushaltungs-
lehrerinnenseminar ist der Frauenarbeitsschule St.
Gallen angegliedert.

A. Die Haushaltungsschulen.

Die kantonale hauswirtschaftliche Sommerschule ,,Custerhof*

in Rheineck.

1925 wurde die landwirtschaftliche Winterschule durch
eine hauswirtschaftliche Sommerschule erweitert.

Aufgabe der Schule. Die Hauswirtschaftssehule
Custerhof in Rheineck hat die Aufgabe, Tochtern vom Lande
in kurzfristigen, nicht tenren Kursen die Kenntnisse, die ein
biauerlicher Haushalt erfordert, zu vermitteln. AuBer den
Hausgeschiften sollen auch die Aufgaben und Arbeiten der
Bauersfrau im landwirtschaftlichen Betriebe, ihrer Wichtig-
keit entsprechend, behandelt werden. — Die Dauer der Kurse
betrigt drei Monate. Sie beginnen im April und Juli. Der
Unterricht gestaltet sich nach MaBgabe elnes von der Auf-
sichtskommission des Custerhofes aufzustellenden und vom
Regierungsrat zu genehmigenden TUnterrichtsprogrammes.
(Art. 1. %)

1) Reglement vom 9. Juni 1928.
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Aufsieht. Die Schule steht unter Oberaufsicht des zu-
standigen Departements, beziehungsweise des Regierungsrates.
Die nihere Uberwachung der Schule ist der Aufsichtskommis-
sion des Custerhofes iibertragen (Art. 2'). — Direktion.
Dem Direktor liegt die unmittelbare Leitung der Amnstalt ob.
Er wird in diesen Funktionen von seiner Frau unterstiitzt,
die ihn im Verhinderungsfall vertritt. (Art. 3.7

(Aus Art. 4.) Schiilerinnen. a) Aufnahmebe-
dingungen. Aufgenommen werden nur Toéchter, die min-
destens 17 Jahre alt, gut beleumdet und befiahigt sind, dem
Unterricht zu folgen. — b) Verpflegung und Kost-
geld. Die Schiilerinnen werden in der Anstalt verpflegt. Fiir
Kost und Logis sind bei Beginn des Kurses Fr. 150.— zu ent-
richten. — e¢) Stipendien. Unbemittelten tiichtigen Schii-
lerinnen kann das Kostgeld nach Schlufl des Kurses teilweise
oder auch ganz erlassen werden. — SchluBprifung
und Zeugnisse. Am Schlusse jedes Kurses findet eine
offentliche praktische und thecretische Priifung statt. — FEin
SchluBzeugnis gibt Aufschlufl iiber Betragen, Flei und
Leistungen in den einzelnen IFichern.

Die Unterrichtsgegenstinde sind: a) Theoretischer Unter-
richt: Koehtheorie (1 Stunde), Erndhrungslehre (1), Nahrungs-
mittellehre (2), Haushaltungskunde (2), Gemiisebauv (1), Tier-
haltung (1), hauswirtschaftliche Buchhaltung (2), Gesundheits-
lehre und Krankenpflege (1), Kleinkinderpflege, Gesang (1). —
b) Praktischer Unterricht: Kochen und Kiichendienst, Haus-
haltungsarbeiten, Handarbeiten, Gemiisebau, landwirtschaft-
liche Arbeiten.

Im iibrigen findet das Reglement der landwirtschaftlichen
Winterschule und der milchwirtsehaftlichen Station Custerhof
in Rheineck vom 6. November 1896 auch fiir die Hauswirt-
schaftsschule Custerhof sinngemidBe Anwendung (Art. 5.Y)

Die Haushaltungsschule St. Gallen

der Sektion St. Gallen des Schweizerischen Gemeinniitzigen
Frauenvereins (Internat) umfafBt:

1. Einen Lehrkursus zur Ausbildung von
Hausbeamtinnen.
Dieser Kursus bezweckt die weitere Aushildung reiferer
Miadchen zu Leiterinnen groBerer Hauswesen, wie private und

1) Reglement vom 9. Juni 1928.
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offentliche Heilanstalten, Kinder- und Ferienheime, Asyle,
Gemeindestuben. Arbeiterkantinen u. s. w.

Die Ausbildungszeit betrigt drei Semester, von denen die
ersten zwei eine griindliche theoretische und praktische Aus-
bildung in allen Zweigen des Hauswirtschaftswesens ver-
mitteln, wihrend das dritte dazu dient. die Schiilerinnen fiir
die Fithrung grioBerer Hauswesen (Heime, Krippen, Kliniken
u. s. w.) durch die Praxis vorzubereiten.

Kursdauer: anderthalb Jahre, Sechulgeld mit
Wohnung und Verpflegung (ohne Wische) Fr. 1500.—.
— Beginn des Kurses Anfang Mai.

Aufnahmebedingungen. Mindestalter 19 Jahre;
Zeugnis iiber den Besuch von neun Schulklassen oder Nach-
weis einer gleichwertigen Ausbildung; Absolvierung eines
WeiBniahkurses; Gesundheitszeugnis.

Unterrichtsgegenstiande. Praktische Ficher:
1. Kochen, einfache und feine Kiiche, Kinder- und Kranken-
kost, Obst- und Gemiiseverwertung; drei Vormittage, zwei
Abende pro Woche. — 2. Hausarbeit und Servieren; tiaglich.
— 3. Waschen und Glitten von Haus- und Leibwische, Be-
handlung von farbigen, wollenen und seidenen Kleidungs-

stiicken; ein Vormittag pro Woche. — 4. Feinbiigeln. —
5. Handarbeit; zirka sechs bis acht Stunden pro Woche. —
6. Kinderpflege; zehn Lektionen pro Winter. — 7. Gartenbau;

zirka vierzehn Vormittage pro Sommer.

Theoretische Ficher (je eine Stunde pro Woche, ausgenom-
men Haushaltungskunde und Buchhaltung je zwei bis drei
Stunden): 1. Nahrungsmittellehre. — 2. Gesundheitslehre.
— 3. Haushaltungskunde. — 4. Hi#usliche Buchfithrung. —-
5. Buchfithrung, geschiftliche Korrespondenz. — 6. Biirger-
und Gesetzeskunde. — 7. Deutsch. — 8. Erziehungslehre.

Diplompriifungen. Am Schlusse der Kurse findet
eine Diplompriifung statt, die von einer dafiir bestimmten
Kommission durch die Lehrkrifte der Schule abgenommen
wird.

2. Einen Lehrkurs zur Ausbildung von Hausbeamtinnen
fiir Privathaushalt.

Dieser Kurs bildet junge Midchen zu Leiterinnen von gu-
ten Privathaushaltungen aus. Er dient auch als hauswirt-
schaftliche Vorstufe zu sozialen Kursen und Schulen (Fiir-
sorgekurse, Krankenpflegekurse, Vorsteherinnenschule ete.).

Kursdauer: ein Jahr. — Schulgeld: Fr. 1200.—.
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Aufnahmebedingungen: Mindestalter 18 Jahre;
Zeugnis iiber den Besuch von neun Schulklassen, ein Jahrs
Welschlandaufenthalt; Absolvierung eines Kleidermach- und
eines WeiBniahkurses; Gesundheitszeugnis.

Unterrichtsgegenstande. Praktische Féacher:
1. Kochen fiir den einfachen und feinen Tisch, Kinder- und
Krankenkiiche, Diidtkiiche, Einmachen:; zwei bis drei Vormit-
tage, zwei Abende pro Woche. — 2. Handarbheit: WeiBnéhen,
Flicken, feinere Handarbeiten. Handfertigkeitsunterricht (E'ro-
belarbeiten, Bastarbeiten ete.); acht bis zehn Stunden pro
Woche. — 3. Hausarbeit; tidglich. — 4. Servieren: Tisch-
decken, Tischdekoration, Empfang und Bedienung der Giste;
zwei bis drei Stunden pro Woche. — 5. Waschen: Haus-
wische, Behandlung der verschiedenen Stoffe, Farben; ein
Vormittag pro Woche. — 6. Biigeln, Feinbiigeln; ein Vor-
mittag pro Woche. — 7. Krankenpflege fiir den Hausge-
brauch; zirka zehn Vormittage im Winter. — 8. Blumen-
kultur, Pflege der Zimmerpflanzen, Gartenbau; zirka vierzehn
Vormittage im Sommer.

Theoretische Fiacher: Wie Hausbeamtinnen 1, unter Weg-
lassung von Buchhaltung und Biirgerkunde.

Freifacher (mit Separatbezahlung): Literatur, Rhythmik,
Musik.

Prifung. Am Schlusse des Kurses findet eine Priifung
statt, und die Schiilerinnen erhalten auBer dem Abgangszeugnis
einen Fihigkeitsausweis. ~

3. Haushaltungskurse.

Die Kurse dauern sechs Monate, von Mai bis Oktober und
von November bis April.

Fiir Unterricht, Wohnung und Verpflegung ist im Sommer-
semester ein Kursgeld von Fr. 350.—, im Wintersemester ein
Kursgeld von Fr. 400.— beim Eintritt zu erlegen. Giinzlich
unbemittelten Schiilerinnen kann nach erfolgtem Ausweis iiber
die Vermogensverhiltnisse das Kursgeld teilweise erlassen
werden.

Aufnahmebedingungen. Mindestalter: 16 Jahre:
Gesundheitszeugnis.

Unterrichts gegenstidnde. Praktische Ficher:
1. Kochen, einfache und gut biirgerliche Kiiche, Einmachen
von Obst und Gemiise; zwei bis drei Vormittage, zwei Abende
pro Woche. — 2. Hausliche Arbeiten; tiglich. — 3. Ser-
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vieren. — 4. Waschen und Gliatten von Haus- und Leib-
wische, Behandlung von farbigen, wollenen Kleidungsstiicken;
ein Tag pro Woche. — 5. Handarbeiten, WeiBlnihen wund
Flicken, Anfertigung einfacher Bekleidungsgegenstinde; sechs
bis acht Stunden pro Woche. — 6. Gartenbaun (Sommerseme-
ster); zirka vierzehn Vor- oder Nachmittage. — 7. Hiusliche
Krankenpflege (Wintersemester); zirka zehn Lektionen.
Theoretische Ficher: 1. Nahrungsmittellehre eine Stunde
pro Woche. — 2. Gesundheitslehre eine Stunde pro Woche.
— 3. Haushaltungskunde und Warenkunde zwei bis drei Stun-
den pro Woche. — 4. H#usliche Buchfiithrung und Kosten-
berechnungen eine Stunde pro Woche. — 5. Geschiftsaufsatz
eine Stunde pro Woche. — 6. Lebenskunde eine Stunde pro
Woche. — 7. Gesang eine Stunde pro Woche. . — 8. Ex-
kursionen zur Erginzung des theoretischen Lehrstoffes.

Daneben werden im Jahre sechs Kochkurse fiir feinere
Kiiche abgehalten. Dauer sechs bis acht Woehen, und Abend-
kochkurse fiir einfache und gut biirgerliche Kiiche.

Die hauswirtschaftliche Schule Broderhaus in Sargans.

Dauer der Schule drei bis sechs Monate fiir Madechen vom
zuriickgelegten 17. Altersjahr an. — Schulgeld fiir drei Mo-
nate Fr. 200.—, fiir sechs Monate Fr. 400.—. — Praktische
Facher: Kochen, Haushaltungskurse, Nahrungsmittellehre,
hauswirtschaftliche Buchfithrung und Gartenbau.

B. Die Frauenarbeitsschule St. Gallen (Externat)

umfialit folgende Abteilungen: a) das Arbeitslehrerinnen-
seminar; b) die berufliche Ausbildung fiir Damenschneide-
rinnen, Weilndherinnen, Knabenschneiderinnen, Modistinnen:
Biiglerinnen; Kurse fiir schulentlassene, 14- bis 16jahrige Mid-
chen; c¢) Kurse fiir Hausgebrauch.

a) Das St. Gallische Arbeitslehrerinnenseminar.

Die Ausbildung der Arbeitslehrerinnen fiir den Xanton
St. Gallen wurde der Frauenarbeitsschule im Jahre 1898 wvon
der Erziehungsbehorde iibertragen. Sie bildet seither eine der
Hauptaufgaben des genannten Institutes und ist im Laufe der
Jahre bedeutend erweitert und ausgebaut worden. Der stiad-
tische Zentralschulrat entscheidet jeweilen im Einvernehmen
mit dem kantonalen Erziehungsdepartement iiber Abhaltung
und Beginn eines Kurses.
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Die Ausbildung dauert 2% Jahre. Die Kandidatinnen
erhalten nach bestandenem SchluBlexamen das st. gallische
Arbeitslehrerinnen-Patent, welches sie als Arbeitslehrerinnen
fiir Primar-, Sekundar- und Fortbildungsschulen, sowie als
Lehrerinnen der im Patent verzeichneten Hauswirtschafts-
facher wihlbar erklart. :

Prifungen. Die Patentpriifung mit Lehrproben wird
vom Erziehungsdepartement angeordnet und findet statt in
Anwesenheit einer Abordnung des Erziehungsrates und der
vom Erziehungsrat gewihlten Expertinnen. Sie wird in drei
Teilpriifungen durchgefiihrt: 1. Teilpriifung fiir die Primar-
schulstufe am Schlusse des dritten Semesters, 2. Teilprifung
fiir die Sekundar- und Fortbildungsschulstufe und 3. Teilprii-
fung fiir die Hauswirtschaft am Schlusse des Ausbildungs-
kurses.

Aufnahmebedingungen. Die Aspirantin soll das
17. Altersjahr zuriickgelegt haben und sich iiber eine minde-
stens zweijahrige Sekundarschulbildung oder eine andere
gleichwertige Bildung ausweisen konnen. Probezeit von vier
Wochen. Bei groBem Zudrang zu den Kursen wird vor der
Probezeit auf Grund der eingesandten Schriften und Zeugnisse
eine Auslese getroffen. Mitbestimmend sind dabei Riicksichten
auf lokale Verhiltnisse.

Kosten. Das Schulgeld bhetrigt fiir Kantonsbiirgerinnen
und im Kanton Niedergelassene Fr. 150.—, fiir Angehorige
anderer Kantone Fr. 200.—. Die letztgenannten hahen ferner
fiir die Priifung eine Taxe von Fr. 30.— zu entrichten. Die
Kandidatinnen haben im Laufe des Kurses Arbeitsmaterial
im Betrage von Fr. 600.— bis Fr. 700.— anzuschaffen; doch
gelangen sie dafiir in den Besitz des gesamten Lehrganges,
sowie verschiedener Wische und Kleidungsstiicke.

Stipendien. An Kantonshiirgerinnen und im Kanton
niedergelassene Kursteilnehmerinnen leisten Staat und Bund
bei begriindetem Gesuche Stipendien. Angehérige anderer
Kantone haben sich hiefiir an das Erziehungsdepartement ijhres
Kantons zu wenden.

Lehrprogramm. Methodik und Arbeiten aus dem
Lehrplan der Volksschule (Handnihen, Flicken, Stricken, Hi-
keln: 20 Wochen a 31 Stunden:; Methodik: 50 Wochen a 4 Stun-
den; Ubungsschule: 20 Wochen a 6 Stunden). WeiBniihen: 20
Wochen a 25 Stunden; Sticken: 9 Wochen a 26 Stunden; Klei-
dermachen: 20 Wochen & 25 Stunden. Arbeiten und Methodik
der Sekundar- und Fortbildungsschulstufe: 40 Wochen a 16

G
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Stunden (Flicken, WeiBlnihen, Wollfacharbeiten, Knaben-
kleidermachen, Methodik, Ubungsklassen fiir Flicken, Ma-
schinennihen, Wollfacharbeiten). Hauswirtschaft: 60 Wochen
a4 3 Stunden: 40 Wochen a 20 Stunden (hauswirtschaftliche
Fiacher, Methodik, Probelektionen). Deutsche Sprache und K-
ziehungskunde: 2% Jahre a 3 Wochenstunden; Zeichnen:
2 Jahre a 2 Wochenstunden.

b) Berufliche Ausbildung und berufliche Weiterbildungskurse.
Kurse fiir Schulentlassene.

1. Berufliche Ausbildung.

a) Berufe wmit zweijihriger Lehrzeit: Damenschneiderin-
nen; WeiBniherinnen; Knabenschneiderinnen; Modistinnen.

Aufnabhmebedingungen: Zum Einfritt in eine
Berufslehre ist ein Mindestalter von 15 Jahren erforderlich.
Vierwochentliche Probezeit. Fiir die definitive Aufnahme ist
bei groBer Zahl der Aspirantinnen nebst Tiichtigkeit das Alter
entscheidend. Kintritt mit Beginn des mneuen Schuljahres
im Mai. :

Kosten: Lehrgeld Fr. 68— Im zweiten Lehrjahre er-
halten die Lehrtochter einen bestimmten Lohnanteil, der ihnen
nach Beendigung der Lehrzeit ausgehindigt wird. Gesuche
um teilweisen oder ginzlichen KErlaB des Lehrgeldes sind mit
der Anmeldung der Schulleitung schriftlich einzureichen.

Lehrprogramm: Die Lehrtochter werden in alle in
ihrem Berufe vorkommenden Arbeiten eingefithrt und prak-
tisch und theoretisch griindlich ausgebildet. Sie arbeiten fiir
die von der Lehrerin aufgenommenen Bestellungen. Neben
dieser werkstattmiafigen Tatigkeit erhalten sie Unterricht in
Berufskunde, ferner (die Modistinnen ausgenommen) in Mu-
sterschnittzeichnen und Abformen. Im Stundenplan sind auBer
dem 36 Wochenstunden umfassenden beruflichen Unterricht
sechs bis acht Stunden fiir die obligatorischen Schulficher:
Deutsch, Rechnen, Buchhaltung und Zeichnen vorgesehen. Die
44 Wochenstunden sind so verteilt, daB der Samstagnachmit-
tag frei bleibt.

Nach Beendigung der zweijiahrigen Lehrzeit hat die Lehr-
tochter die kantonale Lehrlingspriifung abzulegen und erhilt
je nach Leistungen Lehrbrief und Diplom fiir das erlernte
Fach.

b) Berufliche Ausbildung als Biiglerin: Lehrzeit ein Jahr.
Schulgeld Fr. 34.—. Unterrichtszeit 41 Wochenstunden, inbe-
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griffen Unterricht im Weifinihen und TFlicken, Verweben mit
der Maschine, Deutsch, Rechnen, Buchhaltung. Im iibrigen
gelten die Bestimmungen der vorgenannten Berufsgruppen.

2. Berufliche Weiterbildung.

Fiir ausgelernte Lehrtochter bietet sich, wenn Platz vor-
handen, Gelegenheit zur Weiterbildung in ihrem Iache.

a) Ausbildungstochter werden zu folgenden Be-
dingungen aufgenommen: 1. Fiir ein halbes Jahr. Schulgeld
Fr. 25.— und Lohnanteil wihrend zwei Monaten. 2. Fiir ein
Jahr. XKein Schulgeld. Lohnanteil vom zweiten Monat an.

b) Fortbildungskurse fiir Lehrentlassene der Da-
menschneiderei und WeiBniherei finden jeweilen im Sommer-
trimester statt. Kursdauer sechs bis acht Wochen. Kein
Schulgeld. Vervollkommnung im Berufe.

Damenschneiderinnen: Schnittmusterzeichnen fiir Mintel
und Jacken, Abformen, Modelle herstellen, Biigeln nach
Schneiderart, Ranterieren. Anfertigung eines Jackenkleides.

WeiBndherinnen: Erweitertes Schnittmusterzeichnen, Mo-
delle anfertigen, technische Ubungen u. s. w.

3. Kurse fiir schulentlassene 14—16jdhrige
Mddchen.

a) Industrieklasse. In der Industrieklasse konnen
Madchen von 14 Jahren an die Niherei fiir Industriezwecke
erlernen. Kursdauer ein Jahr. Kein Schulgeld. Die Schii-
lerinnen erhalten zugeschnittene Wische, Schiirzen, Blusen
zum Nihen. Fiir erstellte Arbeit wird ihnen jede zweite
Woche der Lohnanteil ausbezahlt. In stiller Geschiftszeit Ar-
beit fiir eigenen Gebrauch.

b) Hauswirtschaftlicher Jahreskurs. Dieser
Kurs fiillt eine Liicke aus zwischen der Schule und dem FEin-
tritt in das Erwerbsleben. Er wurde eingerichtet fiir aus der
Schule tretende 14—16jiahrige Midchen und ist allen denjeni-
gen zu empfehlen, die ihre Fihigkeiten erst erproben wollen,
bevor sie sich fiir einen bestimmten Beruf entscheiden. Der
hauswirtschaftliche Jahreskurs schafft eine gute Grundlage
fiir jeden Nidhberuf und schlieBt auch alle Arbeiten in Kiiche
und Haus in sich.

Kursdauer: Mai bis April.

Schulgeld: Fr. 34— (Stipendien und Freiplitze). Das
Arbeitsmaterial wird von den Schiilerinnen beschafft. Fiir die
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zwei wochentlichen Mahlzeiten sind je 50 Rappen zu entrich-
ten (auswirtige Schiilerinnen bezahlen Fr. 1.—).

Kurseinteilung. Mai bis Juli: WeiBnihen. Sep-
tember bis Oktober: Flicken. November bis April: Kleider-
machen und Xinderpflege. Wibrend des ganzen Jahres:
Hauswirtschaft und Kochen, Biigeln, Verweben und Stopfen
mit der Niahmaschine, Deutsch, Franzosisch.

Nach der im Friikjahr abgelegten Priifung wird ein Zeug-
nis ausgehindigt. Die Kursteilnehmerinnen sollten soweit ge-
fordert sein, um eine Stelle als Stiitze der Hausfrau oder fiir
Zimmerdienst versehen zu konnen.

c) Kurse fir Hausgebrauch.

Allgemeine Bestimmungen. Die Kurse fiir
Hausgebrauch dauern in der Regel ein Trimester = zwolf bis
vierzehn Wochen. Sie sind eingeteilt wie folgt: 1. Trimester:
Mai bis Juli. 2. Trimester: Ende August bis Dezember. 3. Tri-
mester: Januar bis April. Zutritt zu diesen Kursen haben
Frauen und Tochter mit zuriickgelegtem 16. Altersjahr. Jiingere
Midchen finden Aufnahme in den Tageskursen WeiBndhen,
Flicken und Handarbeit.

Gesuche um teilweisen oder ginzlichen Erlafl des Schul-
geldes sind mit der Anmeldung der Schulleitung schriftlich
einzureichen.

Nach Absolvierung eines Kurses werden auf Wunsch
Zeugnisse ausgestellt.

Tageskurse. Weilnihen I: Schulgeld Fr. 35.—; Weil}-
nihen II: Schulgeld Fr. 25.—; WeiBndhen III: Schulgeld
Fr. 5—; Kleidermachen I: Schulgeld Fr. 35.—; Kleider-
machen II: Schulgeld Fr. 25.—; Xleidermachen III: Schul-
geld Fr. 7.— und Fr. 12.—; Flicken: Schulgeld Fr. 5—; Ver-
weben und Stopfen mit der Maschine: Schulgeld Fr. 3.—;
Handarbeit: Schulgeld Fr. 5.— bis Fr. 30.—; Biigeln und
Wischebehandlung: Schulgeld Fr. 12—: Putzfach: Schul-
geld Fr. 5—; Knabenkleider: Schulgeld Fr. 5—; Nihstube:
Schulgeld Fr. 3.—.

Abendkurse. Unterrichtszeit je zwei Abende wochent-
lich von 7 bis 9 Uhr. Kleidermachen: Sechulgeld Fr. 6.—;
WeiBndhen mit Zuschneiden: Schulgeld Fr. 3.—; Nihstube:
Schulgeld Fr. 3.—; Ilicken: Schulgeld Fr. 3.—:; Biigeln und
Wischebehandlung: Schulgeld Fr. 5—; Handarbeit: Schul-
geld Fr. 3.—; Knabenkleider: Schulgeld Fr. 3.—; Putzfach:
Schulgeld Fr. 3.—.
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C. Die Ausbildung zur Wochen- und Sauglingspflege.
Hebammenkurse.

Das Siauglingsheim und die kantonale Entbindungsanstalt St. Gallen?)

veranstalten gemeinsame. fortlaufende Lehrkurse fiir Wo-
chen- und Sauglingspflege. Deren erfolgreiche Ab-
solvierung wird durch den Examenausweis nach dem ersten
Jahr und beim Austritt aus der Schule nach dem zweiten Jahr
mit dem Berufsdiplom bestitigt. Diese Ausweise berechtigen
die Schiilerinnen nach einem weiteren Jahr selbstidndiger
beruflicher Titigkeit zum FEintritt in den Schweizerischen
Krankenpflegebund. ’

Kursdauer zwei Jahre, wovon neun Monate Dienst im
Sauglingsheim, drei Monate Dienst in der Entbindungsanstalt,
zwolf Monate praktische Betitigung in Privat- oder Anstalts-
stellen.

Aufnahmebedingungen. a) Zuriickgelegtes 20. Al-
tersjahr; b) Kenntnisse im Kochen und in der Besorgung
der Hausgeschifte; ¢) arztliche Untersuchung.

Finanzielles. Das Kursgeld betrigt im Sduglings-
heim: per Monat Fr. 65—, im ganzen Fr. 58.—: in der Ent-
bindungsanstalt: per Monat Fr. 75—, im ganzen Fr. 225.—,
Totalkosten Fr. 810.— Wihrend des zweiten Jahres wird die
Schiilerin vom Siduglingsheim fix besoldet mit Fr. 60.— im
Monat. Die Schiilerin erhilt wihrend des Kurses vollkommen
freie Station, muB aber fiir die Reinigung ihrer Wische selbst
aufkommen.

Lehrplan. Es werden erteilt: a) Im S#uglingsheim
30—40 Stunden in Siuglingspfleege und Ernihrung durch die
leitende Arztin. b) In der Entbindungsanstalt 20—30 Stunden
in Wochenpflege durch einen Anstaltsarzt. e¢) Theoretische
Besprechungen und Aufsitze durch die Vorsteherin des Siug-
lingsheims. d) Spezielle Unterrichtsstunden mit praktischen
Ubungen in der Krankenkiiche durch eine Hauswirtschafts-
lehrerin. e) Hinige spezielle Unterrichtsstunden mit prak-
tischen Ubungen in der Behandlung der Wische durch eine
Hauswirtschaftslehrerin. f) Ferner hefassen sich die Sechii-
lerinnen unter Anleitung der Schwestern respektive Heb-
ammen mit der gesamten Behandlung, Wartung und Pflege
des gesunden und kranken ‘Kindes und der Wochnerin., Sie
erlernen in der dem Siuglingsheim angegliederten stidtischen
Milechkiiche die Herstellung der verschiedenen Arten von

!) Anerkannt vom Schweizerischen Wochen- und Siuglingspflegerinnenbund.
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Siuglingsnahrung und helfen bei den irztlichen Konsultatio-
nen der Miitterberatungsstelle.

*

An der kantonalen Entbindungsanstalt finden auch die
Hebammenlehrkurse statt. Dauer ein Jahr. Zuge-
lassen werden nur Aspirantinnen, die nicht weniger als 20
und nicht iiber 32 Jahre alt sind. Sie sollen womoglich gute
Realschulkenntnisse, sowie die erforderlichen korperlichen und
geistigen Eigenschaften besitzen. — Lehrgeld fiir St.
Galler Biirgerinnen Fr. 275 pro Tag (fiir die Verpflegung).
Kein Kursgeld. AuBerkantenale Kursteilnehmerinnen Kurs-
honorar von Fr. 100.— nebst Verpflegungstaxe von Fr. 3.75
pro Tag. :

Das Kinderheim der Hilfsgesellschaft St. Gallen!)

bildet in zweijdhrigen Kursen Vorgidngerinrnen auvs. Die Schii-
lerinnen verbringen ein Jahr im Kinderheim, ein Viertel- bis
ein Halbjahr an der Gebiranstalt; der Rest der Lebrzeit ist
der Privatpflege gewidmet oder dem Pflegerinnendienst in ver-
schiedenen Anstalten. Hintrittsalter mindestens 20 Jahre.
Schulgeld Fr. 660.— im Kinderheim und Fr. 340.— bis F'r.
500.— an der Geb#ranstalt. Diplom.

*

Kurse von acht Monaten fiir Siuglingspflegerinnen finden
auch statt in den stidtischen Kinderkrippen.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Graubiinden.

Allgemeines. Im Kanton Graubiinden geschieht die
Gymnasialausbildung der jungen Midchen mit derje-
nigen der Knaben im Progymnasium und Gymnasium der
Kantonsschule Chur. Eine private Ausbildungsgelegenheit nur
fiir Madchen besteht am hochalpinen To6chterinstitut Fetan,
eine private gemischte am alpinen Pidagoginm Fridericianum
in Davos-Platz.

Die Primarlehrerinnen werden ausgebildet im ge-
mischten Lehrerseminar der Kantonsschule in Chur und im
Lehrerinnenseminar des privaten Tochterinstituts St. Josef
in Ilanz.

1) Anerkannt vom Schweizerischen Wochen- und Siuglingspflegerinnenbund.
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Die Kindergiartnerinnenkurse finden statt an der
Frauenschule Klosters, die Arbeitslehrerinnen- und
Hauswirtsechaftslehrerinnen - Ausbildung ge-
schieht an der Biindnerischer Frauenschule in Chur.

Fiir den kaufmiannischen Beruf bilden aus die
Tochterhandelsschule der Stadt Chur, die Handelsschule im
Tochterinstitut Tlanz (privat) und in dessen Filiale in Chur
(,Constantineum®) und die Handelsschule des hochalpinen
Tochterinstituts Fetan (privat).

Fiir unsere Darstellung in Betracht kommen:

Die kantonale biindnerische Frauenschule in Chur.

Die Biindnerische Frauenschule in Chur ist aus zweil Bil-
dungsanstalten herausgewachsen, aus der Frauenarbeitsschule
und ‘aus der von der Gemeinniitzigen Gesellschaft begriindeten
Koch- und Haushaltungsschule. Die Frauenarbeitsschule be-
steht seit 1888, die Haushaltungsschule seit 1895. Die Ver-
schmelzung erfolgte 1912. Der Name Biindnerische Frauen-
schule wird seit 1918 verwendet.

Es bestehen an der Schule die nachfolgenden Bildungs-
gelegenheiten:

a) Kurse fiir interne Schiilerinnen.

Jahreskurse.

Sie umfassen: Praktischen Unterricht in Kochen, Ein-
machen, Waschen, Biigeln, Hausarbeiten, Gartenbau, Weil}-
nahen, Kleidernihen wund Nebenfichern (sieche Weill- und
Kleidernizhen). — Theoretischen Unterricht in Haushaltungs-
kunde, Lebenskunde, Nahrungsmittellehre, Gesundheitslehre,
Krankenpflege, Gartenbaukunde, hauswirtschaftlicher Buch-
fihrung, deutscher Sprache, Freihandzeichnen, Schnittmuster-
zeichnen.

Beginn der Kurse: Mitte April und anfangs Oktober.

Kursgeld: Fr. 1200.— (Besorgung der Leibwische ist even-
tuell inbegriffen). Ermi#Bigung oder ErlaB des Kursgeldes ist
maoglich.

Auf Wunseh der Eltern konnen die Schiilerinnen dieser
Kurse auch Unterricht in Fremdsprachen oder Musik haben.
Um jedoch vorerst den Tochtern eine Vertiefung in die hans-
wirtschaftlichen Arbeiten und Kenntnisse zu erméglichen, darf
dieser Unterricht erst im zweiten Semester einsetzen. Die Aus-
lagen fiir die Privatstunden sind von den Schiilerinnen selbst
7z tragen.
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Sechsmonatige Haushaltungs-
kurse.

Sie umfassen: Praktischen Unterricht in Kochen, Ein-
machen, Waschen, Biigeln, Hausarbeiten, Gartenbau, Flicken,
eventuell auch Nahen. — Theoretischen Unterricht in Haus-
haltungskunde (Einrichtung und Pflege der Wohnung, Behand-
lung verschiedener FuBboden, Winde, Mobel ete., Anschaffung
und Instandhaltung der Wische und Kleider, Anforderungen
in bezug auf Form, Material und Garnitur); Lebenskunde (Be-
sprechungen iiber unsere iduBere und innere Stellung zu der
Arbeit, iiber den Verkehr mit unseren Mitmenschen, itber die
Entwicklung unserer seelischen und geistigen Kriifte); Ernih-
rungs- und Nahrungsmittellehre; Gesundheitslehre; Kranken-
pflege; hauswirtschaftlicher Buehfiithrung; Gartenbaukunde.

Beginn der Kurse: Mitte April und anfangs Oktober.

Kursgeld: Fr. 480.— (fiir Schiilerinnen, welche Biindnerin-
nen sind oder sich wihrend mindestens drei Jahren im Kan-
ton Graubiinden aufhalten; Besorgung der Leibwische ist in-
begriffen). — Kursgeld: Fr. 600.— fiir auBerkantonale Schii-
lerinnen. ErmiBigung oder ErlaB des Kursgeldes ist moglich.

Sechsmonatige Kurse fiir WeiB-
und Kleiderndhen

(auch fiir externe Schiilerinnen).

Sie umfassen: Praktischen Unterricht in den Hauptfichern
WeiB- und Kleidernihen und in den Nebenfiachern Flicken,
Sticken, Biigeln, Wollfach. Kloppeln, Frivolité, Kniipfen,
Nadelspitze, Durchbruch, Filet. — Theoretischen Unterricht
in Schnittmusterzeichnen, Freihandzeichnen. Warenkunde.

Beginn der Kurse: Mitte April und anfangs Oktober.

Kursgeld und Pension (ohne Wische): Fr. 600.—.

Die Schiilerinnen dieser Kurse haben Gelegenheit, Unter-
richt in deutscher Sprache zu nehmen. Extraentschidigung.

Wer Nihkurse von dreimonatiger Dauer fiir WeiB- oder
Kleidernihen besuchen will, muB das 17. Altersjahr erfiillt ha-

ben und hat neben Unterricht im Hauptfach woéchentlich einen
Nachmittag Flicken.

Kursgeld: Fr. 300.— ErmiBigung oder ErlaB des Kurs-
geldes ist moglich.

Kursbeginn: Anfangs Januar, Mitte April, Mitte Juli,
Anfangs Oktober.
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b) Kurse fiir externe Schiilerinnen.

Die sechsmonatlichen Kurse in Weif3- und Kleider-
nihen sind auch den externen Schiilerinnen zuginglich. Statt
der den ganzen Tag dauernden dreimonatlichen Ndhkurse kin-
nen die Schiilerinnen diese Nihkurse von sechs Monaten wih-
rend des halben Tages besuchen. TFiir externe Schiilerinnen
sind besonders die :

Abendkochkurse,
mit Unterricht in einfach btirgerlicher Kiiche eingerichtet. Sie
dauern wihrend zehn Wochen zweimal wochentlich, je von
7 bis 10 Uhr, und die

Spezialkoechkurse

mit Unterricht in gut biirgerlicher Kiiche und Nahrungsmittel-
lehre. Sie dauern zehn Wochen an je vier Vormittagen wo-
chentlich von halb 9 bis halb 2 Uhr. Abend- und Spezialkoch-
kurse werden nur nach Bediirfnis abgehalten, ebenso die

Einmachkurse.

Gegenwirtig nicht durchgefiithrt wird

c¢) Der Kurs fiir Lehrtochter im Kleider-
ndhen,

fiir den Ab#inderungsvorschlige in Beratung sind. Die Kurs-
dauer soll auf zwei Jahre ausgedehnt werden (hisher ein Jahr).

d) Der Arbeitslehrerinnenkurs (intern).

Aufnahmebedingungen: Die Kandidatinten miis-
sen das 18. Altersjahr erfiillt haben, gute Kenntnisse besitzen
im Handarbeiten, Rechnen, Schreiben. Da der Unterricht in
deutscher Sprache erteilt wird, ist es unerliBlich, daB Schii-
lerinnen der romanischen und italienischen Talschaften gute
Anfangsbegriffe der deutschen Sprache haben. Kandidatinnen,
welche mangelhafte Vorbildung in den weiblichen Arbeiten ha-
ben und wihrend des Kurses auch noch hesonderer Nachhilfe
in der deutschen Sprache bediirfen, miissen, nm Aussicht auf
die Erlangung des Patentes zu haben, vorher einen dreimona-
tigen Kurs im Weilnihen besuchen.

Unterrichtsficher: Hand- und Maschinenniihen,
Stricken, Flicken, Entwerfen und Anfertigen von passenden
Garnituren fiir simtliche Wischestiicke und Schiirzen. Schnitt-
musterzeichnen, Abformen, Warenkunde, Erzichungslehre, Un-
- terrichtslehre, Deutsch.
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Kursdauer: ein Jahr. — Kursbeginn: Anfangs April.

Kursgeld: Schiilerinnen, welche den Kurs im Auftrage
einer biindnerischen Gemeinde hesuchen, bezahlen an die Ko-
sten, welche dem Kanton durch Kost und Logis erwachsen,
Fr. 120.— pro Quartal. Schiilerinnen, welche den Kurs be-
suchen, ohne eine bestimmte Stelle zu haben, bezahlen Fr. 240.—
pro Quartal. Schiilerinnen, welche nicht Biindnerinnen sind
and nicht withrend mindestens drei Jahren sich im Kanton
Graubiinden aufhalten. bezahlen Fr. 300.— pro Quartal.

e) Hauswirtschaftslehrerinnenkurs (intern).

Aufnahmebedingungen: Die Kandidatinnen miis-
sen das 20. Altersjahr erfiillt haben und 1. im Besitze des Pri-
mar- oder Arbeitslehrerinnenpatentes sein oder sich iiber
gleichartige gute Schulbildung ausweisen kdnnen; 2. gute Vor-
kenntnisse besitzen im Kochen und Haushalten. Kandidatin-
nen italienischer oder romanischer Talschaften miissen gute
Kenntnisse in der deutschen Sprache besitzen.

Unterrichtsfacher: Kochen (einfache Kiiche); Ein-
machen; Waschen; Biigeln; Hausarbeiten; Gartenbau; Haus-
haltungskunde; Nahrungsmittellehre; Gesundheitslehre: haus-
wirtschaftliche Buchfithrung; Erziehungs- und Unterrichts-
lehre; Gartenbaukunrde.

Kursdauer: sechs Monate. — Kursbeginn: April.

Kursgeld: Schiilerinnen, welche den Kurs im Auftrage
einer biindnerischen Gemeinde besuchen, bezahlen dem Kan-
ton an die Kosten, welche ithm durch Kost und Logis erwach-
sen, Fr. 150.— pro Quartal. Schiilerinnen, welche den Kurs
besuchen, ohne eine hestimmte Stelle in Aussicht zun haben,
bezahlen Fr. 300.— pro Quartal. Schiilerinnen, welche aus
dringenden Griinden in den Kurs aufgenommen werden miissen,
ohne das 20. Altersjahr erfiillt zu haben, oder es in der ersten
Hilfte des Kurses erfiillen, bezahlen Fr. 300.— pro Quartal.

Die interne Frauenschule Klosters.
(Staatlich anerkannte, pidagogisch-hauswirtschaftliche Bildungsstitte,
Kindergirtnerinnenseminar.)
Die Ausbildung gliedert sich in zwei Kurse:

a) Fiir allgemeine Frauenbhildung in ein bis zwei Se-
mestern;

b) fiir Kindergirtnerinnen in drei Semestern.

‘Aufn ahrpe erfolgt nach zuriickgelegtem 17. Lebensjahr.
Aufnahmetermin: 20. April und 20. September. — Schul-
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geld samt Pension: fiir die volle Ausbildungszeit (drei Se-
mester) Fr. 1100.— pro Semester; fiir weniger als drei Semester
Fr. 1300.— pro Semester.

Der Unterricht erstreckt sich auf: a) Theoretische
Ficher: Erziehungslehre, Geschichte der erzieherischen An-
schanungen, Psychologie, Pflege der Muttersprache, Jugend-
literatur, Gesundheitslehre, Kultur-, Natur-, Staatsbiirgerkunde,
Kindergartenlehre, Nahrungsmittellehre, hauswirtschaftliches
Rechnen. — b) Praktische Ficher: Arbeit an Kindern im
eigenen Kinderheim und im &ffentlichen Kindergarten, Hand-
arbeit, Handfertigkeit, Zeichnen, Ausschneiden, Modellieren,
Singen, Bewegungsspiel, Kochen, Hauswirtschaft, Gartenbau.
— Fiir die Kindergirtnerinnen sind alle Facher okligatorisch;
fiir die Schiilerinnen der Frauenschule sind sie es nur zum Teil.

Die Kindergirtnerinnenausbildung schlieBft mit einer
staatlichen Priifung ab. Diese findet zweimal im
Jahre statt, im Herbst und Frihling, und umfafit: 1. Die
schriftliche Arbeit iiber ein Thema aus den drei Wahlgebieten:
Erziehungslehre, Psychologie, Gesundheitslehre; 2. das miind-
liche Examen in: Erziehungslehre, Psychologie, Geschichte der
Piadagogik, Gesundheitslehre, Kindergartenlehre; 3. den prak-
tischen Teil: Kindergartenpraxis. Das in Klosters erworbene
staatliche Kindergadrtnerinnen - Diplom  Dbesitzt
Giiltigkeit in allen schweizerischen Kantonen und gibt die
Berechtigung zur Leitung von Kindergirten und Horten, sowie
dhnlichen Anstalten und zur Erzieherin in Familien.

Der Frauenschule Klosters sind Kindergarten und Kinder-
heim angegliedert.

Das Tochterinstitut St. Josef in llanz (Privat).

Allgemeines. Das Institut umfaBt folgende Abteilun-
gen: 1. Einen Vorbereitungskurs, speziell fiir fremdsprachige
Zoglinge (Praparandie). — 2. Eine dreiklassige Sekundar-
schule (Realschule). Erforderliche Vorbildung sechs Jahre
Volksschule. — 3. Eine dreiklassige Handelsschule; erforder-
liche Vorbildung Sekundarschule. — 4. Fine siebenklassige
hohere Tochterschule, deren erste, zweite und dritte Klasse
mit der Sekundarschule zusammenfallen; erforderliche Vorbil-

dung sechs Klassen Volksschule. — 5. Ein Lehrerinnensemi-
nar, welches je nach der Vorbildung in vier bis fiinf Jahren
auf das staatliche Examen vorbereitet. — 6. Eine Haushal-

tungsschule, in welcher schulentlassene M#dchen praktisch und
theoretisch in die Hausgeschifte und weiblichen Handarbeiten
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eingefiihrt werden. Die Haushaltungsschule mufl wenigstens
ein Jahr besucht werden. — 7. Zwei Jahreskurse, in denen
erwachsene Tochter nach Wahl besondere Aushildung fiir
ihren spiateren Frauenberuf erhalten.

Der Pensionspreis betrigt fiir die Sehiilerinnen
samtlicher Schulabteilungen monatlich Fr. 75— AuBerdem
werden monatlich Fr. 10.— fiir Schulgeld und Fr. 10— fiir die
Besorgung der Wische, Licht, Heizung, Bett u.s. w. berechnet.
Gesamtkosten pro Schuljahr also Fr. 950.—.

In Betracht fiir unsere Darstellung kommen die Abteilun-
gen 6 und 7, also:

a) Haushaltungsschule (Abteilung 6).

Fiir die Aufnahme sind Zurticklegung des 15. Altersjahres
und Vollendung der Volksschulbildung erforderlich. — Der
praktische Unterricht erstreckt sich auf: Kochen, Biigeln, die
verschiedenen Hausarbeiten, die weiblichen Handarbeiten und
auf Gartenbau- und Blumenpflege; der theoretische Unterrichft,
umfaBt: Religionsunterricht, Haushaltungskunde., Lebensmittel-
kunde. Auf besonderen Wunsch erhalten die Schiilerinnen in
den Nachmittagsstunden noeh Unterricht in: Deutsch und
Briefschreiben, Rechnen und Buchfithrung. Mit Ausnahme
der Religion, die Pflichfach ist, konnen die Unterrichtsgegen-
stinde von den Schiilerinnen frei gewiihlt werden.

b) Zweijahreskurse fiir erwachsene Tochter zur besondern
Ausbildung fiir ihren spitern Frauenberuf.

Unterrichtsgegenstinde: Erziehungslehre, Ge-
sundheitslehre, Haushaltungskunde, Anstandslehre, Deutsch,
Kunstgeschichte, Briefschreiben, Kalligraphie, Fremdsprachen
(Franzosisch, Englisch und Italienisch nach freier Wahl). —
AuBerdem erhalten die Schiilerinnen Unterricht in Geographie,
Zeichnen, Aquarell- und Olmalen, Musik, Gesang, Handarbeit
und Frobelschen Arbeiten.

Das Volkshochschulheim fiir Madchen ,,Casoja“,
Valbella ob Chur (Privat).

»Casoja® ist eine auf der Grundlage der dinischen Volks-
hochschulbewegung errichtete Bildungsanstalt.

1. Volkshochschullkurse auf hauswirtschaftlicher
Grundlage.

Diese Kurse finden nach Bedarf statt. In der Regel im
Frithjahr und Herbst. Sie dauern drei oder fiinf Monate.
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Die Kurse sind hauptsidchlich fiir Miadchen bestimmt,
denen es nicht moglich ist, andere Haushaltungsschulen zu
besuchen. Die Kurse sollen aber nicht auf eine Volkskiasse
beschrankt sein, sondern stehen allen Midchen offen, die ge-
willt sind, in gemeinsamer praktischer und theoretischer Ar-
beit tiefer einzudringen in die Aufgaben des Lebens, in dem
BewulBtsein, daf} sie als Madchen, Berufsarbeiterinnen oder als
zukiinftige Hausfraunen und Miitter eine Menschheitsaufgabe
zu erfiillen haben.

Die Kurse umfassen in der Regel: a) theoretische und
praktische hauswirtschaftliche Arbeiten: Kochen, Putzen,
Waschen ete.; b) hausliche Krankenpflege mit praktischen
Ubungen; e¢) Besprechungsstunden iiber ethische Fragen, mit
einleitenden Referaten der Lehrerinnen oder Schiilerinnen, freie
Aussprache; d) Biirgerkunde oder Erziehungsfragen; e) Ein-
fithrung in Abschnitte der Geschichte oder Literatur; f) Hand-
fertigkeit und Handarbeiten.

Das Kursgeld betriagt Fr. 360.— fiir einen dreimonailichen
Kurs, es kann aber, wenn notig, reduziert werden. (Zwei Frei-
platze stehen zur Verfiigung.)

2. Ferienkurse fiir Mddchen.

Casoja steht das ganze Jahr Miadchen vom 16. Altersjahr
an fiir ihre Ferienzeit offen. Von Anfang Juli bis Ende August
finden Ferienkurse statt. Sie sollen M#dchen neben korper-
licher Erholung geistice Anregung bieten. Die Kurse dauern
eine Woche. Die Midchen besorgen die Hausgeschifte mit
einer hauswirtschaftlichen Leiterin. In den Ferienkursen wer-
den nur Midchen aufgenommen, die die Kurse regelmiBig
besuchen wollen.

*

Die Hebammenkurse finden statt im Kantonalen
Frauenspital in Chur. Aufnahmealter: 20—32 Jahre. Kurs-
dauer sechs Monate. Lehrgeld Fr. 400.—.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Aargau.

Allgemeines. Die jungen Midchen empfangen ihre
Gymnasialbildung gemeinsam mit den Knaben an der
entsprechenden Abteilung der Kantonsschule in Aarau, ebenso
die Ausbildung fiir den kaufméidnnischen Beruf an der
gemischten Handelsabteilung der Kantonsschule.
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Die Primarlehrerinnen haben eine gesonderte Auns-
bildungsstitte im Lehrerinnenseminar in Aarau, dem eine
Abteilung fiir allgemeine Fortbildung im sogenannten
Tochterinstitut einverleibt ist.

Die Arbeitslehrerinnen werden in besondern Kur-
sen ausgebildet. Fiir Primar- und Arbeitslehrerinnen besteht
iiberdies ein von der Kulturgesellschaft des Bezirkes Aarau
eingerichteter freiwilliger Erginzungskurs, der die Teilnehme-
rinnen zur Erteiluing hauswirtschaftlichen Unter-
richts vorbereiten und befihigen soll (Dauer 6 Monate).

A. Die Haushaltungsschulen.
Die kantonale landwirtschaftliche Haushaltungsschule in Brugg.

Allgemeines. Die Haushaltungsschule wurde der land-
wirtschaftlichen Schule angegliedert und benutzt zum Teil die
gleichen Riaumlichkeiten. Sie untersteht auch der gleichen
Leitung.

Als Aufsichtsbehorde amtet, erginzt durch zwei Damen,
die Aufsichtskommission der Ilandwirtschaftlichen Winter-
schule.

Organisation. Die landwirtschaftliche Haushaltungs-
schule Brugg verfolgt den Zweck, erwachsene Tochter des
Kantons Aargan, auch aus andern Kantonen, durch praktische
und theoretische Unterweisung zur Fithrung eines einfachen
bauerlichen Haushaltes heranzubilden. Zu diesem Zwecke
werden jeweilen im Laufe des Semmers in den Lokalititen der
landwirtschaftlichen Winter- und Haushaltungsschule Brugg
zwei Haushaltungskurse von je 10 Wochen Dauer abgehalten.
Die beiden Kurse dauern von April bis Juni, Juli bis September.
Aufgenommen werden nur Tochter, weleche wenigstens 17 Jahre
alt, korperlich und geistig fiir eine erfolgreiche Teilnahme
am Unterrichte befihigt, im Besitze eines tadellosen Leu-
mundes sind und befriedigende Schulzeugnisse (gefordert wird
die erfolgreiche Absolvierung einer guten Primarschule) vor-
weisen konnen.

Der Unterricht ist unentgeltlich. Fiir Verpflegung und
Logis, einschliefflich Wische, haben die Schiilerinnen beim
Eintritt ein Kursgeld von Fr. 175.— zu bezahlen. Wenig be-
mittelte Schiilerinnen koénnen sich um Stipendien bewerben.

Der Unterricht an der landwirtschaftlichen Haushal-
tungssehule ist praktisch und theoretisch. Er erstreckt sich
auf folgende Gegenstiinde: 1. Kochen und Kochtheorie. 2. Nah-
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rungsmittellehre und Ernahrungslehre. 3. Haushaltungskunde.
4. Handarbeiten. 5. Buchfithrung. 6. Garten-, Gemiise- und
Zwergobstbau. 7. Obstverwertung. 8. Tierhaltung (Gefliigel-
und Schweinezucht.) 9. Gesundheitslehre und h#usliche Kran-
ken- und Kinderpflege. 10. Gesang.

Zur Durchfithrung des Unterrichts stehen die Gebdulich-
keiten, die Einrichtungen und der Garten der landwirtschaft-
lichen Winter- und Haushaltungsschule zur Verfiigung. Die
praktischen Arbeiten in Haus, Garten, Waschkiiche u. s. w.
werden von den Tochtern unter Anleitung der Lehrerinnen
selbst besorgt. Der Unterricht (sowohl praktisch wie theore-
tisch) wird durch patentierte Lehrkrifte (Haushaltungslehre-
rinnen, Landwirtschaftslehrer, Gemiisebaulehrer) erteilt.

Die Haushaltungsschule in Lenzburg.

Fiir Interne und Externe. Gegriindet 1920 vom Schwei-
zerischen gemeinniitzicen Frauenverein.

In Kursen von Halbjahresdauer.stellt sich die
Schule die Aufgabe, junge Midchen unter methodischer An-
leitung in die verschiedenen Gebiete der Hauswirtschaft ein-
zufithren und ihnen Lust und Liebe zur Pflege einer geord-
neten Hiuslichkeit zu wecken.

Die Kurse beginnen je Anfang Mai und Anfang November
und schlieBen zirka 20. Oktober bezichungsweise 20. April. Bei
AbschluB werden den Schiilerinnen Zeugnisse ausgestellt.

Lehrplan: a) Theoretische Ficher: Deutsech; Fran-
zosisch; Buchfithrung; Gesundheitslehre; Gesetzeskunde; Haus-
haltungskunde und Nahrungsmittellehre; Gartenbaukunde;
Materialkunde; Hauswirtschaftslehre; Gesang. — b) Prak-
tische Ficher: 1. Die Kiiche der guten einfachen biirger-
lichen Familie. 2. Das Tischdecken des Alltags und bei fest-
lichen Gelegenheiten und das Servieren und Tranchieren bei
Tisch und in der Kiiche. 3. Aufriumungs- und Reinigungs-
arbeiten im Haushalt. 4. Gartenbau. 5. Handarbheiten.

Kursgeld: Fr. 120.— monatlich. An diirftige Schiilerinnen
konnen Stipendien verabfolgt werden.

Die Haushaltungs- und Dienstbotenschule Bremgarten.

Gegriindet 1908. — Die Schule hat den Zweck, jungen
Miadehen griindliche und praktische Anleitung in allen hiius-
lichen Arbeiten zu geben und ist zugleich Berufsschule fiir
Midchen, die den Diengthotenstand ergreifen wollen. Kine
praktisch und theoretische gebildete Vorsteherin leitet mit
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den notigen Hilfslehrerinnen die Schule. Die Oberaufsicht
fithrt das Komitee der Haushaltungs- und Dienstbotenschule.

Der praktische Unterrieht umfaBt: 1. Einfache
und biirgerliche Kiiche, Dorren, Konservieren von Obst und
Gemiisen. — 2. Handarbeiten, vor allem Flicken; das Zu-
schneiden und Anfertigen von einfacher Wische und Klei-
dungsstiicken. — 3. Waschen und Glitten. — 4. Anpflanzen
und Instandhaltung des Gartens. — 5. Reinhaltung sdmt-
licher Raumlichkeiten, sowie Besorgung aller in einemn Haus-
halte vorkommenden Arbeiten. — 6. Hiusliche Kranken-
pflege.

Der theoretische Unterricht erstreckt sich auf
folgende Ficher: 1. Haushaltungskunde. — 2. Erndhrungs-
und Nahrungsmittellehre. — 3. Gesundheitslehre, hiusliche
Kranken- und Kinderpflege (praktische Ubungen). — 4. An-
leitung zur Fiihrung eines Haushaltungsbuehes und Korrespon-
denzen.

Der Kurs dauert fiinf Monate. Es werden jihrlich zwel
Kurse abgehalten; der eine beginnt im Frithjahr (Mirz), der
andere im Herbst (September).

Kursgeld (Kost, Logis und Wiasche inbegriffen): Fr. 250.—.
— Stellenvermittlung.

B. Die Schweizerische Gartenbauschule fiir Tdchter
in Niederlenz.

(Internat), ist, wie die Haushaltungsschule in ILenzburg, eine
Griindung des Schweizerischen gemeinniitzigen Frauenvereins.
Sie besteht seit 1906 und will zu diesem Zwecke geeignete
junge Miadechen zu Berufsgiirtnerinnen heranbilden und diese
auch vorbereiten fiir den Unterricht an Schiilergirten. Ferner
bietet sie Franen und Midchen Gelegenheit, sich in Jahres-
und Halbjahreskursen soviel KXenntnisse anzueignen, um
eigenen Besitz bewirtschaften zu konnen.

Erster Kurs,

Berufskurs genannt, ist notwendig zur Erlangung des
staatlichen Diploms. Beginn des Kurses: 1. April. Dauer:
zwei Jahre. Aufnahmebedingungen: Mindestens zuriickge-
legtes 16. Altersjahr; Absolvierung der Sekundarschule oder
dieser entsprechenden Schulbildung; #rztliches Zeugnis. Das
erste Jahr endigt mit einer Priifung, welche von einer eigens
hiefiir bestimmten Priifungskommission ahgenommen wird.
Zum Abschlufl erhalten die Kursteilnehmerinnen ein Zeugnis
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als Ausweis iiber ihre Leistungen. Die mit Erfolg bestandene
Priifung berechtigt zur Fortsetzung des Kurses.

Nach Absolvierung der beiden Kurse folgt sechsmonat-
liches Praktikum in einer Handelsgirtnerei. Hierauf Diplo-
mierung.

Zweiter Kurs,

Jahreskurs; dieser entspricht dem ersten Jahr des Be-
rufskurses und ist auch dazu bestimmt, Frauen und Tochter
mit der Arbeit im Hausgarten vertraut zn mmachen und dient
zugleich als Vorbereitungskurs. Die Aufnahmebedingungen
sind dieselben wie fiir den Berufskurs. Den Teilnehmerinnen
wird am SchluB des Kurses ein Zeugnis ausgestellt. Diejeni-
gen Teilnehmerinnen, die beabsichtigen, das zweite Jahr des
Berufskurses mitzumachen, haben oben genannte Priifung zu
bestehen.

Lehrplan erstes Jahr. Der Unterricht umfaBt:
A. Praktischer Teil: Gemiiceban; Blumenzueht; Beerenkultur;
Binderei; Konservieren. — B. Theoretischer Teil: Gemiise-
bau; Blumenzucht; Diingerlehre; Pflanzenkrankheiten; Obst-
bau, Feldobstbau; Gartengestaltung. — C. Allgemeine Ficher:
Chemie, Gesundheitslehre, Gesang. AuBerdem finden gréBiere
und kleinere Ausflige mit Besichtigung von Anlagen und
Gartnereien statt. Diese Exkursionen sind obligatorisch.

Lehrplan zweites Jahr. A. Praktischer Teil:
Blumenzucht; Gemiisebau; Obstbau; Beerenkultur; Geholz-
kunde; Landschaftsgirtnerei; Binderei; Pflanzenkrankheiten;
Diingungsversuche. — B. Theoretischer Teil: Allgemeine
Botanik; Blumenzucht; Geholzkunde; Obsthan; Zwergobsthau;
Gartengestaltung; Planzeichnen. — (C. Allgemeine Féacher:
Methodik; Chemie; Buchfiihrung und Gesetzeskunde; Betriebs-
lehre; Gesang; Exkursionen. Am Schlull dieses Kurses findet
jeweilen im Mirz ein theoretisches und praktisches HKxamen
statt (schriftlich und miindlich) unter Leitung staatlicher Ex-
perten.

Allgemeine Bestimmungen. Die Schule steht
unter der Leitung einer Vorsteherin und eines praktisch und
theoretisch ausgebildeten Gartenbaulehrers. Sie werden von
einer Hausbeamtin und einer Gartenbaulehrerin in ihrer Ar-
beit unterstiitzt. Verschiedene Ficher werden von auswirtigen,
tiichtigen Lehrkriften erteilt. Die Oberaufsicht fithrt die von
der Jahresversammlung aus der Mitte des Schweizerischen
gemeinniitzigen Frauenvereins gewihlte Aufsichtskommission.
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Das Kursgeld betriagt fiir Schweizerinnen: Erstes Jahr,
mit Kost, Logis und Unterricht in den ersten zwdolf Monaten
Fr. 1600.—; zweites Jahr, mit Kost, Logis und Unterricht Fr.
1500.— im Jahre. Auslanderinnen bLezahlen Fr. 1900.— im
Jahre. Stipendien werden an Hand geniigender Ausweise er-
teilt, aber nur fiir den Kurs der Berufsgirtnerinnen.

C. Die kantonale Frauenarbeitsschule in Aarau

ist eine Abteilung der kantonalen Gewerbeschule. Sie ist in
Lehrateliers und in Spezialkurse gegliedert. Der Hauptzweck
ist die praktische Ausbildung fiir Kleidermachen und fiir WeiB3-
nihen, teils fiir berufliche, teils fiir hauswirtschaftliche Be-
diirfnisse. Daneben wird aber auch der neuzeitlichen Rich-
tung im Sticken und Kleiderdekor Rechnung getragen.

a) Abteilung Damenschneiderei.

Zweck: Der Lehrkurs hat in erster Linie die Aufgabe,
tiichtige Arbeiterinnen fiir die Damenschneiderei heranzu-
bilden, damit sie ihren Beruf selbstindig ausiiben konnen.
Dauer des Lehrkurses: drei Jahre. Kintritt: Anfang Sommer-
semester und Anfang Wintersemester. Eintrittsalter: zuriick-
gelegtes 15. Lebensjahr.

Lehrplan. Der Unterricht zerfiallf in drei Teile:
A. Praktischer Atelierunterricht. B. Fachtheoretischer Unter-
richt. C. Allgemeiner Unterricht.

A.Praktischer Atelierunterricecht. I. Lehrjahr,
36 Stunden per Woche: Ubungsstiick im Maschinennihen, mit
Anleitung zur Behandlung der Nihmaschinen. Zuschneiden
und Anfertigen von einfachen Kleidungsstiicken. Ausfithrung
von Hilfsarbeiten. Ausfithrung verschiedener Flickarbeiten.
— 1II. Lehrjahr, 36 Stunden per Woche: Umindern von Klei-
dern. Zuschneiden und Anfertigen von Blousen, Jupes und
einfachen Kleidern. — 1III. Lehrjahr, 36 Stunden per Woche:
Anfertigen von Damen- und Kinderkleidern, Jaquettes, Min-
teln, Pelerines ete. (Abhformen, Zuschneiden und Anprobieren).
Ausschmiicken.

B. Fachtheoretischer Unterricht. I Lehrjahr,
2 Stunden per Woche: MafBnehmen, Zeichnen von Grundfor-
men. — II. Lehrjahr, 2 Stunden per Woche: Zeichnen von
Ableitungen an Hand der Grundformen (nach Modebildern).
— III. Lehrjahr: Materialkunde. Stoff- und Kostenberech-
nungen.
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C.Allgemeine Hilfsfiacher. I. Lehrjahr (I. Klasse):
1. Geschiftsaufsitze und Korrespondenz eine Stunde. 2. Rech-
nen und Rechnungsfithrung eine Stunde. 3. Zeichnen: Frei-
handzeichnen, ornamentale Formen, Anwendungen in prakti-
scher Ausfiihrung drei Stunden. — II. Lehrjahr (II. Klasse):
1. Geschaftsaufsatz eine Stunde. 2. Rechnungs- und Buchfiih-
rung (Buchfithrung eines Konfektionsgeschiftes) anderthalb
Stunden. 3. Zeichnen: Vergrofern und Verkleinern, Kolo-
rieren, Ausfiithrung von Scehmuckforinen fiir Garnituren, Stik-
kereien ete., drei Stunden. — III. Lehrjahr (ITI. Klasse):
1. Geschiftskorrespondenz ecine Stunde per Woche. 2. Buch-
fithrung, selbstindiges Beispiel, anderthalb Stunden per Woche.
3. Zeichnen (wie bei II).

Lehrlingspriifungen: Die Schiilerinnen haben am
SchluB der Lehrzeit die kantonale Lehrlingspriifung zu ma-
chen; ohne deren Bestehen wird kein Schulzeugnis verabfolgt.

Kosten; Stipendien: a)Die Schiilerinnen zahlen ohne
Ausnahme beim Eintritt ein Haftgeld von Fr. 5—, welches
nur bei vollstandiger Absolvierung der Lehrzeit zuriickerstattet
wird. b) Fiir jedes Halbjahr ist ein Kurs- und Materialgeld
von Fr. 12.— zu entrichten. Unbemittelte Schiilerinnen kénnen
von demselben ganz oder teilweise dispensiert werden. — Un-
bemittelte fleiBige Schiilerinnen konnen Staatsstipendien bis
auf Fr. 200.— per Jahr erhalten.

Hospitantinnen: Hospitantinnen kénnen nur aufge-
nommen werden, wenn Platz vorhanden ist Sie haben kein
Anrecht auf vermehrte Anweisung und haben sich den Regeln
der Schule zu unterziehen und den Unterricht regelmiBig zu
besuchen. Unter dem Besuch von wenigstens einem Viertel-
jahr wird keine Hospitantin aufgenommen. Hospitantinnen,
die fiir eigenen Bedarf arbeiten, zahlen per Vierteljahr Fr.
70.—; Hospitantinnen, die ausschlieBlich fiir das Atelier ar-
beiten, zahlen per Vierteljahr Fr. 20.—. Tiir Unbemittelte nach
Ubereinkunft.

b ). Abteilung Lingerie
(Lehrwerkstitte mit Kundenarbeit).

Dauer des Lehrkurses: zweieinhalb Jahre. Eintritt: An-
fang Sommersemester und Anfang Wintersemester. Kintritts-
alter: zuriickgelegtes 15. Lebensjahr.

Lehrplan. Der Unterricht zerfillt in drei Teile: A.

Praktischer Atelierunterricht. B. Fachtheoretischer Unter-
richt. C. Allgemeiner Unterricht.
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A. Praktischer Atelierunterricht, I. Lehrjahr
(I. Klasse), 32 Stunden per Woche: Handnihen. Maschinen-
nihen mit Anleitung zur Behandlung der Nihmaschine, Schiir-
zen zu eigenem Gebrauch auf Kosten der Schiilerinnen, und
Steppfalteniibungsstiick auf Kosten der Schiilerinnen. Anfer-
tigen von Tisch- und Bettwische, Hohlsiume, Damen- und
Kinderwische, Hilfsarheiten fiir die dltern Schiilerinnen, Flik-
ken und Uméndern. — II. Lehrjahr (IL. Klasse), 32 Stunden
per Woche: Anferticen von verschiedenen Untertaillen fiir den
eigenen Bedarf. Zuschneiden und Anfertigen von Kunden-
arbeit: Feine Damenwische nach MafBl, Herrenwiische, Kinder-
wiasche, Bettwiasche., — III. Lehrjahr (III. Klasse), 32 Stun-
den per Woche: Wiederholungen aus dem Programm der II.
Klasse, dazu Blusen, Sport- und Luxuswische. Selbstindig-
keitsproben an Gegenstinden fiir den eigenen Bedarf; gegen-
seitiges Anproben. Glitten.

B. Fachtheoretischer Unterricht: a) Schnitt-
musterzeichnen; b) Berufskenntnisse.

C. Allgemeiner Unterrieht; I, II. und IIIL. Lehr-
jahr (I., II. und III. Klasse): 1. Geschiftsaufsatz und Kor-
respondenz (eine Stunde). — 2. Rechnen und Buchfithrung (zwei
bis drei Stunden). — 3. Zeichnen und Sticken (vier Stunden).
Einfaches, geometrisches Zeichnen; geometrische Konstruktio-
nen mit MaBeintragungen. Freihandzeichnen, ornamentale
Formen. Naturstudien. Im Zeichnen konnen auf Wunseh der
Abteilungsvorsteherin Entwiirfe zum Schmiicken von Kunden-
arbeiten angefertigt werden.

Lehrlingsprifungen: wie Abteilang Da-
menschneiderei.

Kosten; Stipendien: wie Abteilung Damen-
schneiderei.

Hospitantinnen: wie Abteilung Damen-

schneiderei.
*

Von der Frauenarbeitsschule veranstaltete Spezial-
kurse sind:

1. Der Zuschneidekurs fiir Schneiderinnen. Eintrittsbe-
dingung: Beendigte Lehrzeit. Kursdauer sieben Wo-
chen. Unterrichtszeit sieben bis acht Stunden, inklusive
Theorie an vier nacheinanderfolgenden Tagen in der
Woche. — Kursgeld: Fr. 25—. Ausweis iiber das Be-
stehen des Kurses.
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2. Der Spezialkurs fir Kleidermachen fiir den Hausgebrauch
fir Schiilerinnen mit zuriickgelegtem 16. Altersjahr.

Dauer des Kurses: Je nach Schulquartal 2—3 Monate,
pro Woche fiinf halbe Tage a vier Stunden. Kursgeld
Fr. 45.—. Auswiirtige Kursteilnehmerinnen konnen
Ganztagkurse beniitzen und bezahlen hiefiir Fr. 70.—.
Fir Schiilerinnen, die einen zweiten Kurs besuchen, be-
tragt das Kursgeld Fr. 40.—.

3. Der Spezialkurs fiir Weifindhen fiir den Hausgebrauch.
Dauer und Kursgeld wie sub 2.

Uberdies werden Kurse fiir Kunststicken gefiihrt- Auch
-ist der Frauenarbeitsschule der Fachunterricht fiir die weib-
lichen Berufe der Lehrtochter in Meisterlehre iibertragen.
Lehrplane dafiir sind nicht vorhanden.

D. Die Ausbildung zur Wochen-, Sduglings- und Krankenpfiege.
Hebammenkurse.

Fiir die Wochen- und Siuglingspflege be-
steht

Das Kinderheim des Samaritervereins Aarau (Dr.Jenny).})

Ausbildungszeit zwei Jahre, wovon 13 Monate Siduglings-
pflege im Kinderheim, drei Monate Wochenpflege im Frauen-
spital Basel, acht Moconate Privatpflege unter Aufsicht der
Schule. — Eintrittsalter 20 bis 27 Jahre. Erforderlich sind
ferner hauswirtschaftliche Kenntnisse. — Kursgeld (volle
Verpflegung und Wische inbegriffen): Fr. 1120.—. In Privat-
pflege etwa Fr. 100.— Gehalt pro Monat.

Krankenpflegerinnen und Hebammen werden
ausgebildet in der

Kantonalen Krankenanstalt in Aarau.
a) Krankenpflegerinnen.

Von 1892 bis 1906 nur praktische Ausbildung von Schii-
lerinnen, von 1907 an auch theoretische. Nach drei Jahren
befriedigender Arbeit wird ein Diplom verabreicht.

b) Hebammenkurse.

Lehrzeit zirka neun Monate. Kintrittsalter zwischen 20
und 25 Jahren; Lehrgeld fiir Teilnechmerinnen, die den Kurs

1) Anerkannt vom Schweizerischen Wochen- und Siuglingspflegerinnenbund.
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von sich aus besuchen, Fr. 500.—; fiir diejenigen, die von Ge-
meinden geschickt werden, Fr. 350.—.
*

Dem Irrenpflege - Personal der staatlichen Heil-
und Pflegeanstalt Konigsfelden werden Lehrkurse erteilt, nach-
dem es sich widhrend eines Jahres praktisch im Irrenpflege-
Dienst geiibt und nachdem es einen Krankenpflegekurs oder
Samariterkurs auBlerhalb der Anstalt absolviert hat. Dauer
des theoretischen Kurses ein Vierteljahr. Nachher zweijihrige
Praxis in der Anstalt zur Erlangung eines Diploms.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Thurgau.

Allgemeines. Fir die Gymnasialausbildung
der Midchen kommt die entsprechende Abteilung der Kantons-
schule in Frauenfeld in Betracht, fiir die kaufmannische
Aunsbildung die Handelsschule der Kantonsschule. Die
Primarlehrerinnen werden gemeinsam mit den Leh-
rern im Seminar Kreuzlingen ausgebildet. Staatliche A r-
beitslehrerinnenkurse werden nach Bedarf (meist
alle drei Jahre) durchgefithrt, ebenso Kurse zur Ausbildung
von Lehrerinnen an Tochterfortbildungs-
schulen.

A. Haushaltungs- und Frauenschulen.
Die kantonale bauerliche Haushaltungsschule Arenenberg.

Einrichtung. Der hauswirtschaftliche Kurs danert
vier Monate und wird im Sommerhalbjahr abgehalten. Der
praktische und theoretische Unterricht erstreckt sich mnach
MaBgabe des Lehrplanes iiber alle Hausgeschiifte, wie sie in -
einem béauerlichen Betriebe vorkommen. Es sollen daher die
Tochter auBer im Kochen, Nihen, Waschen und Glitten auch
im Garten- und Gemiisebau. in der Gefliigel- und Schweinehal-
tung unterrichtet werden. Fiir den Unterricht stehen die Ein-
richtungen der landwirtschaftlichen Winterschule, sowie Gar-
ten, Gefliigel- und Schweinehaltung des Gutshetriebes zur Ver-
fligung. Die Schiilerinnen werden in der Anstalt untergebracht
und verpflegt.

Aufnahmebedingungen. Zur Aufnahme ist das
zuriickgelegte 17. Altersjahr erforderlich, ferner ein Ausweis
iiber geniigende Schulbildung (gutes Primar- oder Sekundar-
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schulzeugnis), ein guter Leumund und ein befriedigender Ge-
sundheitszustand.

Verpflegung; Kostgeld; Stipendien. Die Ver-
pflegung der Schiilerinnen erfolgt im Konvikt der Lehranstalt.
Als Kostgeld ist ein Betrag von Fr. 240.— zu entrichten. —
Wenig bemittelten, aber tiichtigen thurgauischen Schiilerinnen
kann es teilweise erlassen werden.

Unterrichtsplan. A. Praktischer Unterricht: 1. Ko-
chen und Kiichendienst; 2. Bretbacken; 3. Hausarbeit; 4. Be:
handlung der Wische; 5. Handarbeiten; 6. Gemiisebau; 7. Ge-
fligelhaltung. — B. Theoretischer Unterricht: 1. Haushal-
tungskunde; 2. Kochtheorie; 3. Erndhrungslehre; 4. Gesund-
heitslebre, Kinder- und Krankenpflege; 5. Garten- und Ge-
miisebau; 6. Gefliigel- und Sehweinehaltung; 7. landwirtschaft-
liche Betriebslehre; 8. Buchfithrung; 9. Gesang. (Programm
vom 6. Februar 1925.)

Die Thurgauische Haushaltungsschule SchloB Hauptwil.

Die thurgauische Haushaltungsschule, Eigentum der thur-
gauischen gemeinnitzigen Gesellschaft, hat den Zweck, junge
Miédchen, weleche mindestens 16 Jahre 2lt sind, durch griind-
lichen Unterricht zur rationellen Fithrung eines einfachen
Haushaltes zu befdhigen, sei es im EKliernhause, im eigenen
Heim, oder in dienender Stellung.

Jahrlich zwei Kurse: Mai bis Oktober, November bis
April. -

Kursgeld Fr.400.— fiir Thurgauerinnen. Fremdsprachige
Tochter bezahlen einen Zuschlag von Fr. 50— — Ginzlich
unbemittelten Schiilerinnen kann nach erfolgtem Ausweis iiber
die Vermogensverhiltnisse das Kursgeld teilweise oder ganz
erlassen werden.

Die Unterrichtsfacher sind: a) Haushaltungs-
kunde, Kochen, Backen unter Beriicksichtigung zeitgemiBer
Gerichte, Belehrung iiber den Wert der Nahrungsmittel und
ihre Aufbewahrung; Reinhalten des Hauses, der Zimmer und
Betten; Waschen und Biigeln; Behandlung und Aufbewahrung
des Weiflzeuges und der Kleider. — b) Garten- und Gemiise-
bau und Gefliigelznecht. — ¢) Weibliche Handarbeiten: Strik-
ken, Flicken, Hand- und Maschinennihen, Anleitung zur ein-
fachen, gefilligen Garnitur von Schiirzen, Blusen und Kinder-
kleidehen in Handarbeit; Kleidermachen bis zur selbstiandigen
Anfertigung eines einfachen Kleides. — d) Fortbildungs-
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ficher: Passende, auf weibliche Bildung gerichtete Lektiire;
Briefschreiben; Rechnen, Buchhaltung, Gesundheitslehre und
Krankenpflege; (Gesang.

Die Frauenschule ,,Heim*, Neukirch a. d. Thur (Privat).

Die Frauenschule ,,Heim* soll in einfachem, familienihn-
lichem Zusammenleben jungen Midchen einen gesunden Auf-
enthalt bieten zu allgemeiner und hauswirtschaftlicher Bil-
dung. Die gemeinsame Arbeit in Haus und Garten und das
Zusammenleben der Hausgenossen sollen die Grundlage bildep
fiir die Bestrebungen des Heims, jungen Midehen in ihrer
Entwicklung Hilfe zu leisten. Das Ziel des Zusammenlebens
ist die Vorbereitung auf den Frauen- und Mutterberuf.

Das Heim nimmt 16 bis 18 Schiilerinnen von 17 Jahren an
auf und ein paar Kinder verschiedenen Alters.

Der Unterricht, der sich moglichst nach den Bediirfaissen
der Schiilerinnen richtet, umfaf3t in der Regel folgende FFicher:
a) Alle praktischen Arbeiten, die im einfachen Haushalte ver-
kommen, mit EinschluBl von Kinderpflege und Krankenpflege,
Gartenbau, Handarbeit und Handfertigkeit. b) Haushaltungs-
fragen, Gesundheitslehre und Ernahrungslehre, einfache Buch-
fihrung und Rechnen. ¢) Erziehungsfragen, die Aufgaben der
Frau im privaten und biirgerlichen Leben. d) Lebens- und
Kulturbilder aus der Gegenwart und Geschichte. Lesen guter
Biicher. ¢) Turnen, einfaches Singen.

Die Schule steht offen: 1. Fiir einen sechsmonatlichen
Kurs vom April bis Oktober. 2. Fiir einen fiinfmonatlichen
Kurs vomm November bis Mirz. Miadchen, die sich nicht so
lange frei machen konnen, werden auch fiir vier, respektive
drei Monate aufgenommen. 3. Fiir Midchen und Fraunen als
Feriengiste. Diese helfen teilweise bei der Hausarbeit und
nehmen nach Belieben an den Stunden teil. 4. Fiir Ferien-
kurse, Tagungen und #hnliche Bestrebungen.

Das Kursgeld betrigt Fr. 80.— bis Fr. 90.— per Monat.
Wo notig, kann es reduziert oder ganz erlassen werden. —
Feriengiste bezahlen Fr. 3.50 bis Fr. 4— pro Tag.

Das ,,Heimetli“ in Ober-Sommeri (Privat).

Das ,Heimetli* wurde 1920 gegriindet und hat zum
Ziweck:
A. Unbemittelten Kindern, die aus irgend einem Grunde
nicht zu Hause auferzogen werden konnen, eine Heimat
zu bieten.
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B. Jungen Midchen, die nicht iiber viel Mittel verfiigen,
eine griindliche, hauswirtschaftliche Ausbildung zu ver-
mitteln, und sie zugleich zu einer vertieften Lebensauf-
fassung zu fiithren.

C. Korperlich gebrechlichen, geistig normalen Midehen
durch Maschinenstricken und durch verstiandnisvolle
Hilfe Arbeit und Heim zu verschaffen.

Das , Heimetli“ arbeitet auf gemeinniitziger Basis; das
Defizit wird durch die Leiterinnen gedecki.

*

B. Kurse fiir Kinder- und Krankenpflege.

a) Kurse fiir Kinderpflege finden statt:

Im Kinderheim ,Heimetli* (siehe oben), sechs oder
zwolf Monate;

im Thurgauischen Kinderheim Romanshorn, sechs
oder zwolf Monate.

b) Kurse fiir Irrenpflege bestehen an der kantonalen
Irrenanstalt Miinsterlingen.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Tessin.

Allgemeines. Die jungen Midchen im Kanton Tessin
erhalten ihre Mittelschulbildung entweder am kanto-
nalen Gymnasium in Lugano mit humanistischer und techni-
scher Abteilung fiir Knaben und Midchen oder an einer der
technisch-humanistischen Fiinfjahrschulen (Scuola teenica-
letteraria quinquennale) fiir Knaben und Midchen in Bellin-
zona, Biasea, Locarno und Mendrisio, nur fiir Midchen in Lo-
carno und Lugano. Der AbschluB dieser Bildung geschieht
fiir beide Geschlechter am kantonalen Lyceum in Lugano, das
auf die Universitit und die technische Hochschule vorbereitet.

Die Primarlehrerinnen werden ausgebildet an der
Scuola normale in_ Loecarno und an den privaten Tochter-
instituten Santa Maria in Bellinzona und Santa Caterina in
Locarno.

Die Scuola pedagogica, dem Liceo cantonale in Lugano an-
gegliedert, bildet aus: Lehrer und Lehrerinnen fiir das
Gymnasium, die teechnischen Schulen und die
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obern Primarschulen (Scuole maggiori). Das Diplom
als Lehrerin der modernen Sprachen wird durch
besondere Priifungen an der Scuola cantonale di Commercio
in Bellinzona erlangt. Ausbildungsgelegenheit im Privat-
institut Santa Maria in Bellinzona.

Haushaltungs- und Arbeitslehrerinnen-
ausbildung an den Scuole professionali femminili in Bel-
linzona, Locarno und Lugano, ebenso an den privaten Institu-
ten Santa Maria in Bellinzona und Santa Caterina in Locarno.

Aushildung von Kindergidrtnerinnen in periodi-
schen, mindestens neun Monate dauernden Kursen und im
Institut Santa Maria in Bellinzona.

Die kaunfmiannische Berufsbildung geschieht
fiir Knaben und Midchen an der Scuola cantonale di Coni-
mercio in Bellinzona, fiir die M#dchen iiberdies an den Mad-
chenhandelsschulen von Bellinzona (Abteilung der Scuola pro-
fessionale), Biasca, Locarno und Lugano, und an der gewerh-
lichen Handelsschule in Chiasso. KEine private Midchen-
handelsschule besteht am Institut Santa Maria in Bellinzona.

Uberdies kommt als Aushildungsstitte in Betracht die
Schule fiir gewerbliches und kunstgewerbliches
Zeichnen (Scuola professionale di disegno), Abteilung der
Scuola d’ arti e mestieri in Lugano (fiir Knaben und Madchen),
an der auch das kantonale Zeichenlehrer-Patent erworben
werden Kkann.

Die Scuole Professionali femmuinili.

Allgemeines. Die Gewerbeschulen fiir junge Midchen
sind eingerichtet auf Grund des Artikels 41 des Gesetzes fiir
den beruflichen Unterricht vom 28. September 1914. Sie sind
Frauenarbeits- und HHaushaltungsschulen. Es bestehen die
nachfolgenden offentlichen (stiadtischen) Anstalten:

1. Scuola Professionale femminile Bellinzona.

Zwei Abteilungen: Corsi professionali und Corsi liberi.
Letztere bestehen fiir solche Schiilerinnen, die ohne eigent-
lichen Berufszweck sich in den verschiedenen Zweigen weib-
licher Arbeit oder auch allgemein fortbilden wollen. Die
Corsi professionali numfassen die Schulen fiir WeiBlnihen und
Damenschneiderei und den Haushaltungskurs. — Dauer der
WeiBlndah- und Damenschneidereischule: drei Jahreskurse.
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Der sus einem freien Kurs durch BeschluB vom 30. Oktober
1927 in eine berufliche Abteilung umgewandelte Haushaltungs-
kurs ist von viereinhalbmonatlicher Dauer (zwei Kurse a 20
bis 25 Schiillerinnen pro Jahr).

Aufnahmealter fiir alle Abhteilungen: erfiilltes 14. Alters-
jahr., — Sechulgeld. a) Weilinih- und Damenschneiderei-
schule: Der Unterricht ist unentgeltlich fiir in Bellinzona
ansiassige Schiilerinnen; Auswirtige bezahlen Fr. 35.— pro
Jahr. b) Haushaltungsschule: Schulgeld fiir in Bellinzona an-
sissige Schiilerinnen Fr. 20.—, fiir Auswirtige das Doppelte;
dazu Fr. 1.— fiir das Mittagessen. c¢) Corsi liberi: Fr. 10.—
jahrlich plus Fr. 2.50 pro Unterrichisfach fiir in Bellinzona
wohnende Schiilerinnen, Fr. 35.— jahrlich plus Fr. 10.— pro
Unterrichtsfach fiir Auswirtige.

Lehrlingspriifung am Ende des dritten Lehrjahres
(fiir die Sechiilerinnen der WeiBlnih- und Damenschneiderei-
schuie).

Lehrgegenstinde. a) Weilnih- und Damenschnei-
dereischule: Italienisch; Rechnen und Geometrie; Buchfiih-
rung; Franzosisch; Hygiene; Hauswirtschaft und Kochen;
theoretischer und praktischer Unterricht der Damenschnei-
derei- und WeiBndahabteilung; Flicken: gewerbliches Zeichnen:
Glatten (Reglement vom 18. Januar 1923). — b) Haushal-
tungsschule: Elementarer Haushaltungsunterricht: Damen-
schneiderei; Herrenschneiderei; WeiBnidhen; theoretische
und praktische Haunswirtschaft; Flicken; Glitten (insgesamt
33 Wochenstunden). Nach festgesetztem, fiir alle Schiilerinnen
obligatorischem Programm.

2. Scuola Professionale femminile Biasca.

Wie Bellinzona, jedoch ohne Haushaltungssechule.

3. Scuola Professionale femminile Locarno.

Im allgemeinen wie Bellinzona.

4. Scuola Professionale femminile Lugano.

Diese Schule ist starker ausgebaut, als die bereits er-
wiahnten Anstalten, dadurch, daB sie sich in eine gewerbliche
und eine Handelsabteilung gliedert. Die gewerbliche Ab-
teilung umfafBt: a) Die Schule der Lehrtochter fiir Wei-
nihen wund Damenschneiderei, mit einem Vorkurs; b) die
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Normalkurse fiir WeiBnihen und Damenschneiderei; c¢) die
speziellen Handarbeits- und Haushaltungskurse (eventuell auch
Abendkurse).

Eintrittsalter fiir die gewerbliche Abteilung: a) Fiir
den Vorkurs der Schule fiir WeiBnihen und Damenschneiderei
erfiillltes 13. Altersjahr; fiir die eigentlichen Kurse erfiilltes
14. Altersjahr wund erfiillte Primarschulpflicht; Lehrvertrag.
b) Fiir den Normalkurs fiir WeiBnihen und Damenschneiderei
die erfiillte Lehrzeit und ein Jahr Atelierpraxis als Arbeiterin.
¢) Fiir die speziellen Handarbeits- und Haushaltungskurse das
erfiilllte 15. Altersjahr.

Schulgeld: Einschreibgebiithr Fr. 10.— fiir die in Lu-
gano ansissigen Schiilerinnen, Fr. 20.— fiir Auswirtige. Die
Schiilerinnen der Normal- und Spezialkurse bezahlen ein jihr-
liches Schulgeld von Fr. 20.—.

Lehrlingspriifung am Ende des dritten Schul-
jahres.

Unterrichtsfiacher: a) Vorkurs fiir die WeiBnih-
und Damenschneidereischule: Zeichnen; Weilnihen; Damen-
schneiderei:; Glatten; Haushaltungskunde; Kochen; Italienisch;
Rechnen, Geometrie und Buchfithrung; Franzosisch; Geo-
graphie (fakultativ); Deutsch (fakultativ); Turnen und Ge-
sang. — b) Kurs fiir Lehrtochter der WeiBlnih- und Damen-
schneidereischule: Zeichnen; Zuschneiden und Ni#hen; Glit-
ten; Hauswirtschaft und Hygiene; Kochen; Rechnen; Buch-
haltung; Italienisch; Franzosisch; Turnen und Gesang. —
¢) Normalkurs fiir WeiBlnihen und Damenschneiderei: Zeich-
nen; Zuschneiden und Nihen; Sticken und Flicken; Rechnen
und Buchfiihrung; Italienisch: Franzosisch; Hygiene; Metho-
dik und Lehritbungen. — d) Spezielle Handarbeits- und Haus-
haltungskurse: Das Programm stiitzt sich auf dasjenige der
Lehrtochter- und der Normalkurse und richtet sich nach der
Geschicklichkeit und dem Stundenpensum der Schiilerinnen.

*

Private Ansitalten:
1. Istituto Santa Maria Bellinzona.

Das Institnt umfaBt nachfelgende Abteilungen: 1. Eine
Elementarschule; 2. eine Scuola tecnica; 3. einen Vorbereitungs-
kurs auf die Normalschule; 4. eine Scuola professionale;
5. eine Handelsschule; 6. eine Normalschule.

Fiir unsere Darstellung kommen in Betracht die Abtei-
lungen 4 and 6.
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Scuola professionale.
Sie gliedert sich in vier Unterabteilungen:
a) Zuschneide-und Nihkurs.

Drei Klassen. Eintrittsalter fir die erste Klasse zu-
zuriickgelegtes 13. Altersjahr (20 Wochenstunden fiir allge-
meine Ficher und 12 fiir Handarbeit). Die zweite und
dritte Klasse mit 12 Wochenstunden fiir allgemeine Ficher
und 20 Stunden Handarbeit bereiten die Schiilerin zum
Examen als WeiBlnitherin vor. Staatliches Zeugnis. —
Unterrichtsfiacher: Italienisch; Franzosisch; Rechnen; Buch-
fithrung; Hauswirtschalt; Hygiene; Kalligraphie; Zeichnen;
Handarbeit. Fakultativer Schneidereikurs (Franen- und Kin-
derkleider). Schiilerinnen, die zugleich Sprachen studieren
wollen (Deutsch oder Englisch), setzen ein Jahr zu.

b) Knrs in WeiB- und Bunt-
stickerei.

Kursdauer und Unterrichtsprogramm wie der Niahkurs. —
Zeugnis als Stickerin.

¢c) Haushaltungs- und Kochkurs.

Zwei Klassen. Unterrichtsfacher: Ttalienisch; Franzo-
sisch; Deutsch; Rechnen; Buchfiithrung; Kalligraphie; Hygiene;
Hauswirtschaft; Handarbeit (Kleider und Wische); Kochen:
Glitten.

d) Sprachen- und Handarbeitskurs.

1. Kurs mit Pflichtfichern: Italienisch; Franzosisch:
Deutsch; Hygiene; Hauswirtschaft; Piadagogik; Handarbeit:
Buchfithrung; Rechnen.

2. Freikurs fiir Schiilerinnen mit Nachmittagsstunden
und Freifichern: Ttalienisch; Franzosisch; Deutseh; Englisch;
Handarbeiten; Musik; Malerei. Pflichtficher sind: Meral-
lehre, Padagogik, Hygiene.

Scuola normale.

a) Kurs fiir Kindergiartnerinnen.

Der Kurs dauert durch drei Jahre und numfaf3t drei Klassen
mit je viermonatlicher Dauer. Am Ende der dritten Klasse
Patentexamen. In der iibrigen Zeit des Jahres kann die
Schiilerin, wenn sie im Institut bleibt, andere Kurse besuchen.
— Unterrichtsficher:  Ttalienisch; Hygiene; Naturwissen-
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schaft; Psychologie; Padagogik; Hauswirtschaft; Kochen:
Handarbeiten; Franzosisch; Deutsch.

b) Kurs fiir Handarbeits- und Stickerei-
lehrerinnen.

Aufnahmebedingung: AbschluB der Scuola tec-
nica oder der Scuola maggiore. Drei Schuljahre. — TUnter-
richtsiiicher: Italienisch; Franzosisch; Rechnen; Buchfithrung;
Zeichnen: Handarbeiten. Sechiilerinnen, die zugleich Deutsch-
stunden oder Musikstunden oder andere Fiacher hinzunehmen,
haben ein viertes Schuljahr anzufiigen.

¢) Kurs fiur Sprachlehrerinnen
(Dauer drei Jahre).
Fallt fiir unsere Darstellung auBler Betracht.

d) Kurs zur Ausbildung von Primar-
lehrerinnen.

Dauver zweil Jahre; Fintritt nach fiinfter Gymnasial-
klasse.

Fallt fiir unsere Darstellung aulBler Betracht.

In allen Schulabteilungen wird ein vollstidndiger Religions-
kurs durchgefiihrt.

2. Scuola Professionale am Institut Santa Caterina Locarno.

Intern und extern. Zweck: Fortfithrung der Elementar-
bildung, Vorbereitung auf die Lehrlingspriifung und Ausbil-
dung zur Handarbeitslehrerin.

Die Schule nmfal3t: a) einen Kurs fiir allgemeine Bildung
mit den Fichern: Religion; Ttalienisch; Franzosisch; Deutsch;
Rechren; Buchfithrung:; Hauswirtschaft; Hyglene; Zeichnen;
Gesang und Turnen. b) Einen Kurs fiir Zuschneiden, WeiB-
nihen und MaBschneiderei. ¢) Einen Kurs in Wei-, Bunt- und
Goldsticken. d) Einen Flick- und Glittekurs. e) Einen Normal-
kurs fiir bereits diplomierte Schneiderinnen (Ausbildung zur
Handarbeitslehrerin).

Es steht der Schiilerin frei, auch nur einen einzigen Unter-
richtszweig zu wihlen. Dauer des Unterrichts fiir diejenigen
Schiilerinnen, die sich auf die Lehrlingspriifung vorbereiten,
zwel oder drei Jahre, je nach ihrer Geschicklichkeit.
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Die Schiilerinnen des Normalkurses, der zu Handarbeits-
lehrerinnen anshildet, brauchen ein oder zwei Jahre Praxis
und theoretischen Unterricht bis zum Staatsexamen.

Der Lehrlingskurs und der Kurs fiir allgemeine Féacher
sind den Staatsschulen angepalt.
*

Eine private Haushaltungsschule besteht auch an dem wvon
Menzinger Schwestern geleiteten Istituto Sant’ Anna in Lugano
(nur fiir katholische Schiilerinnen) und eine Frauenarbeits-
schule an dem von Kapuzinerinnen gefithrten Istituto femminile
San Giuseppe in Lugano.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Waadt.

Allgemeines. GemiaBl Gesetz vom 25. Februar 1905
und vom 7. Dezember 1920 sind die Anstalten fiir die Ins-
truction secondaire: a) Anstalten fiir allgemeine Bildung;
b) Spezialschulen.

Zu den Anstalten fiir allgemeine Bildung gehoren die
Ecoles supérieures de jeunes filles, deren Lehr-
plan die weiblichen Arbeiten und die Hauswirtschaft als
Ficher enthalten mufBl. Sie umfassen vier bis sechs Jahres-
kurse vom 10. bis 16. Altersjahr und konnen mit den Col-
léeges communanx oun régionaux verbunden werden.
Diese vermitteln klassische oder reale Bildung oder beides
kombiniert und bestehen nur fiir Knaben oder sind gemischte
Schulen (Knaben und Midchen). Sie umfassen dieselben
Schuljahre wie die Ecoles supérieures, deren Oberbau die
Gymnases de jeunes filles bilden. Diese sind zur
Vervollstiindigung der in den Ecoles supérieures erworbenen
allgemeinen Bildung und zur Vorbereitung der M#dchen auf
das Hochschulstudium bestimmt.

Die einzige offentliche Anstalt dieser Ari ist das
Gymnase der Ecole supérieure de jeunes filles in Lausanne, das
in drei Unterabteilungen zerfillt: a) Die Section de cul-
ture générale (zwei Jahreskurse); b) die Secetion pé-
dagogique zur Aushildung fiir das Sekundarlehramt (drei
Jahreskurse); ¢) die Section préparatoire 24 1’Uni-
versité (drei .Jahreskurse). Alter der Schiilerinnen 16. bis
19. Altersjahr und dariiber. Eidgenossische Maturitit. An-
gegliedert sind Fremdenklassen (drei Schuljahre), mit
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Moglichkeit, am AbschluB das Diplem fiir den Franzosisch-
unterricht im Ausland zu erwerben. Die Division inférieure
entspricht den KEcoles supérieures.

Die Lehrerbildungsanstalten des Kantons Waadt umfassen
neben einem Primarlehrerseminar und den Ubungsklassen:
a) Ein Seminar fiir Primarlehrerinnen (vier Jahres-
kurse); b) ein Seminar fiir Haushaltungslehrerinnen
(zwei Jahreskurse); ¢) eine Abteilung fiir die Ausbildung von
Lehrerinnen an Schwachbegabten- und Zu-
riickgebliebenen - Klassen; d) ein Seminar fiir
Arbeitslehrerinnen (ein Jahreskurs); e) ein Seminar
fir Kindergédrtnerinnen (zwei Jahreskurse).?)

Sekundarlehrerinnen - Ausbildung am Gymnase
der Ecole supérieure de Lausanne (siehe dort).

Die Lehrkrifte des Enseignement secondaire
erhalter den Wahlfdhigkeitsausweis durch die Universitit;
die Spezialpatente werden in der Regel durch ein Examen er-
worben, das vor einer durch das Erziechungsdepartement be-
stimmten Kommission abzulegen ist. Vorbereitung fiir das
staatliche Zeichenlehrerdiplom an der Ecole de dessin et d’art
appliqué in Lausanne. ?)

Die kaufmiannische Berufsbildung der Midchen ge-
schieht an der Ecole supérieure de commerce et école d’ad-
ministration in Lausanne. Den Midchen zuginglich sind: Die
Abteilung Hohere Handelsschule, an der besondere Midchen-
klassen bestehen, und deren Spezialklassen: die Fortbildungs-
klasse zum praktischen Erlernen der franzosischen Sprache
(Vorkurs fiir die andern Klassen) und die Klasse fiir Steno-
Daktylographie (ein Jahreskurs). Handelsabteilungen zur Vor-
bereitung auf die hohern Handelsschulen sind den Colléges
von Montreux, Vevey und Yverdon angegliedert.

In der Westschweiz kommen fiir die Midchen auch die
Uhrenmacherschulen in Betracht. Eine Uhrenmacher-
schule besteht in Sentier (Ecole d’horlogerie de la vallée de
Joux).

A. Die Haushaltungs- und Frauenarbeitsschulen.
Die Ecole ménagére rurale in Marcelin sur Morges. (Kantonal.)

Sie ist der kantonalen landwirtschaftlichen Schule ange-
gliedert und ist fiir die jungen Midchen vom Lande bestimmt.

1) .Eine nihere Umschreibung dieser Anstalten findet sich im Archivbhand
1924, Die Lehrerbildung in der Schweiz, Seite 153 ff.
?) Archivband 1924, Die Lehrerbildung in der Schweiz, Seite 158 ff.
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Dauer der Kurse fiinf Monate (Winterkurs: vom September
bis Februar; Sommerkurs: vom April bis August).

Die Schule ist der Oberaufsicht des Landwirtschafts-, In-
dustrie- und Handelsdepartements unterstellt. Die Leitung

geschieht dureh den Direktor der kantonalen landwirtschaft-
lichen Schule.

Fiir die Aufnahme ist das erfiillte 17. Altersjahr erfor-
derlich. Der Unterricht ist unentgeltlich fiir Schweizerinnen.
Auslinderinnen bezahlen eine Einschreibegebiihr ven Fr. 100.—.
— Der Pensionspreis fiir das Konvikt wird alljihrlich fest-
geseizt. Auslidnderinnen bezahlen den doppelten Preis. Sti-
pendien werden gewiithrt in Form einer Reduktion des Pensions-
preises.

Am Ende jedes Kurses theoretisches und praktisches
Examen. Diplom.

Der Unterricht umfaBt folgende Fiacher: a) Theoretischer
Unterricht: Erndhrungslehre, Kochen, Hygiene, Erziehungs-
lehre, m:itterliche Piadagogik, Hauswirtschaft, auf die Haus-
wirtsechaft angewandte Physik und Naturwissenschaften,
Gartenbau, Tierkunde, land- und hauswirtschaftliche Buch-
fithrung und Rechtslehre, Gesang, Diskussionen, Vortrige,
freiwillige Arbeiten, Unterhaltungsabende. -— b) Praktischer
Unterricht: Kochen., Erziehungslehre, Hauswirtschaft, Hand-
arbeiten, Gartenbau, Gefliigel- und Kaninchenzucht, Kleinvieh-
zucht.

Daneben Durchfithrung von kurzfristigen Spezialkursen.

Die Ecole ménageére et professionnelle pour dames et jeunes filles
in Lausanne (Haushaltungs- und Frauenarbeitsschule)

ist eine stiadtische Anstalt. Sie umfaBt eine Haushaltungs-
schule mit einem Jahreskurs fiir junge Midchen vom zuriick-
gelegten 14. Altersjahre an und eine Frauenarbeitsschule mit
zwei Jahreskursen. Eintritt wvom 15. Altersjahr an. Zu-
schneidekurs, Kleidermachen, WeiBlnihen. Der Unterricht ist
unentgeltlich. Abgangszeugnis.

Classes ménageéres du Canton de Vaud.

Eine Anzahl Gemeinden: Vevey, Montreux, Chéiteau
d’Oex, Yverdon, Vallorbe, Romainmétier, Pully, Renens, St-
Prex, Nyon, La Tour-de-Peilz haben ein Haushaltungsschuljahr
fiir die Miadchen von 15 bis 16 Jahren obligatorisch eingefiihrt
als Zwischenstadium zwischen Schule und Leben. Es hat zum

8
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Ziel die moralische, intellektuelle und berufliche Ausbildung
des jungen Midchens fiir die Aufgabe als Gattin und Mutter.
Der Haushaltungsunterricht umfaBt die ganze Titigkeit der
Frau in der Familie: Kochen, Waschen, Glitten, Nihen,
Flicken, Kranken- und Kinderpflege, Gartenbau, Haushaltungs-
buchfithrung, Erziehungslehre und einige elementare Rechts-
belehrungen. Volles Wochenpensum.

Die Ecole ménagére vaudoise Chailly sur Lausanne. (Privat.)

Gegriindet 1905 durch die Sektion Waadt des schweize-
rischen gemeinniitzigen Frauenvereins. Kurse von fiinf und
von zehn Monaten. Beginn 1. Mai und 1. November. — Kurs-
und Kostgeld Fr. 900.— fiir den Kurs von fiinf Monaten. —
Minimaleintrittsalter: zuriickgelegtes 16. Jahr.

Die Ecole professionnelle pour jeunes filles in Morges (Privat)

erteilt Kurse fiir Damenschneiderei und Wei3ndhen.

*

Zu erwiahnen sind noch: die Ecole de dentelles (Kloppel-
schule) in Coppet und die viermonatigen Kochkurse der
Hotelierschule des schweizerischen Hoteliervereins in Lau-
sanne-Cour.

B. Die Bildungsgelegenheiten fiir Wochen-, Kinder- und Krankenpfiege.
Hebammenkurse.

a) Hebammenkurse.
Die kantonalen Hebammenkurse in Lausanne

finden statt an der Entbindungsanstalt des Kantonsspitales.
Dauer zwei Jahre. Aufnahineexamen zum Ausweis iiber den
Besitz der Primarschulkenntnisse. Aufnahmealter 20—30 Jahre.
Pensions- und Schulgeld: Waadtlinderinnen Fr. 540.—; AuBer-
kantonale Fr. 850.— und Auslinderinnen Fr. 1500.— Die
Schiilerinnen des zweiten Kursjahres erhalten eine monatliche
Entschidigung von Fr. 25.— wihrend des ersten, von Fr. 40—
wihrend des zweiten Semesters. AuBerordentliche Zulage von
Fr. 150.— an die bereits zwei Jahre im Kanton praktizierenden
Hebammen, die den Kurs absolvieren. Am SchluB Patentie-
rung (Reglement der kantonalen Hebammenschule vom 30. Ja-
nuar 1916).
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b) Krankenpflege.

Ecole normale évangélique de gardes-malades indépendantes
et de la Croix rouge ,,La Source” in Lausanne.!)

Gegriindet 1859; seit 1923 Schule vom Roten Kreuz fiir die
franzosische Schweiz. Lehrzeit drei Jahre, erstes Jahr im
Internat. Krankenwirterinnen-Diplom. Lehrgeld nach beson-

derem Tarif. Aufnahme von Stipendiatinnen. Kintritt vom 20.
Altersjahr an.

Die Krankenpflegerinnenkurse am Kantonsspital in Lausanne

sind eingerichtet fiir Volontaires-infirmieres. Lehrzeit zwel
Jahre. Kursgeld Fr. 200.— fiir Waadtlianderinnen, Fr. 300.—
fiir die iibrigen Schweizerinnen. Eintrittsalter mindestens

20 Jahre.
Die Diakonissenanstalt St. Loup prés La Sarraz.

Ausbildung fiir Krankenpflege. Dauer zwei Jahre. Keine
Auslagen.

Die Krankenpflegerinnenschule ,,La Ligniére“ in Gland.

Etablissement physiothérapique. vormals Sanatorium du
Léman. Lehrzeit zwei Jahre. KEintritt vom 20. Altersjahre an.
Kursgeld Fr. 250.—.

c) Kurse fiir Sduglingspflege

bestehen: im Siuglingsheim Paudex bei Lutry (6 Monate), und’
im Siuglingsheim Chernex sur Montreux (6, 9, 12 und 18
Monate).

*

Kurse fiir Irrenpflege finden statt an der Clinique
privée ,La Métairie” in Nvon.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Wallis.

Allgemeines. Eine hohere Mittelschule gymnasia-
len Charakiers fiir die Aunsbildung der Miadchen fehlt. Fiir die
Primarlehrerinnen Dbestehen: die Normalschule in
Sitten fiir Franzosisch sprechende Madchen und das Lehrerin-
nenseminar St. Ursula mit Internat in Brig fiir Deutsch spre-

1) Anerkannt vom Schweizerischen Krankenpflegebund.
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chende Kandidatinnen. Zur Erlangung des Lehrpatents ist
nach AbschluB der dreijihrigen Seminarschulzeit die Absol-
viernng eines Haushaltungskurses von zweieinhalb
Monaten am Lehrerinnenseminar selbst erforderlich.

Die Arbeitslehrerinnen - Ausbildung erfolgt eben-
falls an den Normalschulen Sitten und Brig.

Die Aushildung fiir den kaufmiannischen Beruf
geschieht an den Midchenhandelssehulen von Sitten und Brig
(drei Jahre). Private Ausbildung im TInstitut de la Tuilerie,
St-Maurice.

A. Die Haushaltungsschulen.

Die Ecole ménagére rurale de Chateauneuf bei Sitten

ist der kantonalen landwirtschaftlichen Schule ange-
gliedert. Drei vierteljahrliche Kurse in drei Abstufungen.
Der erste Vierteljahreskurs ist Anfangerkurs; der zweite ist
berechnet als Fortsetzung fiir die Abhsolventinnen des ersten
Dreimonatskurses. Zur Aufnahme in den dritten Kurs ist vor-
heriger erfolgreicher Besuch der beiden andern Kurse erfor-
derlich. Diesen drei Kursen ist ein Erginzungskurs von wieder
drei Monaten angeschlossen. KEin praktischer Sommerkurs von
fiinf Monaten wird gratis erteilt, aber nur den Sechiilerinnen
der Haushaltungsschule, die bereits einen Kurs besucht haben
oder die sich auf die n#chstfolgenden Winterkurse einschrei-
ben lassen.

Zur Aufnahme ist das zuriickgelegte 15. Altersjahr und
Absolvierung der Primarschulpflicht erforderliech. Der theo-
retische und praktische Unterricht ist Menzinger Lehrschwe-
stern iibertragen. Spezialficher werden von den Lehrern der
landwirtschaftlichen Schule gegeben.

Kostgeld monatlich Fr. 60.—.

Der Besuch von zwei Vierteljahrskursen gibt das Anrecht
auf ein ,,Certificat d’études ménageres”. Die Schiilerinnen des

dritten Kurses erhalten nach dem Abschluflexamen ein ,Di-
plome d’études ménageres®,

Die Unterrichtsfiacher sind:

a) Erster Kurs. Angewandte Wissenschaften: Ana-
tomie des Menschen; Ernihrungslehre. — Spezial-
facher: Hauswirtschaftliche Ficher (Kochen, Nihen,
Waschen, Glitten); landwirtschaftliche Facher (Garten-
baun; Gefliigelzucht); Haushaltungskunde und Buchhal-
tung. — Fécher fiir allgemeine Bildung: Religion;
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Franzosisch; Mathematik; Gesang; Erziehungslehre. —
AusschlieBlich praktische Ficher: Flicken; WeiBBndhen;
Fibhrung des Haushalts.

b) Mittlerer Kurs. Angewandte Wissenschaften: Ir-
nihrungslehre; Hygiene; Kinderpflege. — Spezial-
fiacher: Hauswirtschaftliche Fidcher (Kochen, Nihen,
Waschen); landwirtschaftliche Fiacher (Gartembaun, Ge-
fliigelzucht, Kleinviehzucht, Milchindustrie). — Haus-
haltungskunde: Haushaltungskunde: landwirtschaftliche
Buchhaltung; Religion. — Ficher fiir allgemeine Bildung:
Franzosisch; Mathematik; Gesang; allgemeine Erziehungs-
lehre. — AusschlieBlich praktische Ficher: Flicken; Weif3-
nahen und Damenschneiderei; Tischservice; Haushaltungs-

arbeiten.
¢) Oberer K urs. Angewandte Wissenschaften: Bo-
tanik; Hausmedizin: Kinderpflege. — Spezialficher:

Hauswirtschaftliche Hiacher (Kochen, Niahen, Waschen,
Glatten); landwirtschaftliche Ficher (Gartenbau, Ge-
fliigelzucht, Milchindustrie). — Haushaltungskunde:
Die Frau im Recht; Haushaltungskunde; Buchhaltung.
— Fécher fiir allgemeine Bildung: Religion; Gesang;
Erziehungslehre. — AusschlieBlich praktische Ficher:
Flicken; Damenschneiderei und Nihen; Fithrung des
Haushalts; Tischservice.

Die landwirtschaftliche Haushaltungsschule in Visp,

ebenfalls der dortigen landwirtschaftlichen Schule angeglie-
dert, veranstaltet nur nach Bediirfnis Kurse.
*

Die iibrigzen Haushaltungsschulen sind private
Anstalten, so

die Haushaltungsschule des Instituts der heiligen Familie
in Leuk-Stadt

mit Jahreskursen. Katholische Anstalt mit staatlicher Sub-
vention. Staatliches Diplom fiir Haushaltungsfihigkeit.
&

Haushaltungsschulen sind ebenfalls angegliedert: Dem
katholischen Pensionat St-Joseph in Monthey
(Internat; auch Externat fiir die jungen Middchen von Monthey
und Umgebung) und dem katholischen Institut de la
Tuilerie et Pensionnat du Sacré Coeur, St-Maurice. —
Eine neueste private Schopfung ist die Haushaltungs-
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schule Saneta Maria in Vis p, von Sechwestern aus
St. Ursula-Brig geleitet, mit sechsmonatigen und zwei- bis
dreimonatigen Kursen.

B. Krankenpflegekurse.

Nur Kurse fiir das Irrenpflegepersonal im Maison de
Santé in Malévoz.

Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Neuenburg.

Allgemeines. Die hohere Midchenbildung in den
offentlichen Schulen des Kantons Neuenburg ist lokalisiert in
Neuenburg. Lia Chaux-de-Fonds, Fleurier und Le Locle. Zu
den hokern Mittelschulen gehort auch ein Teil der zwei bis
fiunf Jahre umfassenden Eecoles secondaires mit ihrem Ober-
bau.

a) Gymnasien und Schulen Fir allgemeine
Fortbildung.

In Neuenburg gibt die Ecole supérieure de jeunes de-
moiselles, die anf die Sekundarschule aufbaut, in drei Jahres-
kursen eine Vorbereitung auf die Universitidat Neuenburg und
auf die Maturitidtsprifung fir das Medizinstudium.
Diplom fiir abgeschlossene Studien (ohne Latein) oder Bacea-
Jlauréat es-lettres (mit Latein). Auch ist den Midchen das
gemischte Gymnase cartonal in Neuenburg zuginglich. — Der
Ecole supérieure de jeunes demoiselles sind Klassen fiir
fremdsprachige Schiillerinnen angeschlossen.

In LaChaux -de - Fonds geschieht die Gymna-
sialbildung am Gymnase communal (Abteilung der Ecole
secondaire). Die ebenfalls mit der Ecole secondaire verbundene
Kcole supérieure de jeunes filles vermittelt eine allgemeine
Fortbildong —

Der Sekundarschule in Fleurier ist eine Fremden-
klasse angegliedert.

b) Bildungsanstalten fiir Lehrerinnen.!)

Die Primarlehrerinnen werden ausgebildet am
kantonalen Lehrerseminar in Neuenburg und an den pidago-
gischen Abteilungen der Sekundarschulen in La Chaux-de-

1) Ausfiihrliche Darstellung im Archivband 1924, einleitende Arbeit: Die
Lehrerbildung in der Schweiz, I. Teil, Seite 166 ff.
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Fonds, Flearier und Le Locle (alle gemischt und mit drel
Jahreskursen).

Die Lehrerinnen fiir Kleinkindersehulen erhalten
ihre Ausbildung in Kursen von drei, sechs und mehr Monaten
an der Abteilung fiir Kindergirtnerinnen der Ecole normale
cantonale in Neuenburg.

Die Lehrkriafte des Enseignement secondaire
haben sich ein Diplom an einer Universitit zn erwerben
oder ein Patent fiir Spezialunterricht. Die Ecoles
professionnelles von Neuenburg und La Chaux-de-Fonds bilden
fiir diese Spezialfiacher aus, so weit es sich um die Erwerbung
der Patente fiir die nachfolgenden Unterrichtsgebiete handelt:
1. Brevet de ecapacité pour D'enseignement des travaux a
'aiguille; 2. brevet de maitresse couturiere; 3. brevet de
maitresse couturiére pour habit. de garcons; 4. brevet de
maitresse lingeére; 5. brevet de maitresse brodeuse; 6. brevet
de maitresse pour l'enseignement ménager.

c) Andere Berufsschulen.

Fir den kauvfmannischen Beruf bilden aus: Die
Ecole supérieure de commerce in Neuenburg, die Ecole supé-
rieure de commerce in La Chaux-de-Fonds und die Ecole de
commerce in Le Locle (alle gemischt).

Uhrenmacherinnen besuchen die FEcole de méca-
nique et d’horlogerie in Neuenburg,

A. Die Frauenarbeits- und die Haushaltungsschulen.

Der weibliche Handarbeitsunterricht und der Haushal-
tungsunterricht werden auf allen Schulstufen gepflegt. Insbe-
sondere geschieht die berufliche Ausbildung in den Ecoles
professionnelles.

a) Ecoles professionnelles.
Ecole professionnelle communale de jeunes filles 2 Neuchatel.

Zwei Abteillngen: 1. Lehrtochterklassen fiir
WeiBnihen und Damenschneiderei. Diplom als WeiBniherin
und Schneiderin. 2. Vierteljahrliehe, vollstindige und
abgekiirzte Kurse. Abendkurse.

Aufnahme erfolgt nach absolvierter Primarschulpflicht.
1. Lehrtoechterklassen.

a) Ausbildung im WeiBlnihen in zweijihrigem Kurs. Im
Schulgeld von Fr. 50.— fiir Schweizerinnen, Fr. 75—
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fiir Auslinderinnen sind inbegriffen die Ficher: Fran-
zosisch, Rechnen, Buchfithrung, Zeichnen und Turnen.

b) Ausbildung in .der Damenschneiderei, in dreijihrigem
Kurs. Schulgeld von Fr. 50— fiir Schweizerinnen, F'r.
75— fur Auslinderinnen (inbegriffen die Fiacher sub a).

Am SchluB Lehrlingspriifung mit Diplom.

2. Vierteljahreskurse.

a) Vollstdndige Vierteljahreskurse. Sie um-
fassen: 1. HandweiBnihen, Flicken und Zeichnen; Kurs-
geld: Schweizerinnen Fr. 30—, Auslanderinnen Fr. 45.—.
2. Maschinenweifinihen und Zeichnen; Kursgeld: Schwei-
zerinnen Fr. 40—, Auslinderinnen Fr. 60.—. 3. Flicken
und MaschinenweiBnihen (von Januar bis Mirz); Kurs-
geld: Schweizerinnen Fr. 40.—, Auslinderinnen Fr. 60.—.
4. Zuschneiden, Nihen und Zeichnen; Kursgeld: Schwei-
zerinnen Fr. 40.—, Auslinderinnen Fr. 60.—. 5. Stickerei-
kurs; Kursgeld: Schweizerinnen Fr. 40.—, Auslinderin-
nen Fr. 60. (mindestens drei aufeinanderfolgende
Kurse 1im Jahre). 6. Gliattekurs (drei aufeinander-
folgende Kurse im Jahre; sie werden nur bei geniigender
Beteiligung abgehalten); Kursgeld: Schweizerinnen Fr.
30.—, Auslinderinnen Fr. 45— pro Kurs.

Am SchlufB jedes vollstindigen Vierteljahreskurses
Zeugnis. — KEin Abgangsdiplom wird erteilt: 1. an die
Schiilerinnen, die drei vollstindige Vierteljahreskurse
fiir WeiBBndhen besucht haben (Diplome de lingerie);
2. an die Absolventinnen dreier vollstiindiger Jahres-
kurse fiir Zuschneiden und N#hen (Diplome de coupe et
confection); 3. an die Teilnehmerinnen von vier voll-
standigen Vierteljahreskursen fiir Stickerei (Diplome de
broderie).

b) Abgekiirzte Vierteljahreskurse. Kursgeld:
1. HandweiBnihen und Flicken: Schweizerinnen TFw.
25.—, Ausldnderinnen Fr. 40.—. 2. MaschinenweiBnihen:
Schweizerinnen Fr. 30—, Anuslinderinnen Fr. 50.—.
3. Maschinenweifinihen und TFlicken: Sechweizerinnen
Fr. 30.—, Auslinderinnen Fr. 50.—. 4. Zuschneiden und
Nihen: Schweizerinnen Fr. 30—, Auslinderinnen Fr.
30.—. 5. Stickereikurs: Schweizerinnen Fr. 40.—, Aus-
linderinnen Fr. 60.—. 6. Kurs im Glitten (nur bei ge-
niigender Beteiligung): Schweizerinnen Fr. 15.—, Aus-
linderinnen Fr. 25.—.
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¢c) Abendkurse Es bestehen Semesterkurse fiir
Zuschneiden und Damenschneiderei; fiir Zuschneiden
und Knabenschneiderei; fiir WeiBnihen; fiir Flicken:
fiir Gliatten. Kursgeld: Schweizerinnen Fr. 10.—, Aus-
linderinnen Fr. 20.— pro Kurs.

d) Die Ecole professionnelle in Neuenburg vermittelt iiber-
dies die Ausbildung zu Arbeitslehrerinnen an
offentlichen Schulen.

Ecole de travaux féminins de la Chaux-de-Fonds.

Stiadtische Anstalt. Gegriindet 1890. Sie umfaflit zwei Ab-
teilongen: a) Die Lehrtochterklassen fiir Schneiderin-
nen, Weilndherinnen, Hand- und Maschinenstickerinnen,
Maschinenstrickerinnen (Dauer der Lehrzeit anderthalb bis
drei Jahre, je nach Beruf); b) Kurse von drei Monaten zum
Erlernen der Schneiderei von Kinder-, Damen-, Knaben- und
Herrenkleidern, fiir WeiBnihen und Flicken, Stricken, Sticken
und Hikeln.

Dazu kommen: Obligatorische Kurse in Theorie
und Nihen und in dekorativem Zeichnen fiir die Lehrtochter
in Privatlehre, Kurse in Kunstgewerbe und die Spezial-
kurse fiir die Heranbildung der Kandidatinnen zu Fach-
lehrerinnen fiir die KEcoles secondaires et professionnelles:
Arbeitslehrerinnen, Lehrerinnen fiir Zuschneiden und Damen-
und Herrenschneiderei; Lehrerinnen fiir WeiBniahen; Lehrer-
innen fiir Stieken.

Eintritt erfolgt nach absolvierter Primarschule. — Schul-
geld fiir die Lehrtochter Fr. 4— im Monat, wovon Fr. 2.—
am Ende der reguliren Lehrzeit wieder zuriickerstattet wer-
den. Schulgeld fiir externe Schiilerinnen eines Jahreskurses
Fr. 5.—, eines Halbjahresknrses Fr. 6.—. Schulgeld fiir die
-Vierteljahreskurse und fiir die Kurse fiir Lehrtochter in
Privatlehre verschieden, je nach Kurs.

Ecole professionnelle du Locle.
1881 gegriindet durch die Gesellschaft fiir berufliche Bil-
dung; Gemeindeanstalt seit 1899.

Die Ecole professionnelle nmfaBt zwei Berufsschulen und
berufliche Kurse. Die Berufsschulen sind die Ecole profes-
sionnelle de couture und eine Ecole ménagere.

Die Ecole de couture (Fachschule fiir Schneiderei)
bildet zum Schneiderinnenberuf aus und umfaBt zwei Abtei-
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lungen: a) eine Abteilung fiir Damenschneiderei; b) eine Ab-
teilung fiir Knabenschneiderei.

Dauer der Lehrzeit zwei bis drei Jahre. Awufnahme nach
erfilllter Primarschulpflicht. Materialentschiadigung durch
die Schiilerin Fr. 48.— im Jahr, respektive Fr. 4— im Monat.
Im dritten Jahr kein Schulgeld mehr und 50 Prozent vom
Ertrag der Arbeit. Am Schlusse der Schulzeit Diplom fiir
die Schiilerinnen mit dreijihriger Lehrzeit, sonst Abgangs-
zeugnis.

Die Haushaltungsscehule vermittelt den jungen
Midchen die Anfangsgriinde der Fiithrung des Haushalts und
der Kiiche. Durch BeschluB der Schulkommission ist der
Haushaltungsunterricht obligatorisch fiir die jungen M:idchen
des sechsten und siebenten Primarschuljahres, freiwillig fiir
die Schiilerinnen der Ecole secondaire und fiir der Schule
entlassene junge Midchen und Frauen.

Die beruflichen Kurse sind fiir beide Geschlechter
bestimmt und teilen sich in obligatorische und frei-
willige. Sie sind Winterkurse; einzelne konnen jedoch im
Bedarfsfall zu Jahreskursen erweitert werden, jedoch mit
einer Unterbrechung von wenigsterns zwei Monaten wihrend
des Sommers.

Die obligatorischen Kurse zerfallen in technische, kauf-
miannische und allgemein bildende Kurse. Sie sind gratis
fiir die Lehrlinge und Lehrtochter, deren Eltern in Le Locle
wohnen. Fiir die freiwilligen Kurse besteht eine Einschreibe-
gebiihr. Schiiler der Ecole secondaire und der Eeole de com-
merce werden nicht vor erfiillltem 15. Altersjahr in die frei-
willigen Kurse aufgenommen.

b) Haushaltungsschulen.

Der letzten Klasse oder den zwei letzten Klassen der Pri-
marschulen sind obligatorische Haushaltungsschulen ange-
schlossen. Da jedoch der Haushaltungsunterricht auf der
Primarschulstufe und die hauswirtschaftlichen und berui-
lichen Fortbildungsschulen fiir die vorliegende Arbeit auBer
Betracht fallen, und offentliche, ausgebildete Haushaltungs-
schulen im Kanton Neuenburg nicht bestehen, begniigen wir
uns mit dem Hinweis, daf} es in Neuenburg selbst zwei private
Ausbildungsgelegenheiten gibt: die Kochkurse der Ecole pro-
fessionnelle des Restaurateurs in Neuenburg (die Schule
bildet in verschiedenen, vier Monate dauernden Kursen fiir
das Hotelgewerbe aus) und das Pensionnat Ecole ménagére
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Wanner-Chatelain. Dazn komimt das Institut ménager Monruz

bei Neuenburg.
*

Eine private Gartenbauschule fiir junge M#dchen
besteht in Montmirail. Kurse von sieben Monaten, einem
Jahr und zwei Jahren. Nach Vollkurs offizielles Diplom. Ein-
trittsalter zwischen 17 und 23 Jahren.

B. Aushildungsgelegenheiten fiir Sduglings-, Kinder- und
Krankenpflege.

a) Fiir Sauglings- und Kinderpflege: Kurse von einjahriger
Dauer im Neuenburgischen Siuglingsheim in Chéatelard
s. Les Brenets. Aufnahmealter mindestens 18 Jahre.
Kenntnis der franzosischen Sprache Bedingung. Xurs-
geld Fr. 500.—.

b) Fiir Krankenpflege: Zweijihrige Lehrzeit im Kranken-
haus La Chaux-de-Fonds. Keine Kosten. Die Schiile-
rinnen erhalten im zweiten Halbjahr Fr.30.—, im dritten
Fr. 35— und im vierten Fr. 40.— monatliches Taschen-
geld.

Die berufliche und die hauswirtschaftliche Ausbildung
der weiblichen Jugend im Kanton Genf.

Allgemeines. Der hohere Mittelschulunterricht fiir
die Madchen im Kanton Genf vollzieht sich besonders an der
Division supérieure der Ecole secondaire et supérieure des
jeunes filles in Genf.

Eine allgemeine Bildung vermittelt die Section
littéraire der Anstalt (vier Jahreskurse). — Der Schule sind
auch Spezialklassen fiir fremdsprachige Sechiile-
rinnen angegliedert (drei Jahreskurse).

Zur Vorbereitung auf die Maturitat dient die
Section réale (vier Jahreskurse) an der Ecole supérieure. Mad-
chen werden iiberdies auch aufgenommen in den zwei obersten
Klassen der Section classigne (humanistisches Gymnasium)
und der Section technique des College des jeunes gens in
Genf.

Die Ecole supérieure fithrt auch eine Section pédagogique
zur Ausbildung der Lehrerinnen fir den Primar-
inklusive Handarbeitsunterricht (4 Jahreskurse). Im
dritten Schuljahr findet der Kindergéirtnerinnenkurs
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vom September bis Juni statt. Kindergiirtnerinnen werden
auch im Institut J. J. Rousseau ausgebildet, ebenso Leiter von
Erziehungsanstalten und Lehrkrifte fiir Seh waceh-
begabte; eine Abteilung fiir Haushaltungs-
lehrerinnen fithrt die Hochschule fiir soziale Frauen-
berufe. Die Lehrkrifte des Enseignement secondaire
et professionnel werden an der Universitit ausgebildet.
Das Institut J. J. Roussean bereitet auf das Certificat de péda-
gogie der Faculté des lettres an der Universitidt vor.

Fiir den kaufminnisechen Beruf bildet die Ecole
supérieure de commerce aus, mit besonderer Abteilung fiir die
Midchen. Der Unterricht umfaBt:

I. Teil. Vorbereitung auf die kaufminnische Lehre und die
Verwaltung. Dauer des Unterrichts fiir die Maid-
chen ein Jahr. Erforderlich ist der vorherige Be-
such der Division inférieure der Ecole secondaire
et supérieure des jeunes filles oder der zwei Jahres-
kurse der Ecole ménagere.

II. Teil. Abgeschlossene kaufmiannische Studien mit Diplom.

Aufnahmebedingung fiir die Midchen: wie oben.

Ein vierter Jahreskurs (gemischte Klassen) bereitet

auf die Handelsmaturitidat vor. AnschluB an

die Faculté des Sciences économique et sociale der
Universitat.

Fiir den Uhrmacherberuf bildet aus die Ecole d’hor-
logerie der Stadt Genf.

A. Die Frauenarbeits- und Haushaltungsschulen.

In bezng auf den Frauenarbeits- und H a u s-
haltungsunterricht ist festzustellen, daB die Madechen
im letzten obligatorischen Schuljahr der Primarschule, der
Classe complémentaire, Unterricht im Glitten, Zusehneiden
und Kleiderflicken bekommen. Dieser Unterricht fillt fiir die
Darstellung in der vorliegenden Arbeit auBer Betracht, wie
auch derjenige der Cours professionnels et ménagers.

Ecole professionnelle et ménagére de Genéve. (Kantonal.)

Sie schliefit an das sechste Primarschuljahr an und um-
faflt: a) zwei Haushaltungsschuljahre, die zeitlich der Division
inférieure der Eecole secondaire et supérieure des jeunes filles
parallel gehen und, wie diese, zum Teil die Ausbildung ab-
schlieflen, zum Teil vorbereiten auf die hohern Mittelschulen:
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b) eine obere Haushaltungsschulklasse (Classe supérieure), und
¢) Atelier-Unterricht fiir Lehrtochter.

Aufnahme erfolgt bei geniigendem Schulzeugnis ohne
Examen, sonst nach erfiilltem 13. Altersjahr und auf Grund
eines Aufnahmeexamens. Classe supérieure kein Examen.
HEintritt nach erfiilitem 15. Altersjahr.

In den heiden ersten Haushaltungsschul-
jahren uwmfaBt der Unterricht: Franzosisch, Deutsch, Rech-
nen und Buehfithrung, Geschichte, Handelsgeographie, Hygiene,
Haushaltungskunde, Zeichnen, Zuschneiden und Wische- und
Kleidermachen, Instandhalten der Wische, Waschen und
Glatten, Brodieren, Kochen, Turnen.

; Die Unterrichtsfiicher der Classe supérieure sind:
a) Praktische: Kochen, Fithrong des Haushalts, Wiasche, Zu-
schneiden und Nihen, Weilnihen, Flicken, Brodieren; b) all-
gemeine: Franzosisch, - Haushaltungsbuchfithrung, Hygiene
und Kindererziehung, Rechtslehre, Hauswirtschaft, Nahrungs-
mittellehre, Nahrungsmittelhygiene.

Im Atelier- Unterricht bereiten sich die Tochter
vor fiir den Beruf als Weillniherinnen und Schneiderinnen
fiir Damen- und Kinderkleider. Der Unterricht umfaBt zwei
Lehrjahre und einen Jahreskurs fiir Vorgeschrittene (Année de
perfectionnement).

Schulgeld fiir die Classe supérieure: Fiir Schweize-
rinnen und fiir Auslinderinnen, deren Eltern im Kanton Genf
stenerpflichtig sind, Fr. 75— im Semester, sonst Fr. 125.—
pro Semester. In allen andern Abteilungen betrigt das Schul-
geld Fr. 10— pro Semester. Kleine Entschidigung fiir die
in der Schule eingenommenen Mahlzeiten. KExterne zahlen
Fr. 8— bis Fr. 10.— pro Wochenstunde im Semester.

Académie professionnelle de Genéve.
(Cours pour dames.)

Die Frauenabteilung der Académie professionnelle um-
faBt:

a) Eine Lehrtochterabteilung fiir Zuschnei-
den und Damenschneiderei und Spezial-
kurs (erstes und zweites Jahr);

b) eine Lehrtochterabteilung fiir Zuschnei-
den und WeiBnihen (erstes und zweites Jahr);

¢) eine Lehrtochterabteilung fiir Zuschnei-
den und Kinderkleider (erstes und zweites Jahr):
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d) eine Lehrtochterabteilung fiir Spitzen-
macherinnen und Stickerinnen.

Fiir die Lehrlingspriifung ist zweijihriger Besuch er-
forderlich.

Jiahrliches Schulgeld: Fr. 30.—.

Dazu kommen: e) Abendkurse fiir junge Arbeiterinnen
und weibliche Handelsangestellte zur Vervollstindigung der
Lehrzeit und zur weitern Ausbildung; f) Tageskurse fiir im
Haushalt tidtige Frauen und Midehen im Hinblick auf die
speziellen Bediirfnisse der Familie und des Haushalts.

Eintritt nach erfiilltem 14. Altersjahr in die Tageskurse
und nach erfiilltem 16. Altersjahr in die Abendkurse.

B. Die Frauenhochschulen.

Die Ecole d’études sociales‘pour femmes.

Diese 1918 gegriindete, vom Bund subventionierte Hoch-
schule fiir soziale Frauenberufe umfafit: 1. Allgemeinbildung,
Vorbereitung auf die Aufgabe der Frau in der Familie und in
der Volksgemeinschaft; 2. die berufliche Ausbildung fiir so-
ziale Fiirsorge. Sie gliedert sich in vier Sektionen:

a) Allgemeine soziale Titigkeit (Jugendfiirsorge, An-
staltsleitung);

b) hauswirtschaftlicher Unterricht mit Ausbildung zu
Hauswirtsechaftslehrerinnen (in Verbindung mit dem
der Schule angeschlossenen Foyer de I’Ecole sociale,
praktische Kurse im Foyer, theoretische an der Ecole
sociale);

¢) Aushildung von Sekretﬁrinnen, Bibliothekarinnen,
Buchhindlerinnen, Laborantinnen und &#rztlichen Ge-
hilfinnen;

d) Kurse fiir ,,infirmiéres visiteuses®, organisiert mit dem
Roten Kreuz.

Zu den Kursen werden alle Frauen und Midchen von min-
destens 18 Jahren zugelassen, die als regulire Schiilerinnen
und als Horerinnen am Unterricht teilnehmen konnen. Schul-
geld fiir regulire Schiilerinnen: Fr. 180.— fiir das Sommer-
semester, Fr. 225.— fiir das Wintersemester: fiir Horerinnen
Fr. 10.— bis Fr. 20.— fiir die Semesterstunde.

Unterrichtsdauer: Fiir Fiirsorgerinnen, Anstaltsleiterin-
nen, Sekretirinnen vier bis fiinf Semester; fiir Bibliothekarin-
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nen und Buchhandlungsgehilfinnen vier Semester, inklusive
Praktikum; fiir Koch-, Haushaltungs- und Handarbeitslehrer-
innen fiinf Semester; fiir Hausbeamiinnen vier Semester (Di-
plom); fiir Studium der Hauswirtschaftslehre mit Abgangs-
zeugnis zwel Semester; fiir Laborantinnen vier Semester.

Beginn der Kurse im Oktober und April.

*

Dem Programm der Laborantinnenschule entneh-
men wir die nachfolgenden Aufschliisse: Die Schule besteht
seit Oktober 1927. Sie ist einer Spezialkommission unterstellt.
Eintritt vom 18.—40. Altersjahr; entsprechende Vorbildung. Nach
vier Semestern Examen mit Diplom. Schulgeld: Winter-
semester Fr. 300.—, Sommersemester I'r. 200.—; Einschreibe-
gebiithr Fr. 15.—: Diplomgebithr Fr. 20.—.

Die in Verbindung mit der Sektion Genf des Roten
Kreuzes durchgefithrten ,,Cours d’infirmieéeres
visiteuses* (Heimpflegerinnen, Fiirsorgepflegerinnen,
Gemeindepflegerinnen, Schulpflegerinnen, Tuberkulosefiir-
sorgerinnen) von dreieinhalbh Monaten sind nur be-
reits diplomierten Krankenpflegerinnen zugianglich. Dipléme
d’Infirmiere-visiteuse. Einschreibegebithr fiir den vollstin-
digen Kurs mit Praktikum Fr. 250.—; fiir die theoretischen
Kurse allein Fr. 200.—. SchulgelderlaB und Stipendienertei-
lung sind mdoglich.

Im Foyer der sozialen Frauenhochschule werden in
Serien von drei Monaten fiir Interne und Externe praktische
Haushaltungskurse durchgefiithrt (Kochen, Zuschnei-
den und Konfektion, WeiBlndhen, Flicken, Glitten, Hutmachen,
Sticken, praktische Hauswirtschaft, Volkswirtschaft (an der
Eecole sociale), praktische Handarbeit.

Institut des Ministéres féminins in Genf.

Das Institut fiir weibliche Evangelisationsarbeit bildet
Katechetinnen, KEvangelistinnen, Gemeindesckretiarinnen ete.
aus. Aufnahmebedingung: Mittelschulbildung und zuriickge-
legtes 20. Jahr. Dauer der Studien (Theorie und Praxis):
drei Jahre. Die Studentinnen besuchen verschiedene Kurse
und Seminarien (theologische Fakultiit, Hochschule fiir soziale
Fraunenberufe, Institut J. J. Rousseau). Vier Semesterpriifun-
gen. Diplom des Instituts und Zeugnis des Konsistoriums der
reformierten Genfer Staatskirche.
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C. Aushildung zur Sduglings-, Kinder- und Krankenpflege.
Hebammenkurse.

a) Sduglings- und Kinderpflege.
Pouponniére des amis de I’enfance Genéve.

Die. Schule ist Eigentum des Oeuvre des amies de l’en-
fance. Sie veranstaltet:

a) Kurse von acht Monaten fiir berufliche Wochen-,
Siuglings- und Privatkinderpflege. Aufnahme nach
erfiilltem 18. Altersjahr. Kurs- und Kostgeld.
Kinderpflegerinnendiplom.

b) Fortbhildungskurse fiir Kinderkrankenpflegerinnen, so-
wie fiir Kinder- und Wochnerinnenfiirsorgerinnen (In-
firmiéres de puériculture). Kursdauer vier Monate. Auf-
nahmealter mindestens 22 Jahre. Kurs- und Kost-
geld. Examen und Diplom.

¢) Vorbereitungskurse fiir Middehen unter 18 Jahren, oder
solche, die keine geniigenden Vorkenntnisse im Fran-
zosischen besitzen. Einfiihrung in die praktische
Kinderpflege. Dauer verschieden, je nach Fihigkeit.
Eventuell Kinderpflegerinnendiplom (wie a). Kost-
geld.

d) Kinderpflegekurse zur Vorbereitung auf den Muiter-
beruf oder auf praktische Wohltitigkeits- oder soziale
Arbeit. Kursdauer wenigstens vier Monate. Kurs-
und Kostgeld.

e¢) Theoretische Kurse fiir externe Hérerinnen. Kurs-
geld.

Maison des enfants malades Genéve.

Im Kinder-Krankenhaus erfolgt Ausbildung von Volon-
tarinnen in der Kinderpflege. Dauer ein Jahr. Abgangs-
zeugnis. Keine Ausbildung von Berufspflegerinnen.

b) Krankenpflege.

Das Kantonsspital in Genf

bildet Krankenpflegepersonal beiderlei Geschlechts in zwei-
jihriger Lehrzeit aus. Kursgeld. Eintrittsalter mindestens
18 Jahre.

Ecole privée de gardes-malades ,,Le bon Secours“ Genéve.

Privatschule fiir Krankenpflegerinnen bLesserer Stinde.
Gegriindet 1905. Lehrzeit 18 (ausnahmsweise 15) Monate, auch
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Kurse von kiirzerer Daner. REintritt nach zuriickgelegtem 18.
Altersjahr. Kostgeld Fr. 175.— pro Monat. Diplom und Trach:
nach 18 Monaten. Der Schule ist eine Frauenfortbildungs-

schule angegliedert.
*

Ausbildung zu ,Infirmieéres visiteuses” siehe
Eecole d’études sociales pour femmes.

c) Hebammenschule.

Die Hebammen werden im Kantonsspital (Abteilung
Gebidranstalt) in zweijdhriger Lehrzeit ausgebildet. Aufnahme-
alter 20—35 Jahre. Kursgeld: Schweizerinnen Fr. 800.—,
Auslinderinnen Fr. 1200.—.

Nachbemerkung.

Als Erginzung zu unserer Darstellung ist heranzu-
ziehen die einleitende Arbeit des Archivbandes 1926 iiber ,,Die
beruflichen und die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen
in der Schweiz”. Wihrend jetzt die hauswirtschaftliche und
die berufliche Ausbildung der schweizerischen weiblichen Ju-
gend in Fachschulen und Fachkursen umsechrieben wird, die
fiilr lingere oder kiirzere Zeit die Teilnehmerinnen wihrend
des ganzen Tages festhalten, warden 1926 jene Bildungsgelegen-
heiten erfaBt, die die Schiilerinnen nur fiir wenige Wochen-
stunden in Anspruch nehmen. Den Abschnitt ,,Allgemeines®
zu Anfang der Darstellung der kantonalen Verhiltnisse fiihrt
fiir einen Teil des Themas weiter aus die einleitende Arbeit
des Archivbandes 1924: ,Die Lehrerbildung in der Schweiz®
Im ibrigen ist Umfang und Abgrenzung des Gebiets in der
Einleitung umschrieben.

Dr. E. L. Bihler.




	Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung der schweizerischen weiblichen Jugend in Fachschulen und -Kursen
	Einleitung
	Die hauswirtschaftliche und die berufliche Ausbildung der weiblichen Jugend in den Kantonen
	Zürich
	Bern
	Luzern
	Schwyz
	Obwalden
	Nidwalden
	Zug
	Freiburg
	Solothurn
	Baselstadt
	Baselland
	Schaffhausen
	Appenzell A.-Rh.
	St. Gallen
	Graubünden
	Aargau
	Thurgau
	Tessin
	Waadt
	Wallis
	Neuenburg
	Genf



